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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
Gesetz zur Aufhebung des Gesetzes zur Stärkung des Kreistags und zur Änderung 
kommunalrechtlicher, haushaltsrechtlicher und steuerrechtlicher Vorschriften 
 
 
A Problem  
 
 
Kommunalverfassungsrecht, kommunales Dienstrecht 
 
 
Das Gesetz zur Stärkung des Kreistags vom 15. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1150) sieht 
ab dem Beginn der nächsten Kommunalwahlperiode eine weitgehende Angleichung der Vor-
schriften der Kreisordnung an die Regelungen der Gemeindeordnung vor. Im Einzelnen wird 
mit dem Gesetz die Option zur Wahl von Beigeordneten bei den Kreisen eingeführt, das Organ 
des Kreisausschusses zugunsten der Pflicht zur Bildung eines Hauptausschusses nach dem 
Vorbild der Gemeindeordnung abgeschafft und ein Rückholrecht des Kreistags bei Geschäften 
der laufenden Verwaltung eingeführt. Eine tragfähige und überzeugende Begründung für diese 
tiefgreifenden Einschnitte in die bewährte innere Verfassung der Kreise ist weder in dem zu-
grundeliegenden Gesetzgebungsverfahren noch nachfolgend erkennbar geworden. Der vor-
liegende Gesetzentwurf korrigiert dieses Vorhaben und hält an der bestehenden und bewähr-
ten Systematik der Kreisordnung fest. 
 
Das direktdemokratische Instrument des Bürgerbegehrens und Bürgerentscheids hat sich seit 
seiner Einführung 1994 (GV. NRW. S. 270) als sinnvolle Ergänzung der repräsentativen Ver-
tretung der Bürgerschaft in den Räten und Kreistagen erwiesen. Schwächen zeigen die Rege-
lungen, wenn im Vorfeld einer für die Initiatoren eines Bürgerbegehrens regelmäßig zeitauf-
wändigen Sammlung der notwendigen Unterstützungsvorschriften unklar ist, ob das Bürger-
begehren ungeachtet des zu erreichenden Unterschriftenquorums rechtlich zulässig ist. In die-
sem Punkt gilt es, die Position der Vertreter eines Bürgerbegehrens durch eine sinnvolle Wei-
terentwicklung der Vorschriften zu stärken. Darüber hinaus fehlen in den Regelungen über 
den Einwohnerantrag (§ 25 GO NRW, § 22 KrO NRW), das Bürgerbegehren (§ 26 GO NRW, 
§ 23 KrO NRW) und die Abwahl des Hauptverwaltungsbeamten (§ 66 GO NRW, § 45  
KrO NRW) Vorschriften zur Festsetzung der maßgeblichen Bezugsgröße für die notwendig zu 
erreichenden Unterschriftenquoren. 
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Darüber hinaus wird den Gemeinde, Städten und Kreisen sowie den Landschaftsverbänden 
und dem Regionalverband Ruhr bei der Umsetzung der mit dem Gesetz zur Stärkung der 
kommunalen Selbstverwaltung vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) neu eingeführten 
zusätzlichen Aufwandsentschädigung für die Vorsitzenden der Ausschüsse kommunaler Ver-
tretungen mehr Spielraum und Flexibilität eingeräumt. Ab dem Beginn der nächsten Kommu-
nalwahlperiode können die Kommunen die grundsätzlich als monatliche Pauschale zu leis-
tende zusätzliche Aufwandsentschädigung auch als Sitzungsgeld gewähren. Ferner wird aus-
drücklich klargestellt, dass die Kommunen nicht nur einzelne, sondern auch sämtliche Aus-
schüsse von der Gewährung der zusätzlichen Aufwandsentschädigung ausnehmen können. 
 
Weiter sind die Regelungen über die Wahl von Beigeordneten in den jeweiligen kommunal-
verfassungsrechtlichen Vorschriften an die Terminologie des Dienstrechtsmodernisierungsge-
setzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. 642) anzupassen sowie die Voraussetzun-
gen dafür zu schaffen, dass die Gemeindeprüfungsanstalt Satzungen im Internet bekanntma-
chen kann. 
 
Weiter werden die mit dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 
15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) ab dem Beginn der nächsten allgemeinen Kommu-
nalwahlperiode vorgesehenen Änderungen der Mindestfraktionsstärken in § 56 GO NRW und 
§ 40 KrO NRW aufgehoben. An den derzeit geltenden bewährten Regelungen wird festgehal-
ten. Die Höhe der Zuwendungen, die eine Gruppe für Ihre Geschäftsführung aus Haushalts-
mitteln erhält, orientiert sich weiter an der in dem genannten Gesetz getroffenen Regelung. 
Die Mindestfraktionsstärke bei den Landschaftsverbänden und beim Regionalverband Ruhr 
wird auf jeweils 3 Mitglieder festgelegt. 
 
Kommunales Haushaltsrecht 
 
Mit dem Umlagegenehmigungsgesetz vom 18. September 2012 (GV. NRW. S. 427) wurde in 
die Kreisordnung, die Landschaftsverbandsordnung und das Gesetz über den Regionalver-
band Ruhr ein Anhörungsverfahren der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung der Umlagesätze 
der Kreis-, Landschafts- bzw. Verbandsumlage eingeführt. So haben die umlagepflichtigen 
Körperschaften die Gelegenheit zur Stellungnahme im Genehmigungsverfahren der Aufsichts-
behörde erhalten und können hier Aspekte zur Genehmigung des Umlagesatzes einbringen, 
die im Benehmensherstellungsverfahren noch nicht vorgetragen wurden. Es hat sich aber ge-
zeigt, dass die Kommunen hiervon kaum Gebrauch machen und das Anhörungsverfahren der 
Aufsichtsbehörde zu einer deutlichen Verzögerung in der Entscheidung über den Umlagesatz 
führt.  
 
Gesetz über den Landesverband Lippe 
 
Für die Haushaltsführung, Rechnungslegung und Rechnungsprüfung des Landesverbandes 
Lippe ist derzeit das für das Land Nordrhein-Westfalen geltende Haushaltsrecht sinngemäß 
anzuwenden. Dies wird nur noch bis zum Ende des Jahres 2018 beibehalten, da das für die 
kameralistische Haushaltsbewirtschaftung erforderliche IT-Verfahren (HKR-TV) abgeschaltet 
wird. Der Landeshaushalt wird derzeit auf das doppische Bewirtschaftungs- und Buchungs-
system EPOS.NRW umgestellt. Die derzeitige Haushaltsführung des Landesverbandes Lippe 
wird daher mit der des Landes nicht mehr kompatibel sein.  
 
Erhebung der Realsteuern 
 
Schließlich besteht Bedarf, die Zuständigkeit zur Bekanntgabe der Gewerbesteuermessbe-
scheide an die Rechtslage in anderen Bundesländern anzupassen. 
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B Lösung 
 
Allgemeines Kommunalverfassungsrecht 
 

 Vollständige Aufhebung des Gesetzes zur Stärkung des Kreistags vom  
15. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1150); 

 Einführung einer optionalen Vorprüfung der Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens; 

 Festsetzung der maßgeblichen Bezugsgröße für notwendig zu erreichenden Unterschrif-
tenquoren; 

 Einführung flexiblerer Regelungen zur Entschädigung der Vorsitzenden der Ausschüsse 
kommunaler Vertretungen; 

 Anpassung der Regelungen zur Wahl von Beigeordneten an die Terminologie des Dienst-
rechtsmodernisierungsgesetzes; 

 Beibehaltung der bisher für Gemeinden, Städte und Kreise geltenden Mindestfraktions-
stärken; 

 Korrektur zwischenzeitlich erkannter redaktioneller Unstimmigkeiten. 
 
Kommunales Haushaltsrecht 
 
Das Anhörungsverfahren zur Genehmigung der Umlagesätze der Kreis-, Landschafts- bzw. 
Verbandsumlage wird abgeschafft. 
 
Gesetz über den Landesverband Lippe 
 
Die notwendige Veränderung erfolgt durch Umstellung der Haushaltsführung des Landesver-
bandes Lippe  auf das Haushaltsrecht der nordrhein-westfälischen Kommunen in der Gemein-
deordnung NRW (Neues Kommunales Finanzmanagement - NKF).  
 
Erhebung der Realsteuern 
 
Die Finanzämter erhalten die alleinige Zuständigkeit für die Bekanntgabe der Gewerbesteuer-
messbescheide. 
 
C Alternativen 
 
Verzicht auf die gebotene Fortentwicklung der kommunalverfassungsrechtlichen und haus-
haltsrechtlichen Vorschriften. Beim Landesverband Lippe müsste die wesentlich aufwändigere 
Umstellung auf EPOS.NRW erfolgen. 
 
D Kosten 
 
Allgemeines Kommunalverfassungsrecht 
 
Zusätzliche Kosten entstehen nicht. Vielmehr führt die Aufhebung des Gesetzes zur Stärkung 
des Kreistags vom 15. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1150) dazu, dass den Kreisen bezie-
hungsweise den umlagepflichtigen kreisangehörigen Gemeinden keine mit der Einführung von 
Beigeordneten verbundenen höheren Personalkosten entstehen. 
 
Kommunales Haushaltsrecht 
 
Keine 
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Gesetz über den Landesverband Lippe 
 
Die Gesetzesänderungen lösen für den Landeshaushalt Kosten für die Abgeltung des Umstel-
lungsaufwandes in 2018 aus. Ab 2019 wird der Landeshaushalt durch eine jährliche pauschale 
Abgeltung des Aufwands belastet, der dem Landesverband Lippe dadurch entsteht, dass 
seine Kassenaufgaben nach Umstellung auf das NKF nicht mehr vom Landesamt für Finanzen 
abgewickelt werden können. Für das Haushaltsjahr 2018 beträgt der Aufwand einmalig 
150.000,00 Euro und für die Haushaltsjahre ab 2019 jährlich 150.000,00 Euro. 
 
Erhebung der Realsteuern 
 
Keine 
 
E Zuständigkeit 
 
Fachlich zuständig ist das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des 
Landes Nordrhein-Westfalen; beteiligt sind das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und 
Integration, das Ministerium der Finanzen und das Ministerium des Innern. 
 
F Auswirkungen auf die kommunale Selbstverwaltung und die Finanzlage der Ge-

meinden und Gemeindeverbände 
 
Die kommunale Selbstverwaltung wird durch das Festhalten an der bewährten inneren Ver-
fassung der Kreise sowie die Weiterentwicklung der Regelungen über das Bürgerbegehren 
sowie haushaltsrechtlicher Vorschriften gestärkt.  
 
Bei der Abschaffung des Anhörungsverfahrens handelt es sich um eine Verfahrenserleichte-
rung bei der Genehmigung des Umlagesatzes der Umlageverbände. Auf die Finanzlage der 
Gemeinden und Gemeindeverbände hat die Änderung keine Auswirkung. 
 
Die vorgesehene Umstellung auf das NKF verbessert für die Entscheidungsträger des Lan-
desverbandes Lippe die Steuerungsmöglichkeiten. Die erforderliche Anpassung löst einen 
Umstellungsaufwand aus, der durch eine einmalige pauschale Zahlung abgegolten wird. Der 
laufende Aufwand für die Kassen- und Buchungsgeschäfte wird mit einer jährlichen pauscha-
len Zahlung abgegolten. 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf Unternehmen und private Haushalte 
 
Die Gesetzesänderungen haben keine finanziellen Auswirkungen auf private Haushalte und 
Unternehmen. 
 
H Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes 
 
Die beabsichtigten Gesetzesänderungen haben keine Auswirkungen auf die Gleichstellung 
von Frauen und Männern. Die Wirkungen treten unabhängig vom Geschlecht der Betroffenen 
ein. 
 
I Befristung 
 
Das Gesetz unterliegt als Mantelgesetz keiner eigenen Befristung. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung  
 

 Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen  
 

Gesetz zur Aufhebung des Gesetzes zur 
Stärkung des Kreistags und zur  
Änderung kommunalrechtlicher,  

haushaltsrechtlicher und steuerrechtli-
cher Vorschriften 

 

  

Artikel 1 
Änderung der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen 
 

Die Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S. 666), die zuletzt durch Artikel 15 des Ge-
setzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. 
S. 90) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 
 

  
Gemeindeordnung für das Land  
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 

1. Dem § 25 Absatz 3 wird folgender Satz 
angefügt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„§ 4 Absatz 7 gilt entsprechend.“  
 

 § 25 
Einwohnerantrag 

 
(1) Einwohner, die seit mindestens drei Mo-
naten in der Gemeinde wohnen und das 
14. Lebensjahr vollendet haben, können be-
antragen, daß der Rat über eine bestimmte 
Angelegenheit, für die er gesetzlich zustän-
dig ist, berät und entscheidet. 
 
(2) Der Antrag muß schriftlich eingereicht 
werden. Er muß ein bestimmtes Begehren 
und eine Begründung enthalten. Er muß bis 
zu drei Personen benennen, die berechtigt 
sind, die Unterzeichnendenzu vertreten. Die 
Verwaltung ist in den Grenzen ihrer Verwal-
tungskraft ihren Einwohnern bei der Einlei-
tung eines Einwohnerantrages behilflich. 
 
(3) Der Einwohnerantrag muß unterzeichnet 
sein, 
 
1. in kreisangehörigen Gemeinden von 

mindestens 5 vom Hundert der Einwoh-
ner, höchstens jedoch von 4 000 Ein-
wohnern, 

2. in kreisfreien Städten von mindestens 4 
vom Hundert der Einwohner, höchstens 
jedoch 8 000 Einwohnern. 
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(4) Jede Liste mit Unterzeichnungen muß 
den vollen Wortlaut des Antrags enthalten. 
Eintragungen, welche die Person des Unter-
zeichners nach Namen, Vornamen, Geburts-
datum und Anschrift nicht zweifelsfrei erken-
nen lassen, sind ungültig. Die Angaben wer-
den von der Gemeinde geprüft. 
 
(5) Der Antrag ist nur zulässig, wenn nicht in 
derselben Angelegenheit innerhalb der letz-
ten zwölf Monate bereits ein Antrag gestellt 
wurde. 
 
(6) Die Voraussetzungen der Absätze 1 bis 5 
müssen im Zeitpunkt des Eingangs des An-
trags bei der Gemeinde erfüllt sein. 
 
(7) Der Rat stellt unverzüglich fest, ob der 
Einwohnerantrag zulässig ist. Er hat unver-
züglich darüber zu beraten und zu entschei-
den, spätestens innerhalb von vier Monaten 
nach seinem Eingang. Den Vertretern des 
Einwohnerantrags soll Gelegenheit gegeben 
werden, den Antrag in der Ratssitzung zu er-
läutern. 
 
(8) In kreisfreien Städten kann ein Einwoh-
nerantrag an eine Bezirksvertretung gerich-
tet werden, wenn es sich um eine Angele-
genheit handelt, für welche die Bezirksver-
tretung zuständig ist. Die Absätze 1 bis 7 gel-
ten entsprechend mit der Maßgabe, daß 
 
1. antrags- und unterzeichnungsberechtigt 

ist, wer im Stadtbezirk wohnt und 
2. die Berechnung der erforderlichen Un-

terzeichnungen sich nach der Zahl der 
im Stadtbezirk wohnenden Einwohner 
richtet. 

 
(9) Das für Kommunales zuständige Ministe-
rium kann durch Rechtsverordnung das Nä-
here über die Durchführung des Einwoh-
nerantrags regeln. 
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2. § 26 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Dem Absatz 2 werden folgende 
Sätze angefügt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Wenn die Kostenschätzung nach 
Satz 5 vorliegt, können die Vertre-
tungsberechtigten nach Satz 2 be-
antragen zu entscheiden, ob das 
Bürgerbegehren mit Ausnahme der 
Voraussetzungen des Absatzes 4 
zulässig ist. Der Antrag ist in der ge-
mäß § 25 Absatz 4 vorgeschriebe-
nen Form einschließlich der zur 
Entscheidung zu bringenden 
Frage, der Begründung sowie der 
anzugebenden Kostenschätzung 
vorzulegen und von den Vertre-
tungsberechtigten sowie mindes-
tens 25 Bürgern zu unterzeichnen. 
Über den Antrag hat der Rat unver-
züglich zu entscheiden. Absatz 6 
Satz 3 gilt entsprechend.“ 

 

 § 26 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 

 
(1) Die Bürger können beantragen (Bürger-
begehren), daß sie an Stelle des Rates über 
eine Angelegenheit der Gemeinde selbst 
entscheiden (Bürgerentscheid). Der Rat 
kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
gesetzlichen Zahl der Mitglieder beschlie-
ßen, dass über eine Angelegenheit der Ge-
meinde ein Bürgerentscheid stattfindet 
(Ratsbürgerentscheid). Absatz 2 Satz 1 so-
wie die Absätze 5, 7, 8 und 10 gelten ent-
sprechend. 
 
(2) Das Bürgerbegehren muss schriftlich ein-
gereicht werden und die zur Entscheidung zu 
bringende Frage sowie eine Begründung 
enthalten. Es muss bis zu drei Bürger benen-
nen, die berechtigt sind, die Unterzeichnen-
den zu vertreten (Vertretungsberechtigte). 
Bürger, die beabsichtigen, ein Bürgerbegeh-
ren durchzuführen, teilen dies der Verwal-
tung schriftlich mit. Die Verwaltung ist in den 
Grenzen ihrer Verwaltungskraft ihren Bür-
gern bei der Einleitung eines Bürgerbegeh-
rens behilflich. Sie teilt den Vertretungsbe-
rechtigten schriftlich eine Einschätzung der 
mit der Durchführung der verlangten Maß-
nahme verbundenen Kosten (Kostenschät-
zung) mit. Die Kostenschätzung der Verwal-
tung ist bei der Sammlung der Unterschriften 
nach Absatz 4 anzugeben. 
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Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit 
Nein beantwortet. Sollen an einem Tag meh-
rere Bürgerentscheide stattfinden, hat der 
Rat eine Stichfrage für den Fall zu beschlie-
ßen, dass die gleichzeitig zur Abstimmung 
gestellten Fragen in einer miteinander nicht 
zu vereinbarenden Weise beantwortet wer-
den (Stichentscheid). Es gilt dann diejenige 
Entscheidung, für die sich im Stichentscheid 
die Mehrheit der gültigen Stimmen aus-
spricht. Bei Stimmengleichheit im Stichent-
scheid gilt der Bürgerentscheid, dessen 
Frage mit der höchsten Stimmenzahl mehr-
heitlich beantwortet worden ist. 
 
(8) Der Bürgerentscheid hat die Wirkung ei-
nes Ratsbeschlusses. Vor Ablauf von zwei 
Jahren kann er nur auf Initiative des Rates 
durch einen neuen Bürgerentscheid abgeän-
dert werden. 
 
(9) In kreisfreien Städten können Bürgerbe-
gehren und Bürgerentscheid in einem Stadt-
bezirk durchgeführt werden, wenn es sich 
um eine Angelegenheit handelt, für welche 
die Bezirksvertretung zuständig ist. Die Ab-
sätze 1 bis 8 gelten entsprechend mit der 
Maßgabe, daß 
 
1. das Bürgerbegehren von im Stadtbezirk 

wohnenden Bürgern unterzeichnet sein 
muss, 

2. bei einem Bürgerentscheid nur die im 
Stadtbezirk wohnenden Bürger stimm-
berechtigt sind, 

3. die Bezirksvertretung mit Ausnahme der 
Entscheidung nach Absatz 6 Satz 1 an 
die Stelle des Rates tritt. 

 
(10) Das für Kommunales zuständige Minis-
terium kann durch Rechtsverordnung das 
Nähere über die Durchführung des Bürger-
begehrens und des Bürgerentscheids re-
geln. Dabei sind die § 32 Abs. 6, § 34a und 
§ 41 der Kommunalwahlordnung zu berück-
sichtigen. 
 
 
 
 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/2994 

 
 

9 

b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz 
angefügt: 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Nach einem Antrag nach Absatz 2 
Satz 7 ist der Ablauf der Fristen aus 
Satz 1 und Satz 2 bis zur Entschei-
dung nach Absatz 2 Satz 9 ge-
hemmt.“ 

 

 (3) Richtet sich ein Bürgerbegehren gegen 
einen Beschluß des Rates, muß es innerhalb 
von sechs Wochen nach der Bekanntma-
chung des Beschlusses eingereicht sein. 
Gegen einen Beschluß, der nicht der Be-
kanntmachung bedarf, beträgt die Frist drei 
Monate nach dem Sitzungstag. Nach der 
schriftlichen Mitteilung nach Absatz 2 Satz 3 
ist der Ablauf der Fristen aus Satz 1 und 
Satz 2 bis zur Mitteilung der Verwaltung 
nach Absatz 2 Satz 5 gehemmt. 
 
 

c) Nach Absatz 4 Satz 1 werden fol-
gende Sätze eingefügt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Maßgeblich ist die bei der letzten 
allgemeinen Kommunalwahl fest-
gestellte Zahl der Wahlberechtig-
ten. Für die Zahl der Einwohner gilt 
§ 4 Absatz 7 entsprechend. Nach 
Absatz 2 Satz 8 erfolgte Unter-
zeichnungen sind anzurechnen.“ 

 

 (4) Ein Bürgerbegehren muss in Gemeinden 
 
- bis 10.000 Einwohner von 10 % 
- bis 20.000 Einwohner von 9 % 
- bis 30.000 Einwohner von 8 % 
- bis 50.000 Einwohner von 7 % 
- bis 100.000 Einwohner von 6 % 
- bis 200.000 Einwohner von 5 % 
- bis 500.000 Einwohner von 4 % 
- über 500.000 Einwohner von 3 %  
 
der Bürger unterzeichnet sein. 
 
 
 
 
 
Die Angaben werden von der Gemeinde ge-
prüft. Im übrigen gilt § 25 Abs. 4 entspre-
chend. 
 
(5) Ein Bürgerbegehren ist unzulässig über 
 
1. die innere Organisation der Gemeinde-

verwaltung, 
2. die Rechtsverhältnisse der Mitglieder 

des Rates, der Bezirksvertretungen und 
der Ausschüsse sowie der Bediensteten 
der Gemeinde, 

3. die Haushaltssatzung, die Eröffnungsbi-
lanz, den Jahresabschluss und den Ge-
samtabschluss der Gemeinde (ein-
schließlich der Wirtschaftspläne und 
des Jahresabschlusses der Eigenbe-
triebe) sowie die kommunalen Abgaben 
und die privatrechtlichen Entgelte, 
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4. Angelegenheiten, die im Rahmen eines 
Planfeststellungsverfahrens oder eines 
förmlichen Verwaltungsverfahrens mit 
Öffentlichkeitsbeteiligung oder eines 
abfallrechtlichen, immissionsschutz-
rechtlichen, wasserrechtlichen oder ver-
gleichbaren Zulassungsverfahrens zu 
entscheiden sind, 

5. die Aufstellung, Änderung, Ergänzung 
und Aufhebung von Bauleitplänen mit 
Ausnahme der Entscheidung über die 
Einleitung des Bauleitplanverfahrens. 

 
Ein Bürgerbegehren darf nur Angelegenhei-
ten zum Gegenstand haben, über die inner-
halb der letzten zwei Jahre nicht bereits ein 
Bürgerentscheid durchgeführt worden ist. 
 

d) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Nach Satz 1 wird folgender 
Satz eingefügt: 

 
 „Liegt bereits eine Entschei-

dung nach Absatz 2 Satz 9 vor, 
so entscheidet der Rat lediglich 
darüber, ob die Voraussetzun-
gen des Absatzes 4 vorliegen.“ 

 
 
 
bb) In dem neuen Satz 7 werden 

nach den Wörtern „des Bürger-
begehrens“ die Wörter „nach 
Satz 1 beziehungsweise Satz 2 
abschließend“ eingefügt. 

 

 (6) Der Rat stellt unverzüglich fest, ob das 
Bürgerbegehren zulässig ist. Gegen die ab-
lehnende Entscheidung des Rates können 
nur die Vertreter des Bürgerbegehrens nach 
Absatz 2 Satz 2 einen Rechtsbehelf einle-
gen. Entspricht der Rat dem zulässigen Bür-
gerbegehren nicht, so ist innerhalb von drei 
Monaten ein Bürgerentscheid durchzufüh-
ren. Entspricht der Rat dem Bürgerbegeh-
ren, so unterbleibt der Bürgerentscheid. Den 
Vertretern des Bürgerbegehrens soll Gele-
genheit gegeben werden, den Antrag in der 
Sitzung des Rates zu erläutern. Ist die Zuläs-
sigkeit des Bürgerbegehrens festgestellt, 
darf bis zur Feststellung des Ergebnisses 
des Bürgerentscheids eine dem Begehren 
entgegenstehende Entscheidung der Ge-
meindeorgane nicht mehr getroffen oder mit 
dem Vollzug einer derartigen Entscheidung 
nicht mehr begonnen werden, es sei denn, 
zu diesem Zeitpunkt haben rechtliche Ver-
pflichtungen der Gemeinde hierzu bestan-
den (Sperrwirkung des zulässigen Bürgerbe-
gehrens). 
 

e) Nach Absatz 7 Satz 2 wird folgen-
der Satz eingefügt: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (7) Bei einem Bürgerentscheid kann über die 
gestellte Frage nur mit Ja oder Nein abge-
stimmt werden. Die Frage ist in dem Sinne 
entschieden, in dem sie von der Mehrheit der 
gültigen Stimmen beantwortet wurde, sofern 
diese Mehrheit in Gemeinden mit 
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„§ 4 Absatz 7 gilt entsprechend.“ 
 

bis zu 50.000 Einwohnern   
mindestens 20 Prozent, 

 
über 50.000 bis zu 100.000 Einwohnern 

mindestens 15 Prozent, 
 
mehr als 100.000 Einwohnern  

mindestens 10 Prozent 
der Bürger beträgt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 45 
Entschädigung der Ratsmitglieder 

 
(1) Ein Ratsmitglied, ein Mitglied einer Be-
zirksvertretung oder ein Mitglied eines Aus-
schusses hat Anspruch auf Ersatz des Ver-
dienstausfalles, der ihm durch die Man-
datsausübung entsteht, soweit sie während 
der Arbeitszeit erforderlich ist. Entgangener 
Verdienst aus Nebentätigkeiten und Ver-
dienst, der außerhalb der Arbeitszeit hätte 
erzielt werden können, bleibt außer Betracht. 
 
(2) Als Ersatz des Verdienstausfalls wird 
mindestens ein in einer Rechtsverordnung 
nach Absatz 7 festzulegender Regelstun-
densatz gezahlt, es sei denn, daß ersichtlich 
keine finanziellen Nachteile entstanden sind. 
In der Hauptsatzung kann ein höherer Regel-
stundensatz festgelegt werden. Darüber hin-
aus wird in folgenden Fällen eine höhere 
Entschädigung gezahlt: 
 
1. Abhängig Erwerbstätigen wird auf An-

trag anstelle des Regelstundensatzes 
der tatsächlich entstandene und nach-
gewiesene Verdienstausfall ersetzt; 

2. Selbständige erhalten auf Antrag an-
stelle des Regelstundensatzes eine 
Verdienstausfallpauschale je Stunde, 
die im Einzelfall auf der Grundlage des 
glaubhaft gemachten Einkommens 
nach billigem Ermessen festgesetzt 
wird. 

 
In der Rechtsverordnung nach Absatz 7 ist 
ein einheitlicher Höchstbetrag festzulegen, 
der bei dem Ersatz des Verdienstausfalls je 
Stunde nicht überschritten werden darf. 
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3. § 45 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) In Satz 1 werden nach der Angabe 
„Satz 1“ die Wörter „beziehungs-
weise Absatz 2 Satz 2“ eingefügt. 

 
b) Satz 2 wird aufgehoben. 
 
c) Folgender Satz wird angefügt:  
 
 „Absatz 2 Satz 4 gilt entspre-

chend.“ 
 

(3) Personen, die 
 
1. einen Haushalt mit 

a) mindestens zwei Personen, von de-
nen mindestens eine ein Kind unter 
14 Jahren oder eine anerkannt pfle-
gebedürftige Person nach § 14 
SGB XI ist, oder 

b) mindestens drei Personen führen 
und 

 
2. nicht oder weniger als 20 Stunden je Wo-

che erwerbstätig sind, 
 
erhalten für die mandatsbedingte Abwesen-
heit vom Haushalt den Regelstundensatz 
nach Absatz 2 Satz 1. Absatz 2 Satz 3 gilt 
entsprechend. 
Statt des Regelstundensatzes werden auf 
Antrag die notwendigen Kosten für eine Ver-
tretung im Haushalt ersetzt. 
 
 
 
(4) Ist während der mandatsbedingten Ab-
wesenheit vom Haushalt eine entgeltliche 
Kinderbetreuung notwendig, werden die 
nachgewiesenen Kosten auf Antrag erstat-
tet. Kinderbetreuungskosten werden nicht für 
Zeiträume erstattet, für die Entschädigung 
nach Absatz 2 oder 3 geleistet wird. Die 
Hauptsatzung kann die näheren Einzelheiten 
regeln. 
 
(5) Unabhängig von einem Anspruch auf 
Verdienstausfall besteht ein Anspruch auf 
angemessene Aufwandsentschädigung 
nach folgenden Maßgaben: 
 
1. Einem Ratsmitglied oder einem Mitglied 

einer Bezirksvertretung kann die Auf-
wandsentschädigung teilweise als Sit-
zungsgeld für Rats-, Bezirksvertre-
tungs-, Ausschuss- und Fraktionssit-
zungen gezahlt werden. 

2. Ein Ausschussmitglied, das nicht Rats-
mitglied ist (sachkundiger Bürger oder 
sachkundiger Einwohner), erhält ein Sit-
zungsgeld für die im Rahmen seiner 
Mandatsausübung erforderliche Teil-
nahme an Ausschuss- und Fraktionssit-
zungen. 
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3. Ein stellvertretendes Ausschussmit-
glied, das nicht Ratsmitglied ist, erhält 
unabhängig vom Eintritt des Vertre-
tungsfalles für die im Rahmen seiner 
Mandatsausübung erforderliche Teil-
nahme an Fraktionssitzungen ein Sit-
zungsgeld. 

 
(6) Fraktionssitzungen sind auch Sitzungen 
von Teilen einer Fraktion (Fraktionsvorstand, 
Fraktionsarbeitskreise). Die Zahl der ersatz-
pflichtigen Fraktionssitzungen pro Jahr ist in 
der Hauptsatzung zu beschränken. 
 
(7) Das für Kommunales zuständige Ministe-
rium bestimmt durch Rechtsverordnung 
 
1. die Höhe des Regelstundensatzes und 

des Höchstbetrages nach Absatz 2, 
2. die Höhe der monatlichen Aufwandsent-

schädigung sowie die Höhe der Sit-
zungsgelder, 

3. die Fahrtkostenerstattung und den Er-
satz von Auslagen neben der Auf-
wandsentschädigung. 

 
Die Höhe der Aufwandsentschädigung und 
der Sitzungsgelder ist zu Beginn und mit Ab-
lauf der Hälfte der Wahlperiode anzupassen. 
Grundlage dafür ist die Preisentwicklung 
ausgewählter Waren und Leistungen im 
Preisindex für die Lebenshaltung aller priva-
ten Haushalte seit dem Zeitpunkt der voran-
gegangenen Anpassung der Höhe der Auf-
wandsentschädigung und der Sitzungsgel-
der. Die Höhe des Regelstundensatzes und 
des Höchstbetrages wird zu Beginn und zur 
Mitte jeder Wahlperiode im Hinblick auf ihre 
Angemessenheit überprüft. 
 

4. § 46 wird wie folgt geändert: 
 
 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1 und 
Satz 2 wird aufgehoben. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 § 46 
Aufwandsentschädigung 

 
Neben den Entschädigungen, die den Rats-
mitgliedern nach § 45 zustehen, erhalten 
 
1. Stellvertreter des Bürgermeisters nach 

§ 67 Absatz 1, 
2. Vorsitzende von Ausschüssen des Ra-

tes mit Ausnahme des Wahlprüfungs-
ausschusses, 

3. Fraktionsvorsitzende - bei Fraktionen 
mit mindestens acht Mitgliedern auch 
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b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 
 

„(2) Die Aufwandsentschädigung 
gemäß Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
wird als monatliche Pauschale ge-
zahlt. Der Rat kann in der Hauptsat-
zung beschließen, dass 
1. weitere oder sämtliche Aus-

schüsse von der Regelung in 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
ausgenommen werden, 

2. die Aufwandsentschädigung 
abweichend von Satz 1 für ein-
zelne oder sämtliche Aus-
schüsse als Sitzungsgeld ge-
zahlt wird. 

 
Ausnahmen nach Satz 2 kann der 
Rat nur mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln seiner Mitglieder beschlie-
ßen, dies gilt nicht, soweit der Rat 
beschlossene Ausnahmen wieder 
aufhebt.“ 

 

ein stellvertretender Vorsitzender, mit 
mindestens 16 Mitgliedern auch zwei 
und mit mindestens 24 Mitgliedern auch 
drei stellvertretende Vorsitzende - eine 
vom für Kommunales zuständigen Mi-
nisterium durch Rechtsverordnung fest-
zusetzende angemessene Aufwands-
entschädigung. In der Hauptsatzung 
können weitere Ausschüsse von der 
Regelung in Satz 1 Nummer 2 ausge-
nommen werden. Eine Aufwandsent-
schädigung ist nicht zu gewähren, wenn 
das Ratsmitglied hauptberuflich tätiger 
Mitarbeiter einer Fraktion ist. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 48 
Tagesordnung und Öffentlichkeit der 

Ratssitzungen 
 

(1) Der Bürgermeister setzt die Tagesord-
nung fest. Er hat dabei Vorschläge aufzu-
nehmen, die ihm innerhalb einer in der Ge-
schäftsordnung zu bestimmenden Frist von 
einem Fünftel der Ratsmitglieder oder einer 
Fraktion vorgelegt werden. Fragestunden für 
Einwohner können in die Tagesordnung auf-
genommen werden, wenn Einzelheiten hier-
über in der Geschäftsordnung geregelt sind. 
Zeit und Ort der Sitzung sowie die Tagesord-
nung sind von ihm öffentlich bekanntzuma-
chen. Die Tagesordnung kann in der Sitzung 
durch Beschluß des Rates erweitert werden, 
wenn es sich um Angelegenheiten handelt, 
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5. In § 48 Absatz 4 Satz 1 werden nach 

dem Wort „teilnehmen“ die Wörter “,so-
weit deren Aufgabenbereich durch den 
Beratungsgegenstand berührt wird“ ein-
gefügt. 

 

die keinen Aufschub dulden oder die von äu-
ßerster Dringlichkeit sind. 
 
(2) Die Sitzungen des Rates sind öffentlich. 
Durch die Geschäftsordnung kann die Öf-
fentlichkeit für Angelegenheiten einer be-
stimmten Art ausgeschlossen werden. Auf 
Antrag des Bürgermeisters oder eines Rats-
mitglieds kann für einzelne Angelegenheiten 
die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. 
Anträge auf Ausschluß der Öffentlichkeit dür-
fen nur in nichtöffentlicher Sitzung begründet 
und beraten werden. Falls dem Antrag statt-
gegeben wird, ist die Öffentlichkeit in geeig-
neter Weise zu unterrichten, daß in nichtöf-
fentlicher Sitzung weiter verhandelt wird. 
 
(3) Personenbezogene Daten dürfen offen-
bart werden, soweit nicht schützenswerte In-
teressen einzelner oder Belange des öffent-
lichen Wohls überwiegen; erforderlichenfalls 
ist die Öffentlichkeit auszuschließen. 
 
(4) Mitglieder der Bezirksvertretungen und 
der Ausschüsse können nach Maßgabe der 
Geschäftsordnung an den nichtöffentlichen 
Sitzungen des Rates als Zuhörer teilneh-
men. Die Teilnahme als Zuhörer begründet 
keinen Anspruch auf Ersatz des Verdienst-
ausfalls und auf Zahlung von Sitzungsgeld. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 66 
Abwahl des Bürgermeisters 

 
(1) Der Bürgermeister kann von den Bürgern 
der Gemeinde vor Ablauf seiner Amtszeit ab-
gewählt werden. Zur Einleitung des Abwahl-
verfahrens bedarf es 
 
1. eines von mindestens der Hälfte der 

gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder 
gestellten Antrags und eines mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der gesetz-
lichen Zahl der Ratsmitglieder zu fas-
senden Beschlusses. Zwischen dem 
Eingang des Antrags und dem Be-
schluss des Rates muss eine Frist von 
mindestens zwei Wochen liegen. Über 
den Antrag auf Einleitung des Abwahl-
verfahrens ist ohne Aussprache na-
mentlich abzustimmen; 

 
oder 
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6. In § 66 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 wer-
den nach dem Wort „Antrags“ folgende 
Wörter eingefügt: „; § 26 Absatz 4 
Sätze 2 und 3 gelten entsprechend“ 

 

2. eines in Gemeinden 
 

a) mit bis zu 50.000 Einwohnern von 
mindestens 20 Prozent der wahl-
berechtigten Bürger der Ge-
meinde, 

b) mit über 50.000 bis zu 100.000 
Einwohnern von mindestens 
17,5 Prozent der wahlberechtig-
ten Bürger der Gemeinde 

und 
c) mit mehr als 100.000 Einwohnern 

von mindestens 15 Prozent der 
wahlberechtigten Bürger der Ge-
meinde 

 
gestellten Antrags. 
 

Der Bürgermeister ist abgewählt, wenn sich 
für die Abwahl eine Mehrheit der abgegebe-
nen gültigen Stimmen der wahlberechtigten 
Bürger ergibt, sofern diese Mehrheit mindes-
tens 25 Prozent der Wahlberechtigten be-
trägt. Für das weitere Verfahren gelten die 
Vorschriften des Kommunalwahlgesetzes 
entsprechend. Der Bürgermeister scheidet 
mit dem Ablauf des Tages, an dem der Wahl-
ausschuss die Abwahl feststellt, aus seinem 
Amt. Die Aufsichtsbehörde kann für die 
Dauer des Abwahlverfahrens das Ruhen der 
Amtsgeschäfte des Bürgermeisters anord-
nen, wenn der Rat dies mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der 
Ratsmitglieder beantragt. 
 
(2) Der Bürgermeister kann binnen einer Wo-
che 
1. nach dem Beschluss gemäß Absatz 1 

Satz 2 Nummer 1 
oder 
2. nach Feststellung der Zulässigkeit des 

Antrags nach Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 2 durch den Rat 

 
auf die Entscheidung der Bürger über seine 
Abwahl verzichten. Der Verzicht ist schriftlich 
gegenüber dem ehrenamtlichen Stellvertre-
ter zu erklären. Mit dem Ablauf des Tages, 
an dem dieser Verzicht dem ehrenamtlichen 
Stellvertreter zugeht, gilt die Abwahl als er-
folgt. 
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(3) Der Antrag nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 
2 ist schriftlich beim Rat einzureichen und 
muss das Begehren zweifelsfrei erkennen 
lassen. Er muss bis zu drei Bürger benen-
nen, die berechtigt sind, die Unterzeichnen-
den zu vertreten. § 25 Absatz 4 gilt entspre-
chend. Die Unterzeichnenden müssen an 
dem von ihnen anzugebenden Tag ihrer Un-
terschrift wahlberechtigt sein. Die Unter-
schriften dürfen bei Eingang des Antrags 
nicht älter als vier Monate sein. Nach An-
tragseingang eingereichte Unterschriftslisten 
werden nicht mehr berücksichtigt. Der Rat 
stellt unverzüglich fest, ob der Antrag zuläs-
sig ist. Gegen die ablehnende Entscheidung 
des Rates können nur die Vertreter des An-
trags nach Satz 2 Klage erheben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. § 71 Absatz 3 Sätze 2 und 3 werden wie 

folgt gefasst: 
 

„In kreisfreien Städten und Großen 
kreisangehörigen Städten muss min-
destens einer der Beigeordneten die 
Befähigung zum Richteramt oder zur 
Laufbahn des allgemeinen Verwal-
tungsdienstes im Land Nordrhein-West-
falen in der Laufbahngruppe 2, zweites 
Einstiegsamt, besitzen. In den übrigen 
Gemeinden muss mindestens einer der 
Beigeordneten mindestens die Befähi-
gung für die Laufbahn des allgemeinen 
Verwaltungsdienstes im Land Nord-
rhein-Westfalen in der Laufbahn-
gruppe 2, erstes Einstiegsamt, besit-
zen.“ 

 

 § 71 
Wahl der Beigeordneten 

 
(1) Die Zahl der Beigeordneten wird durch 
die Hauptsatzung festgelegt. Die Beigeord-
neten sind kommunale Wahlbeamte. Sie 
werden vom Rat für die Dauer von acht Jah-
ren gewählt. 
 
(2) Die Wahl oder Wiederwahl darf frühes-
tens sechs Monate vor Freiwerden der Stelle 
erfolgen. Die Stellen der Beigeordneten sind 
auszuschreiben, bei Wiederwahl kann hier-
von abgesehen werden.  
 
(3) Die Beigeordneten müssen die für ihr Amt 
erforderlichen fachlichen Voraussetzungen 
erfüllen und eine ausreichende Erfahrung für 
dieses Amt nachweisen. In kreisfreien Städ-
ten und Großen kreisangehörigen Städten 
muß mindestens einer der Beigeordneten 
die Befähigung zum Richteramt oder zum 
höheren Verwaltungsdienst besitzen. In den 
übrigen Gemeinden muss mindestens einer 
der Beigeordneten mindestens die Befähi-
gung für die Laufbahn des gehobenen allge-
meinen Verwaltungsdienstes besitzen. 
 
 
 
 
(4) In kreisfreien Städten muß ein Beigeord-
neter als Stadtkämmerer bestellt werden. 
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(5) Die Beigeordneten sind verpflichtet, eine 
erste und zweite Wiederwahl anzunehmen, 
wenn sie spätestens drei Monate vor Ablauf 
der Amtszeit wiedergewählt werden. Lehnt 
ein Beigeordneter die Weiterführung des 
Amtes ohne wichtigen Grund ab, so ist er mit 
Ablauf der Amtszeit zu entlassen. Ob ein 
wichtiger Grund vorliegt, entscheidet der 
Rat. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn die 
Anstellungsbedingungen gegenüber denen 
der davor liegenden Amtszeit verschlechtert 
werden. 
 
(6) Die Beigeordneten werden vom Bürger-
meister vereidigt. 
 
(7) Der Rat kann Beigeordnete abberufen. 
Der Antrag kann nur von der Mehrheit der 
gesetzlichen Zahl der Mitglieder gestellt wer-
den. Zwischen dem Eingang des Antrags 
und der Sitzung des Rates muß eine Frist 
von mindestens sechs Wochen liegen. Über 
den Antrag ist ohne Aussprache abzustim-
men. Der Beschluß über die Abberufung be-
darf einer Mehrheit von zwei Dritteln der ge-
setzlichen Zahl der Mitglieder. Ein Nachfol-
ger ist innerhalb einer Frist von sechs Mona-
ten zu wählen. 
 

Artikel 2 
Aufhebung des Gesetzes zur Stärkung 

des Kreistags 
 

Das Gesetz zur Stärkung des Kreistags vom 
15. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1150) 
wird aufgehoben. 
 

 Gesetz  
zur Stärkung des Kreistags 

 
Artikel 1 

Änderung der Kreisordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen 

 
Die Kreisordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646), 
die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
  
1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt ge-

ändert: 
  

a) Nach der Angabe zu § 41 werden 
folgende Angaben eingefügt:  

  
 „§ 41a Hauptausschuss 
 
 § 41b   Dringliche Entscheidungen“ 
  

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15962&vd_back=N966&sg=0&menu=1
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b) Die Angabe zu § 42 wird wie folgt 
gefasst: 
 

 „Aufgaben und Stellung des Land-
rats“ 

  
c) Die Angaben zu den §§ 49 bis 52 

werden wie folgt gefasst: 
 
 „6. Teil: Verwaltungsvorstand und 

Kreisbedienstete 
  

§ 49 Verwaltungsvorstand 
§ 50 Wahl der Beigeordneten 
§ 51 Geschäftsverteilung und 

Dienstaufsicht 
§ 52 Bedienstete des Kreises“ 
  

d) Die Angabe zu § 62 wird wie folgt 
gefasst: 
 

 „§ 62 (weggefallen)“ 
  

2. In § 3 Absatz 3 Satz 1 werden die Wör-
ter „des Kreisausschusses,“ gestrichen. 

 
3. In § 8 werden die Wörter „, dem Kreis-

ausschuss“ gestrichen. 
 
4. In § 21 Absatz 1 Satz 2 werden die Wör-

ter „des Kreisausschusses,“ gestrichen. 
 
5. In § 23 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 wer-

den die Wörter „der Mitglieder des 
Kreisausschusses und“ gestrichen. 

 
6. In § 25 Absatz 2 Satz 4 werden die Wör-

ter „49 Abs. 1 Satz 3 und 4“ durch die 
Wörter „51 Absatz 4 Satz 2 und 3“ er-
setzt. 

  
7. § 26 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Satz 1 wird durch die folgenden 
Sätze ersetzt: 

 
 „Der Kreistag ist für alle Ange-

legenheiten der Kreisverwal-
tung zuständig, soweit dieses 
Gesetz oder andere Gesetze 
nichts anderes bestimmen. Der 
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Kreistag ist insbesondere nicht 
zuständig, soweit der Landrat 
Aufgaben als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde, als 
Kreispolizeibehörde sowie als 
Teil des Schulamts wahr-
nimmt.“ 

 
bb) Der neue Satz 3 wird wie folgt 

geändert: 
 

aaa) In dem Textteil vor 
Buchstabe a werden 
die Wörter „Er ist aus-
schließlich zuständig 
für“ durch die Wörter 
„Die Entscheidung über 
folgende Angelegen-
heiten kann der Kreis-
tag nicht übertragen:“ 
ersetzt. 

bbb) Buchstabe b wird wie 
folgt gefasst: 

 „b) die Wahl der Mitglie-
der der Ausschüsse 
und ihrer Vertreter,“ 

ccc) Buchstabe c wird wie 
folgt gefasst: 

 „c) die Wahl der Beige-
ordneten,“  

 
cc) Der neue Satz 4 wird wie folgt 

gefasst: 
 

„Im Übrigen kann der Kreistag 
die Entscheidungen über be-
stimmte Angelegenheiten auf 
Ausschüsse oder den Landrat 
übertragen.“ 

 
dd) Folgende Sätze werden ange-

fügt: 
 

„Er kann ferner Ausschüsse er-
mächtigen, in Angelegenheiten 
ihres Aufgabenbereichs die 
Entscheidung dem Landrat zu 
übertragen. Geschäfte der lau-
fenden Verwaltung gelten im 
Namen des Kreistages als auf 
den Landrat übertragen, soweit 
nicht der Kreistag sich oder ei-
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nem Ausschuss für einen be-
stimmten Kreis von Geschäf-
ten oder für einen Einzelfall die 
Entscheidung vorbehält.“ 

  
b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt ge-

fasst: 
 

„Der Kreistag überwacht die Durch-
führung seiner Beschlüsse sowie 
den Ablauf der Verwaltungsangele-
genheiten.“ 

  
c) In Absatz 5 Satz 4 werden die Wör-

ter „und des Kreisausschusses“ ge-
strichen. 

 
d) In Absatz 7 Satz 2 werden die Wör-

ter „oder des Kreisausschusses“ 
gestrichen. 

  
8. § 28 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Nummer 2 werden die Wör-
ter „, bei Kreisauschußmitglie-
dern der Kreisausschuß“ ge-
strichen. 

bb) In Nummer 3 werden die Wör-
ter „Kreistags- und Kreisaus-
schußmitgliedern“ durch das 
Wort „Kreistagsmitgliedern“ er-
setzt. 

cc) In Nummer 4 werden die Wör-
ter „, bei Kreisauschußmitglie-
dern der Kreisausschuß“ ge-
strichen. 

dd) In Nummer 5 werden die Wör-
ter „,vom Kreisausschuß“ ge-
strichen. 

  
b) In Satz 2 werden die Wörter „, Mit-

glieder des Kreisausschusses“ ge-
strichen. 

  
9. § 30 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wör-
ter „, ein Kreistagsmitglied im Kreis-
ausschuss“ gestrichen. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/2994 

 
 

22 

b) Absatz 5 Nummer 1 und 2 wird je-
weils das Wort: „Kreisausschuss-,“ 
gestrichen. 

  
10. § 39 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 3 werden nach dem 
Wort „Kreistags“ die Wörter „oder 
eines Ausschusses, dem eine An-
gelegenheit zur Entscheidung 
übertragen ist,“ eingefügt. 

  
b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(4) Verletzt der Beschluss eines 

Ausschusses, dem eine Angele-
genheit zur Entscheidung übertra-
gen ist, das geltende Recht, so 
findet Absatz 2 Satz 1 bis 3 ent-
sprechende Anwendung. Ver-
bleibt der Ausschuss bei seinem 
Beschluss, so hat der Kreistag 
über die Angelegenheit zu be-
schließen.“ 

  
11. § 41 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(1) Der Kreistag kann Aus-

schüsse bilden. In jedem Kreis 
muss ein Hauptausschuss und ein 
Rechnungsprüfungsausschuss 
gebildet werden.“ 

  
b) In Absatz 3 Satz 5 wird die An-

gabe „§ 30 Abs. 4 Nr. 3“ durch die 
Angabe „§ 30 Absatz 5 Nummer 
3“ ersetzt. 

  
12. Nach § 41 werden folgende § 41a und § 

41b eingefügt: 
 

„§ 41a 
Hauptausschuss 

 
(1) Der Hauptausschuss hat die Arbei-
ten aller Ausschüsse aufeinander abzu-
stimmen. 
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(2) Im Rahmen der vom Kreistag festge-
legten allgemeinen Richtlinien entschei-
det der Hauptausschuss über die Pla-
nung der Verwaltungsaufgaben von be-
sonderer Bedeutung. Zu diesem Zweck 
hat der Landrat den Hauptausschuss 
regelmäßig und frühzeitig über solche 
Planungsvorhaben zu unterrichten. 
 
(3) Dem Hauptausschuss können nur 
Kreistagsmitglieder angehören. Den 
Vorsitz im Hauptausschuss führt der 
Landrat. Er hat Stimmrecht im Haupt-
ausschuss. Der Hauptausschuss wählt 
aus seiner Mitte einen oder mehrere 
Vertreter des Vorsitzenden. 

  
§ 41b 

Dringliche Entscheidungen 
 
(1) Der Hauptausschuss entscheidet in 
Angelegenheiten, die der Beschlussfas-
sung des Kreistags unterliegen, falls 
eine Einberufung des Kreistags nicht 
rechtzeitig möglich ist. Ist auch die Ein-
berufung des Hauptausschusses nicht 
rechtzeitig möglich und kann die Ent-
scheidung nicht aufgeschoben werden, 
weil sonst erhebliche Nachteile oder 
Gefahren entstehen können, kann der 
Landrat, im Falle seiner Verhinderung 
der allgemeine Vertreter, mit einem 
Kreistagsmitglied entscheiden. Diese 
Entscheidungen sind dem Kreistag in 
der nächsten Sitzung zur Genehmigung 
vorzulegen. Er kann die Dringlichkeits-
entscheidung aufheben, soweit nicht 
schon Rechte anderer durch die Aus-
führung des Beschlusses entstanden 
sind. 
  
(2) Ist die Einberufung eines Ausschus-
ses, dem eine Angelegenheit zur Ent-
scheidung übertragen ist, nicht rechtzei-
tig möglich, kann der Landrat, im Falle 
seiner Verhinderung der allgemeine 
Vertreter, mit dem Ausschussvorsitzen-
den oder einem anderen dem Aus-
schuss angehörenden Kreistagsmit-
glied entscheiden. Die Entscheidung ist 
dem Ausschuss in der nächsten Sitzung 
zur Genehmigung vorzulegen. Absatz 1 
Satz 4 gilt entsprechend.“ 
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13. § 42 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 42 
Aufgaben und Stellung des Landrats 

 
(1) Der Landrat ist kommunaler Wahlbe-
amter. Der Landrat ist verantwortlich für 
die Leitung und Beaufsichtigung des 
Geschäftsgangs der gesamten Verwal-
tung. Er leitet und verteilt die Geschäfte. 
Dabei kann er sich bestimmte Aufgaben 
vorbehalten und die Bearbeitung einzel-
ner Angelegenheiten selbst überneh-
men. 
  
(2) Der Landrat bereitet die Beschlüsse 
des Kreistags und der Ausschüsse vor. 
Er führt diese Beschlüsse und Entschei-
dungen nach § 41b Absatz 1 Satz 2 und 
Absatz 2 Satz 1 sowie Weisungen, die 
im Rahmen des § 2 Absatz 2 Satz 3 und 
des § 64 ergehen, unter der Kontrolle 
des Kreistags und in Verantwortung ihm 
gegenüber durch. Der Landrat entschei-
det ferner in Angelegenheiten, die ihm 
vom Kreistag oder von den Ausschüs-
sen zur Entscheidung übertragen sind. 
  
(3) Dem Landrat obliegt die Erledigung 
aller Aufgaben, die ihm aufgrund ge-
setzlicher Vorschriften übertragen sind. 
  
(4) Der Landrat hat den Kreistag über 
alle wichtigen Angelegenheiten der 
Kreisverwaltung zu unterrichten. 
  
(5) Unbeschadet der dem Kreistag und 
seinen Ausschüssen zustehenden Ent-
scheidungsbefugnisse ist der Landrat 
der gesetzliche Vertreter des Kreises in 
Rechts- und Verwaltungsgeschäften. 
§ 26 Absatz 5 und 6, §§ 43, 52 Absatz 3 
bleiben unberührt.“ 

  
14. § 44 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 3 Satz 1 wird aufgehoben. 
 
b) Absatz 4 wird aufgehoben. 
 
c) Die Absätze 5 und 6 werden die Ab-

sätze 4 und 5. 
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15. § 47 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 47 
Bestellung des allgemeinen Vertre-

ters 
 

(1) Der Kreistag bestellt einen Beigeord-
neten zum allgemeinen Vertreter des 
Landrats. Die übrigen Beigeordneten 
sind zur allgemeinen Vertretung des 
Landrats nur berufen, wenn der zur all-
gemeinen Vertretung bestellte Beige-
ordnete verhindert ist. Die Reihenfolge 
bestimmt der Kreistag. Ist ein Beigeord-
neter nicht vorhanden, so bestellt der 
Kreistag den allgemeinen Vertreter. Die 
Bestellung bedarf der Bestätigung der 
Bezirksregierung. 
  
(2) Die Beigeordneten vertreten den 
Landrat in ihrem Arbeitsgebiet. 
  
(3) Der Landrat kann andere Bediens-
tete mit der auftragsweisen Erledigung 
bestimmter Angelegenheiten betrauen. 
Er kann die Befugnis auf Beigeordnete 
für deren Arbeitsgebiet übertragen. 
  
(4) Die Kreise sollen einen Beigeordne-
ten oder einen Beamten des Kreises 
zum Kämmerer bestellen.“ 

  
16. § 48 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 48 
Teilnahme an Sitzungen 

 
(1) Der Landrat und die Beigeordneten 
nehmen an den Sitzungen des Kreis-
tags teil. Der Landrat ist berechtigt und 
auf Verlangen eines Fünftels der Kreis-
tagsmitglieder oder einer Fraktion ver-
pflichtet, zu einem Punkt der Tagesord-
nung vor dem Kreistag Stellung zu neh-
men. Auch Beigeordnete sind hierzu 
verpflichtet, falls es der Kreistag oder 
der Landrat verlangt. 
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(2) Der Landrat und die Beigeordneten 
sind berechtigt und auf Verlangen eines 
Ausschusses in Angelegenheiten ihres 
Geschäftsbereichs verpflichtet, an des-
sen Sitzungen teilzunehmen. Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend.“ 

  
17. § 49 wird aufgehoben. 
  
18. Der 6. Teil wird wie folgt gefasst: 
 

„6. Teil 
Verwaltungsvorstand und Kreisbe-

dienstete 
 

§ 49 
Verwaltungsvorstand 

 
(1) Sind Beigeordnete bestellt, bilden 
sie zusammen mit dem Landrat und 
Kämmerer den Verwaltungsvorstand. 
Der Landrat führt den Vorsitz. 
  
(2) Der Verwaltungsvorstand wirkt ins-
besondere mit bei 
  
1. den Grundsätzen der Organisation 

und der Verwaltungsführung, 
2. der Planung von Verwaltungsauf-

gaben mit besonderer Bedeutung, 
3. der Aufstellung des Haushalts-

plans, unbeschadet der Rechte des 
Kämmerers, 

4. den Grundsätzen der Personalfüh-
rung und Personalverwaltung und 

5. der Konzeption der Kosten- und 
Leistungsrechnung. 

  
(3) Der Landrat ist verpflichtet, zur Er-
haltung der Einheitlichkeit der Verwal-
tungsführung regelmäßig den Verwal-
tungsvorstand zur gemeinsamen Bera-
tung einzuberufen. Die Mitglieder des 
Verwaltungsvorstandes sind verpflich-
tet, sich im Interesse der Einheitlichkeit 
der Verwaltungsführung gegenseitig zu 
unterrichten und zu beraten. 
  
 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/2994 

 
 

27 

(4) Bei Meinungsverschiedenheiten ent-
scheidet der Landrat. Die Beigeordne-
ten sind berechtigt, ihre abweichenden 
Meinungen in Angelegenheiten ihres 
Geschäftsbereichs dem Hauptaus-
schuss vorzutragen. Dieses haben sie 
dem Landrat vorab mitzuteilen. 

  
§ 50 

Wahl der Beigeordneten 
 

(1) Die Zahl der Beigeordneten wird 
durch die Hauptsatzung festgelegt. Die 
Beigeordneten sind kommunale Wahl-
beamte. Sie werden vom Kreistag für 
die Dauer von acht Jahren gewählt. 
  
(2) Die Wahl oder Wiederwahl darf frü-
hestens sechs Monate vor Freiwerden 
der Stelle erfolgen. Die Stellen der Bei-
geordneten sind auszuschreiben, bei 
Wiederwahl kann hiervon abgesehen 
werden. 
  
(3) Die Beigeordneten müssen die für 
ihr Amt erforderlichen fachlichen Vo-
raussetzungen erfüllen und eine ausrei-
chende Erfahrung für dieses Amt nach-
weisen. Mindestens einer der Beigeord-
neten muss die Befähigung zum Rich-
teramt oder zum höheren Verwaltungs-
dienst besitzen. 
  
(4) Die Beigeordneten dürfen unterei-
nander nicht Angehörige sein. 
  
(5) Die Beigeordneten sind verpflichtet, 
eine erste und zweite Wiederwahl anzu-
nehmen, wenn sie spätestens drei Mo-
nate vor Ablauf der Amtszeit wiederge-
wählt werden. Lehnt ein Beigeordneter 
die Weiterführung des Amtes ohne 
wichtigen Grund ab, so ist er mit Ablauf 
der Amtszeit zu entlassen. Ob ein wich-
tiger Grund vorliegt, entscheidet der 
Kreistag. Ein wichtiger Grund liegt vor, 
wenn die Anstellungsbedingungen ge-
genüber denen der davor liegenden 
Amtszeit verschlechtert werden. 
  
(6) Die Beigeordneten werden vom 
Landrat vereidigt. 
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(7) Der Kreistag kann Beigeordnete ab-
berufen. Der Antrag kann nur von der 
Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mit-
glieder gestellt werden. Zwischen dem 
Eingang des Antrags und der Sitzung 
des Kreistags muss eine Frist von min-
destens sechs Wochen liegen. Über 
den Antrag ist ohne Aussprache abzu-
stimmen. Der Beschluss über die Abbe-
rufung bedarf einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der gesetzlichen Zahl der Mit-
glieder. Ein Nachfolger ist innerhalb ei-
ner Frist von sechs Monaten zu wählen. 

 
§ 51 

Geschäftsverteilung und  
Dienstaufsicht 

 
(1) Der Kreistag kann die Geschäfts-
kreise der Beigeordneten im Einverneh-
men mit dem Landrat festlegen. Kommt 
ein Einvernehmen nicht zu Stande, 
kann der Kreistag den Geschäftskreis 
der Beigeordneten mit der Mehrheit der 
gesetzlichen Zahl der Kreistagsmitglie-
der festlegen. Bei Entscheidungen des 
Kreistags nach Satz 1 und 2 stimmt der 
Landrat nicht mit. Erfolgt keine Ent-
scheidung nach Satz 1 oder 2 gilt § 42 
Absatz 1 Satz 3 und 4. 
  
(2) Ausgenommen von Absatz 1 bleiben 
die dem Landrat vorbehaltenen Aufga-
ben als Kreispolizeibehörde, als Teil 
des Schulamts sowie als untere staatli-
che Verwaltungsbehörde, soweit er in 
dieser Funktion die allgemeine Aufsicht 
über die kreisangehörigen Gemeinden 
führt. Andere dem Landrat als untere 
staatliche Verwaltungsbehörde vorbe-
haltene Aufgaben können den Ge-
schäftskreisen der Beigeordneten zuge-
wiesen werden. Das Weisungsrecht des 
Landrats bleibt insoweit uneinge-
schränkt. 
  
(3) Der Landrat ist Dienstvorgesetzter 
der Bediensteten des Kreises. 
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(4) Der Landrat trifft die dienstrechtli-
chen und arbeitsrechtlichen Entschei-
dungen, soweit gesetzlich nichts ande-
res bestimmt ist. Die Hauptsatzung 
kann bestimmen, dass für Bedienstete 
in Führungsfunktionen Entscheidungen, 
die das beamtenrechtliche Grundver-
hältnis oder das Arbeitsverhältnis eines 
Bediensteten zum Kreis verändern, 
durch den Kreistag oder den Hauptaus-
schuss im Einvernehmen mit dem Land-
rat zu treffen sind, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist. Kommt ein 
Einvernehmen nicht zu Stande, kann 
der Kreistag die Entscheidung mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzli-
chen Zahl der Kreistagsmitglieder tref-
fen. Bei Entscheidungen des Kreistages 
nach Satz 2 und 3 stimmt der Landrat 
nicht mit. Erfolgt keine Entscheidung 
nach Satz 2 oder 3, gilt Satz 1. Bediens-
tete in Führungsfunktionen sind Leiter 
von Organisationseinheiten, die dem 
Landrat oder einem anderen Wahlbe-
amten oder diesem in der Führungs-
funktion vergleichbaren Bediensteten 
unmittelbar unterstehen, mit Ausnahme 
von Bediensteten mit Aufgaben eines 
persönlichen Referenten oder Presse-
referenten. 
  

§ 52 
Bedienstete des Kreises 

 
(1) Die Bediensteten des Kreises müs-
sen die für ihren Arbeitsbereich erfor-
derlichen fachlichen Voraussetzungen 
erfüllen, insbesondere die Ablegung der 
vorgeschriebenen Prüfungen nachwei-
sen. 
  
(2) Der Stellenplan ist einzuhalten. Ab-
weichungen sind nur zulässig, soweit 
sie aufgrund des Besoldungs- oder Ta-
rifrechts zwingend erforderlich sind. 
  
(3) Die nach geltendem Recht auszu-
stellenden Urkunden für Beamte sowie 
Arbeitsverträge und sonstige schriftliche 
Erklärungen zur Regelung der Rechts-
verhältnisse von Bediensteten bedürfen 
der Unterzeichnung durch den Landrat 
oder seinen allgemeinen Vertreter. Der 
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Landrat kann die Unterschriftsbefugnis 
durch Dienstanweisung übertragen.“ 

  
19. In § 58 Absatz 1 werden die Wörter „und 

vom Kreisausschuß“ gestrichen. 
 
20. In § 59 Absatz 1 werden die Sätze 2 

bis 4 aufgehoben. 
21. In § 61 Absatz 1 Satz 3 werden die Wör-

ter „mit Zustimmung des Kreisaus-
schusses“ gestrichen. 

 
22. § 62 wird aufgehoben. 
 
23. In § 64 werden die Wörter „§ 42 Buch-

staben d und f“ durch die Wörter „§ 42 
Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3“ ersetzt. 

 
Artikel 2 

Änderung des Städteregion  
Aachen Gesetzes 

  
In § 3 Absatz 2 des Städteregion Aachen Ge-
setzes vom 26. Februar 2008 (GV. NRW. 
S. 162), das durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 1. Oktober 2015 (GV. NRW. S. 698) ge-
ändert worden ist, werden die Wörter „, der 
Kreisausschuss führt die Bezeichnung 
„Städteregionsausschuss““ gestrichen. 
 

Artikel 3 
Änderung des Gesetzes über kommu-

nale Gemeinschaftsarbeit 
 
  
Das Gesetz über kommunale Gemein-
schaftsarbeit in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW. 
S. 621), das zuletzt durch Gesetz vom 
3. Februar 2015 (GV. NRW. S. 204) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
1. § 10 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt ge-

fasst: 
 
 „§ 59 Absatz 2 der Kreisordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen gilt entspre-
chend.“ 

  
 
 
 
 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=10728&vd_back=N162&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=10728&vd_back=N162&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10686&val=10686&seite=698&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=14874&vd_back=N204&sg=0&menu=1
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2. § 13 wird wie folgt geändert: 
 

a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz 
angefügt: 

 
 „Im Übrigen gilt § 11 entspre-

chend.“ 
  
b) Absatz 3 wird aufgehoben. 
 
c) Absatz 4 wird Absatz 3. 

  
Artikel 4 

Änderung der Eingruppierungsverord-
nung 

  
§ 3 der Eingruppierungsverordnung vom 
9. Februar 1979 (GV. NRW. S. 97), die zu-
letzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 
20. Oktober 2015 (GV. NRW. S. 729) geän-
dert worden ist, wird wie folgt gefasst: 
  

„§ 3 
 

(1) Das Amt der Landrätin oder des Landrats 
ist in Besoldungsgruppe B 7 einzugruppie-
ren. 
  
(2) Die Ämter der übrigen Wahlbeamtinnen 
und Wahlbeamten auf Zeit der Kreise sind 
wie folgt einzugruppieren: 
  
1. zur allgemeinen Vertreterin oder zum 

allgemeinen Vertreter der Landrätin  
oder des Landrats bestellte Beigeord-
nete sowie Kreisdirektorinnen und 
Kreisdirektoren in Besoldungsgruppe B 
4/B 5 und 

2. sonstige Beigeordnete in Besoldungs-
gruppe B 3/B 4. 

  
Die Kreise dürfen die Höchstbesoldungs-
gruppe für das Amt nur in Anspruch nehmen, 
wenn die Wahlbeamtin oder der Wahlbe-
amte in dasselbe Amt wiederberufen ist, in 
dem sie oder er eine ganze Amtszeit abge-
leistet hat. Das Amt der zur allgemeinen Ver-
treterin beziehungsweise des zum allgemei-
nen Vertreters der Landrätin oder des Land-
rats bestellten Beigeordneten und das Amt 
der Kreisdirektorin beziehungsweise des 
Kreisdirektors gelten als dasselbe Amt.“ 
  

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10691&val=10691&seite=729&sg=0&menu=1
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Artikel 5 
Übergangsregelung 

  
Die Rechtstellung der Kreisdirektoren, die 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes im Amt sind, bleibt für die Dauer ihrer 
laufenden Amtszeit unberührt. Sie nehmen 
die Rechte und Pflichten eines nach diesem 
Gesetz zum allgemeinen Vertreter des Land-
rats bestellten Beigeordneten wahr. 
 

Artikel 6 
Inkrafttreten 

  
Dieses Gesetz tritt mit Beginn der Wahlperi-
ode der im Jahr 2020 anlässlich der allge-
meinen Kommunalwahlen gewählten kom-
munalen Vertretungen in Kraft. Die Landes-
regierung überprüft bis zum 31.12.2024 die 
Auswirkungen der Regelung in § 26 Absatz 
1 Satz 5 und unterrichtet den Landtag.  
 

Artikel 3 
Änderung der Kreisordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen 
 
Die Kreisordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646), 
die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

  
Kreisordnung (KrO NRW) für das Land 

Nordrhein-Westfalen 

1. § 22 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 22 
Einwohnerantrag 

 
(1) Einwohner, die seit mindestens drei Mo-
naten im Kreis wohnen und das 14. Lebens-
jahr vollendet haben, können beantragen, 
daß der Kreistag über eine bestimmte Ange-
legenheit, für die er gesetzlich zuständig ist, 
berät und entscheidet. 
 
(2) Der Antrag muß schriftlich eingereicht 
werden. Er muß ein bestimmtes Begehren 
und eine Begründung enthalten. Er muß bis 
zu drei Personen benennen, die berechtigt 
sind, die Unterzeichnenden zu vertreten. Die 
Verwaltung ist in den Grenzen ihrer Verwal-
tungskraft ihren Einwohnern bei der Einlei-
tung eines Einwohnerantrages behilflich. 
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„(3) Ein Einwohnerantrag muss von 
mindestens 4 Prozent der Einwohner 
unterzeichnet sein, höchstens jedoch 
von 8 000 Einwohnern. § 4 Absatz 7 der 
Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 666) in der jeweils geltenden 
Fassung gilt entsprechend.“ 

 

(3) Ein Einwohnerantrag muß von mindes-
tens 4 vom Hundert der Einwohner unter-
zeichnet sein, höchstens jedoch von 
8 000 Einwohnern. 
 
(4) Jede Liste mit Unterzeichnungen muß 
den vollen Wortlaut des Antrags enthalten. 
Eintragungen, welche die Person des Unter-
zeichners nach Namen, Vornamen, Geburts-
datum und Anschrift nicht zweifelsfrei erken-
nen lassen, sind ungültig. Die Angaben wer-
den vom Kreis geprüft. 
(5) Der Antrag ist nur zulässig, wenn nicht in 
derselben Angelegenheit innerhalb der letz-
ten zwölf Monate bereits ein Antrag gestellt 
wurde. 
 
(6) Die Voraussetzungen der Absätze 1 bis 5 
müssen im Zeitpunkt des Eingangs des An-
trags beim Kreis erfüllt sein. 
 
(7) Der Kreistag stellt unverzüglich fest, ob 
der Einwohnerantrag zulässig ist. Er hat un-
verzüglich darüber zu beraten und zu ent-
scheiden, spätestens innerhalb von vier Mo-
naten nach seinem Eingang. Den Vertretern 
des Einwohnerantrags soll Gelegenheit ge-
geben werden, den Antrag in der Kreistags-
sitzung zu erläutern. 
 
(8) Das für Kommunales zuständige Ministe-
rium kann durch Rechtsverordnung das Nä-
here über die Durchführung des Einwoh-
nerantrags regeln. 
 

2. § 23 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 23 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 

 
(1) Die Bürger der kreisangehörigen Ge-
meinden können beantragen (Bürgerbegeh-
ren), daß sie anstelle des Kreistags über 
eine Angelegenheit des Kreises selbst ent-
scheiden (Bürgerentscheid). Der Kreistag 
kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
gesetzlichen Zahl der Mitglieder beschlie-
ßen, dass über eine Angelegenheit des Krei-
ses ein Bürgerentscheid stattfindet (Kreis-
tagsbürgerentscheid). Absatz 2 Satz 1 sowie 
die Absätze 5, 7, 8 und 9 gelten entspre-
chend. 
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a) Dem Absatz 2 werden folgende 
Sätze angefügt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Wenn die Kostenschätzung nach 
Satz 5 vorliegt, können die Vertre-
tungsberechtigten nach Satz 2 be-
antragen zu entscheiden, ob das 
Bürgerbegehren mit Ausnahme der 
Voraussetzungen des Absatzes 4 
zulässig ist. Der Antrag ist in der ge-
mäß § 22 Absatz 4 vorgeschriebe-
nen Form einschließlich der zur 
Entscheidung zu bringenden 
Frage, der Begründung sowie der 
anzugebenden Kostenschätzung 
vorzulegen und von den Vertre-
tungsberechtigten sowie mindes-
tens 25 Bürgern zu unterzeichnen. 
Über den Antrag hat der Kreistag 
unverzüglich zu entscheiden. Ab-
satz 6 Satz 3 gilt entsprechend.“ 

 

(2) Das Bürgerbegehren muss schriftlich ein-
gereicht werden und die zur Entscheidung zu 
bringende Frage sowie eine Begründung 
enthalten. Es muss bis zu drei Bürger der 
zum Kreis gehörenden Gemeinden benen-
nen, die berechtigt sind, die Unterzeichnen-
den zu vertreten (Vertretungsberechtigte). 
Bürger, die beabsichtigen, ein Bürgerbegeh-
ren durchzuführen, teilen dies der Verwal-
tung schriftlich mit. Die Verwaltung ist in den 
Grenzen ihrer Verwaltungskraft ihren Bür-
gern bei der Einleitung eines Bürgerbegeh-
rens behilflich. Sie teilt den Vertretungsbe-
rechtigten schriftlich eine Einschätzung der 
mit der Durchführung der verlangten Maß-
nahme verbundenen Kosten (Kostenschät-
zung) mit. Die Kostenschätzung der Verwal-
tung ist bei der Sammlung der Unterschriften 
nach Absatz 4 anzugeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz 
angefügt: 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Nach einem Antrag nach Absatz 2 
Satz 7 ist der Ablauf der Fristen aus 
Satz 1 und Satz 2 bis zur Entschei-
dung nach Absatz 2 Satz 9 ge-
hemmt.“ 

 

 (3) Richtet sich ein Bürgerbegehren gegen 
einen Beschluß des Kreistags, muß es inner-
halb von sechs Wochen nach der Bekannt-
machung des Beschlusses eingereicht sein. 
Gegen den Beschluß, der nicht der Bekannt-
machung bedarf, beträgt die Frist drei Mo-
nate nach dem Sitzungstag. Nach der schrift-
lichen Mitteilung nach Absatz 2 Satz 3 ist der 
Ablauf der Fristen aus Satz 1 und Satz 2 bis 
zur Mitteilung der Verwaltung nach Absatz 2 
Satz 5 gehemmt. 
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c) In Absatz 4 werden nach Satz 1 fol-
gende Sätze eingefügt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Maßgeblich ist die bei der letzten 
allgemeinen Kommunalwahl fest-
gestellte Zahl der Wahlberechtig-
ten. Für die Zahl der Einwohner gilt 
§ 4 Absatz 7 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der jeweils geltenden Fassung 
entsprechend. Nach Absatz 2 
Satz 8 erfolgte Unterzeichnungen 
sind anzurechnen.“ 

 

 (4) Ein Bürgerbegehren muss in einem Kreis 
 

bis 200 000 Einwohner von 5 % 

mit mehr als 200 000 
Einwohnern, 

  

aber nicht mehr als als 
500 000 Einwohnern 

von 4 %, 

mit mehr als 500 000 
Einwohnern 

von 3 % 

 
der Bürger der kreisangehörigen Gemeinden 
unterzeichnet sein. 
Die Angaben werden vom Kreis geprüft. Im 
übrigen gilt § 22 Abs. 4 entsprechend. 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Ein Bürgerbegehren ist unzulässig über 
 
1. die innere Organisation der Kreisver-

waltung, 
2. die Rechtsverhältnisse der Mitglieder 

des Kreistages, der Mitglieder des 
Kreisausschusses und der Mitglieder 
der Ausschüsse sowie der Bediensteten 
des Kreises, 

3. die Haushaltssatzung, die Eröffnungsbi-
lanz, den Jahresabschluss und den Ge-
samtabschluss des Kreises (einschließ-
lich der Wirtschaftspläne und des Jah-
resabschlusses der Eigenbetriebe) so-
wie die kommunalen Abgaben und die 
privatrechtlichen Entgelte, 

4. Angelegenheiten, die im Rahmen eines 
Planfeststellungsverfahrens oder eines 
förmlichen Verwaltungsverfahrens mit 
Öffentlichkeitsbeteiligung oder eines 
abfallrechtlichen, immissionsschutz-
rechtlichen, wasserrechtlichen oder ver-
gleichbaren Zulassungsverfahrens zu 
entscheiden sind. 

 
Ein Bürgerbegehren darf nur Angelegenhei-
ten zum Gegenstand haben, über die inner-
halb der letzten zwei Jahre nicht bereits ein 
Bürgerentscheid durchgeführt worden ist. 
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d) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Nach Satz 1 wird folgender 
Satz eingefügt: 

 
 „Liegt bereits eine Entschei-

dung nach Absatz 2 Satz 9 
vor, so entscheidet der Kreis-
tag lediglich darüber, ob die 
Voraussetzungen des Absat-
zes 4 vorliegen.“ 

 
bb) In dem neuen Satz 7 werden 

nach den Wörtern „des Bür-
gerbegehrens“ die Wörter 
„nach Satz 1 beziehungs-
weise Satz 2 abschließend“ 
eingefügt. 

 

 (6) Der Kreistag stellt unverzüglich fest, ob 
das Bürgerbegehren zulässig ist. Gegen die 
ablehnende Entscheidung des Kreistages 
können nur die Vertreter des Bürgerbegeh-
rens nach Absatz 2 Satz 2 einen Rechtsbe-
helf einlegen. Entspricht der Kreistag dem 
zulässigen Bürgerbegehren nicht, so ist in-
nerhalb von drei Monaten ein Bürgerent-
scheid durchzuführen. Entspricht der Kreis-
tag dem Bürgerbegehren, so unterbleibt der 
Bürgerentscheid. Den Vertretern des Bürger-
begehrens soll Gelegenheit gegeben wer-
den, den Antrag in der Sitzung des Kreistags 
zu erläutern. Ist die Zulässigkeit des Bürger-
begehrens festgestellt, darf bis zur Feststel-
lung des Ergebnisses des Bürgerentscheids 
eine dem Begehren entgegenstehende Ent-
scheidung der Kreisorgane nicht mehr ge-
troffen oder mit dem Vollzug einer derartigen 
Entscheidung nicht mehr begonnen werden, 
es sei denn, zu diesem Zeitpunkt haben 
rechtliche Verpflichtungen des Kreises 
hierzu bestanden (Sperrwirkung des zulässi-
gen Bürgerbegehrens). 
 
(7) Bei einem Bürgerentscheid kann über die 
gestellte Frage nur mit Ja oder Nein abge-
stimmt werden. Die Frage ist in dem Sinne 
entschieden, in dem sie von der Mehrheit der 
gültigen Stimmen beantwortet wurde, sofern 
diese Mehrheit in Kreisen mit 
 
bis zu 200.000 Einwohnern 

mindestens 20 Prozent, 
 

über 200.000 bis zu 500.000 Einwohnern 
mindestens 15 Prozent, 

 
mehr als 500.000 Einwohnern  

mindestens 10 Prozent 
 

der Bürger beträgt. 
Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit 
Nein beantwortet. Sollen an einem Tag meh-
rere Bürgerentscheide stattfinden, hat der 
Kreistag eine Stichfrage für den Fall zu be-
schließen, dass die gleichzeitig zur Abstim-
mung gestellten Fragen in einer miteinander 
nicht zu vereinbarenden Weise beantwortet 
werden (Stichentscheid). Es gilt dann dieje-
nige Entscheidung, für die sich im Stichent-
scheid die Mehrheit der gültigen Stimmen 
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ausspricht. Bei Stimmengleichheit im Stich-
entscheid gilt der Bürgerentscheid, dessen 
Frage mit der höchsten Stimmenzahl mehr-
heitlich beantwortet worden ist. 
 

e) Nach Absatz 7 Satz 2 wird folgen-
der Satz eingefügt: 

 
„§ 4 Absatz 7 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-West-
falen gilt entsprechend.“ 

 

  

  (8) Der Bürgerentscheid hat die Wirkung ei-
nes Kreistagsbeschlusses. Vor Ablauf von 
zwei Jahren kann er nur auf Initiative des 
Kreistags durch einen neuen Bürgerent-
scheid abgeändert werden. 
 
(9) Das für Kommunales zuständige Ministe-
rium kann durch Rechtsverordnung das Nä-
here über die Durchführung des Bürgerbe-
gehrens und des Bürgerentscheids regeln. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 30 
Entschädigung der Kreistagsmitglieder 

 
(1) Ein Kreistagsmitglied im Kreistag, ein 
Kreistagsmitglied im Kreisausschuss oder 
ein Mitglied in einem Ausschuss hat An-
spruch auf Ersatz des Verdienstausfalles, 
der ihm durch die Mandatsausübung ent-
steht, soweit sie während der Arbeitszeit er-
forderlich ist. Entgangener Verdienst aus Ne-
bentätigkeiten und Verdienst, der außerhalb 
der Arbeitszeit hätte erzielt werden können, 
bleibt außer Betracht. 
 
(2) Als Ersatz des Verdienstausfalls wird 
mindestens ein in einer Rechtsverordnung 
nach Absatz 7 festzulegender Regelstun-
densatz gezahlt, es sei denn, daß ersichtlich 
keine finanziellen Nachteile entstanden sind. 
In der Hauptsatzung kann ein höherer Regel-
stundensatz festgelegt werden. Darüber hin-
aus wird in folgenden Fällen eine höhere 
Entschädigung gezahlt: 
 
1. Abhängig Erwerbstätigen wird auf An-

trag anstelle des Regelstundensatzes 
der tatsächlich entstandene und nach-
gewiesene Verdienstausfall ersetzt; 
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3. § 30 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) In Satz 1 werden nach der Angabe 
„Satz 1“ die Wörter „beziehungs-
weise Absatz 2 Satz 2“ eingefügt. 

 
b) Satz 2 wird aufgehoben. 
 
c) Folgender Satz wird angefügt:  
 
 „Absatz 2 Satz 4 gilt entsprechend.“ 

 

2. Selbständige erhalten auf Antrag an-
stelle des Regelstundensatzes eine 
Verdienstausfallpauschale je Stunde, 
die im Einzelfall auf der Grundlage des 
glaubhaft gemachten Einkommens 
nach billigem Ermessen festgesetzt 
wird. 

 
In der Rechtsverordnung nach Absatz 7 ist 
ein einheitlicher Höchstbetrag festzulegen, 
der bei dem Ersatz des Verdienstausfalls je 
Stunde nicht überschritten werden darf. 
 
(3) Personen, die 
 
1. einen Haushalt mit 
 

a) mindestens zwei Personen, von 
denen mindestens eine ein Kind 
unter 14 Jahren oder eine aner-
kannt pflegebedürftige Person 
nach § 14 SGB XI ist, oder 

b) mindestens drei Personen 
 

führen und 
 
2. nicht oder weniger als 20 Stunden je 

Woche erwerbstätig sind, 
 
erhalten für die mandatsbedingte Abwesen-
heit vom Haushalt den Regelstundensatz 
nach Absatz 2 Satz 1. Absatz 2 Satz 3 gilt 
entsprechend. Statt des Regelstundensat-
zes werden auf Antrag die notwendigen Kos-
ten für eine Vertretung im Haushalt ersetzt. 
 
 
 
 
 
 
(4) Ist während der mandatsbedingten Ab-
wesenheit vom Haushalt eine entgeltliche 
Kinderbetreuung notwendig, werden die 
nachgewiesenen Kosten auf Antrag erstat-
tet. Kinderbetreuungskosten werden nicht für 
Zeiträume erstattet, für die Entschädigung 
nach Absatz 2 oder 3 geleistet wird. Die 
Hauptsatzung kann die näheren Einzelheiten 
regeln. 
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(5) Unabhängig von einem Anspruch auf 
Verdienstausfall besteht ein Anspruch auf 
angemessene Aufwandsentschädigung 
nach folgenden Maßgaben: 
 
1. Einem Kreistagsmitglied kann die Auf-

wandsentschädigung teilweise als Sit-
zungsgeld für Kreistags-, Kreisaus-
schuss-, Ausschuss- und Fraktionssit-
zungen gezahlt werden. 

2. Ein Ausschussmitglied, das nicht Kreis-
tagsmitglied ist (sachkundiger Bürger), 
erhält ein Sitzungsgeld für die im Rah-
men seiner Mandatsausübung erforder-
liche Teilnahme an Kreisausschuss-, 
Ausschuss- und Fraktionssitzungen. 

3. Ein stellvertretendes Ausschussmit-
glied, das nicht Kreistagsmitglied ist, er-
hält unabhängig vom Eintritt des Vertre-
tungsfalles für die im Rahmen seiner 
Mandatsausübung erforderliche Teil-
nahme an Fraktionssitzungen ein Sit-
zungsgeld. 

 
(6) Fraktionssitzungen sind auch Sitzungen 
von Teilen einer Fraktion (Fraktionsvorstand, 
Fraktionsarbeitskreise). Die Zahl der ersatz-
pflichtigen Fraktionssitzungen pro Jahr ist in 
der Hauptsatzung zu beschränken. 
 
(7) Das für Kommunales zuständige Ministe-
rium bestimmt durch Rechtsverordnung 
 
1. die Höhe des Regelstundensatzes und 

des Höchstbetrages nach Absatz 2, 
2. die Höhe der monatlichen Aufwandsent-

schädigung sowie die Höhe der Sit-
zungsgelder, 

3. die Fahrtkostenerstattung und den Er-
satz von Auslagen neben der Auf-
wandsentschädigung. 

 
Die Höhe der Aufwandsentschädigung und 
der Sitzungsgelder ist zu Beginn und mit Ab-
lauf der Hälfte der Wahlperiode anzupassen. 
Grundlage dafür ist die Preisentwicklung 
ausgewählter Waren und Leistungen im 
Preisindex für die Lebenshaltung aller priva-
ten Haushalte seit dem Zeitpunkt der voran-
gegangenen Anpassung der Höhe der Auf-
wandsentschädigung und der Sitzungsgel-
der. Die Höhe des Regelstundensatzes und 
des Höchstbetrages wird zu Beginn und zur 
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Mitte der Wahlperiode im Hinblick auf ihre 
Angemessenheit überprüft. 
 

4. § 31 wird wie folgt geändert: 
 
 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1 und 
Satz 2 wird aufgehoben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 
 

„(2) Die Aufwandsentschädigung 
gemäß Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
wird als monatliche Pauschale ge-
zahlt. Der Kreistag kann in der 
Hauptsatzung beschließen, dass 
 
1. weitere oder sämtliche Aus-

schüsse von der Regelung in 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
ausgenommen werden, 

2. die Aufwandsentschädigung 
abweichend von Satz 1 für ein-
zelne oder sämtliche Aus-
schüsse als Sitzungsgeld ge-
zahlt wird. 

 
Ausnahmen nach Satz 2 kann der Kreis-
tag nur mit einer Mehrheit von zwei Drit-
teln seiner Mitglieder beschließen, dies 
gilt nicht, soweit der Kreistag beschlos-
sene Ausnahmen wieder aufhebt.“ 

 

 § 31 
Aufwandsentschädigung 

 
Neben den Entschädigungen, die den Kreis-
tagsmitgliedern nach § 30 zustehen, erhalten 
 
1. Stellvertreter des Landrats nach § 46 

Absatz 1, 
2. Vorsitzende von Ausschüssen des 

Kreistags mit Ausnahme des Wahlprü-
fungsausschusses, 

3. Fraktionsvorsitzende - bei Fraktionen 
mit mindestens acht Mitgliedern auch 
ein stellvertretender Vorsitzender, mit 
mindestens 16 Mitgliedern auch zwei 
und mit mindestens 24 Mitgliedern auch 
drei stellvertretende Vorsitzende - 

 
eine vom für Kommunales zuständigen Mi-
nisterium durch Rechtsverordnung festzu-
setzende angemessene Aufwandsentschä-
digung. In der Hauptsatzung können weitere 
Ausschüsse von der Regelung in Satz 1 
Nummer 2 ausgenommen werden. Eine Auf-
wandsentschädigung ist nicht zu gewähren, 
wenn das Kreistagsmitglied hauptberuflich 
tätiger Mitarbeiter einer Fraktion ist. 
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5.  In § 33 Absatz 4 Satz 1 werden nach 

dem Wort „teilnehmen“ die Wörter “,so-
weit deren Aufgabenbereich durch den 
Beratungsgegenstand berührt wird“ ein-
gefügt. 

 

 § 33 
Tagesordnung und Öffentlichkeit der 

Kreistagssitzungen 
 
(1) Der Landrat setzt die Tagesordnung fest. 
Er hat dabei Vorschläge aufzunehmen, die 
ihm innerhalb einer in der Geschäftsordnung 
zu bestimmenden Frist von einem Fünftel 
der Kreistagsmitglieder oder einer Fraktion 
vorgelegt werden. Fragestunden für Einwoh-
ner kann er in die Tagesordnung aufnehmen, 
wenn Einzelheiten hierüber in der Geschäfts-
ordnung geregelt sind. Zeit und Ort der Sit-
zung sowie die Tagesordnung sind von ihm 
öffentlich bekanntzumachen. Die Tagesord-
nung kann in der Sitzung durch Beschluß 
des Kreistags erweitert werden, wenn es 
sich um Angelegenheiten handelt, die keinen 
Aufschub dulden oder die von äußerster 
Dringlichkeit sind. 
 
(2) Die Sitzungen des Kreistags sind öffent-
lich. Durch die Geschäftsordnung kann die 
Öffentlichkeit für Angelegenheiten einer be-
stimmten Art ausgeschlossen werden. Auf 
Antrag eines Kreistagsmitglieds oder auf 
Vorschlag des Landrats kann für einzelne 
Angelegenheiten die Öffentlichkeit ausge-
schlossen werden. Anträge und Vorschläge 
auf Ausschluß der Öffentlichkeit dürfen nur in 
nichtöffentlicher Sitzung begründet und be-
raten werden. Falls dem Antrag oder dem 
Vorschlag stattgegeben wird, ist die Öffent-
lichkeit in geeigneter Weise zu unterrichten, 
daß in nichtöffentlicher Sitzung weiter ver-
handelt wird. 
 
(3) Personenbezogene Daten dürfen offen-
bart werden, soweit nicht schützenswerte In-
teressen Einzelner oder Belange des öffent-
lichen Wohls überwiegen; erforderlichenfalls 
ist die Öffentlichkeit auszuschließen. 
 
(4) Mitglieder der Ausschüsse können nach 
Maßgabe der Geschäftsordnung an den 
nichtöffentlichen Sitzungen des Kreistags als 
Zuhörer teilnehmen. Die Teilnahme als Zu-
hörer begründet keinen Anspruch auf Ersatz 
des Verdienstausfalls und auf Zahlung von 
Sitzungsgeld. 
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6. In § 45 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 wer-

den nach dem Wort „Antrags“ folgende 
Wörter eingefügt: „; § 23 Absatz 4 Satz 
2 gilt entsprechend“ 

 

 § 45 
Abwahl des Landrats 

 
(1) Der Landrat kann von den Bürgern der 
kreisangehörigen Gemeinden vor Ablauf sei-
ner Amtszeit abgewählt werden. Zur Einlei-
tung des Abwahlverfahrens bedarf es 
 
1. eines von mindestens der Hälfte der ge-

setzlichen Zahl der Kreistagsmitglieder 
gestellten Antrags und eines mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzli-
chen Zahl der Kreistagsmitglieder zu 
fassenden Beschlusses. Zwischen dem 
Eingang des Antrags und dem Be-
schluss des Kreistags muss eine Frist 
von mindestens zwei Wochen liegen. 
Über den Antrag auf Einleitung des Ab-
wahlverfahrens ist ohne Aussprache 
namentlich abzustimmen; 

oder 
2. eines von mindestens 15 Prozent der 

wahlberechtigten Bürger der kreisange-
hörigen Gemeinden gestellten Antrags. 

 
Der Landrat ist abgewählt, wenn sich für die 
Abwahl eine Mehrheit der abgegebenen gül-
tigen Stimmen der wahlberechtigten Bürger 
ergibt, sofern diese Mehrheit mindestens 25 
Prozent der Wahlberechtigten beträgt. Für 
das weitere Verfahren gelten die Vorschrif-
ten des Kommunalwahlgesetzes entspre-
chend. Der Landrat scheidet mit dem Ablauf 
des Tages, an dem der Wahlausschuss die 
Abwahl feststellt, aus seinem Amt. Die Auf-
sichtsbehörde kann für die Dauer des Ab-
wahlverfahrens das Ruhen der Amtsge-
schäfte des Landrats anordnen, wenn zwei 
Drittel der gesetzlichen Zahl der Kreistags-
mitglieder dies beantragen. 
 
(2) Der Landrat kann binnen einer Woche 
1. nach dem Beschluss gemäß Absatz 1 

Satz 2 Nummer 1 
oder 
2. nach Feststellung der Zulässigkeit des 

Antrags nach Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 2 durch den Kreistag 

 
auf die Entscheidung der Bürger über seine 
Abwahl verzichten. Der Verzicht ist schriftlich 
gegenüber dem Stellvertreter zu erklären. 
Mit dem Ablauf des Tages, an dem dieser 
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Verzicht dem Stellvertreter zugeht, gilt die 
Abwahl als erfolgt. 
 
(3) Der Antrag nach Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 2 ist schriftlich beim Kreistag einzu-
reichen und muss das Begehren zweifelsfrei 
erkennen lassen. Er muss bis zu drei Bürger 
benennen, die berechtigt sind, die Unter-
zeichnenden zu vertreten. § 22 Absatz 4 gilt 
entsprechend. Die Unterzeichnenden müs-
sen an dem von ihnen anzugebenden Tag 
ihrer Unterschrift wahlberechtigt sein. Die 
Unterschriften dürfen bei Eingang des An-
trags nicht älter als vier Monate sein. Nach 
Antragseingang eingereichte Unterschrifts-
listen werden nicht mehr berücksichtigt. Der 
Kreistag stellt unverzüglich fest, ob der An-
trag zulässig ist. Gegen die ablehnende Ent-
scheidung des Kreistages können nur die 
Vertreter des Antrags nach Satz 2 Klage er-
heben. 
 

 
 
 
7. § 47 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt ge-

fasst: 
 
 
 
 
 „Der gewählte allgemeine Vertreter des 

Landrats führt die Amtsbezeichnung 
Kreisdirektor und muss über die Befähi-
gung zum Richteramt oder zur Lauf-
bahn des allgemeinen Verwaltungs-
dienstes im Land Nordrhein-Westfalen 
in der Laufbahngruppe 2, zweites Ein-
stiegsamt, sowie über eine mehrjährige 
praktische Erfahrung in einer dem Amt 
angemessenen hauptamtlichen Verwal-
tungstätigkeit verfügen.“ 

 

 § 47 
Bestellung des allgemeinen Vertreters 

 
(1) Der Kreistag bestellt widerruflich aus den 
leitenden hauptamtlichen Beamten des Krei-
ses einen allgemeinen Vertreter des Land-
rats. Die Hauptsatzung kann bestimmen, 
daß der allgemeine Vertreter des Landrats 
durch den Kreistag für die Dauer von acht 
Jahren gewählt wird. Der gewählte allge-
meine Vertreter des Landrats führt die Amts-
bezeichnung Kreisdirektor und muß über die 
Befähigung zum Richteramt oder zum höhe-
ren Verwaltungsdienst sowie über eine 
mehrjährige praktische Erfahrung in einer 
dem Amt angemessenen hauptamtlichen 
Verwaltungstätigkeit verfügen. Die Bestel-
lung oder die Wahl bedürfen der Bestätigung 
der Bezirksregierung. 
 
(2) Die Bestimmungen des § 71 der Gemein-
deordnung über die Stellenausschreibung 
und die Wiederwahl finden entsprechende 
Anwendung. 
 
(3) Der Kreistag kann den nach Absatz 1 
Satz 2 gewählten Kreisdirektor abberufen. 
Der Antrag kann nur von der Mehrheit der 
gesetzlichen Zahl der Mitglieder gestellt wer-
den. Zwischen dem Eingang des Antrags 
und der Sitzung des Kreistags muß eine Frist 
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von mindestens sechs Wochen liegen. Über 
den Antrag ist ohne Aussprache abzustim-
men. Der Beschluß über die Abberufung be-
darf einer Mehrheit von zwei Dritteln der ge-
setzlichen Zahl der Mitglieder. Der Nachfol-
ger ist innerhalb einer Frist von sechs Mona-
ten zu wählen. 
 
(4) Die Kreise sollen einen Beamten des 
Kreises zum Kämmerer bestellen. 
 

8. § 56 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Absatz 2 Satz 4 wird aufgehoben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) In Absatz 3 Satz 4 werden nach den 

Wörtern „Erhöhung des“ die Wörter 
„für das Haushaltsjahr bereits fest-
gesetzten“ eingefügt. 

 

 § 56 
Kreisumlage 

 
(1) Soweit die sonstigen Erträge eines Krei-
ses die entstehenden Aufwendungen nicht 
decken, ist eine Umlage nach den hierfür 
geltenden Vorschriften von den kreisangehö-
rigen Gemeinden zu erheben (Kreisumlage). 
Ist die Haushaltssatzung des Kreises bei Be-
ginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt 
gemacht, so darf die Kreisumlage aus-
schließlich nach dem Umlagesatz des Vor-
jahres auf Grundlage der dafür festgesetzten 
Umlagegrundlagen erhoben werden. 
 
(2) Die Kreisumlage ist für jedes Haushalts-
jahr neu festzusetzen. Die Festsetzung der 
Umlagesätze bedarf der Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann 
unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt 
werden. Vor der Genehmigung gibt die Auf-
sichtsbehörde den kreisangehörigen Ge-
meinden Gelegenheit zur Stellungnahme. 
 
(3) Der Umlagesatz kann einmal im Laufe 
des Haushaltsjahres geändert werden. Die 
Änderung des Umlagesatzes wirkt auf den 
Beginn des Haushaltsjahres zurück. Eine Er-
höhung des Umlagesatzes der Kreisumlage 
ist nur zulässig, wenn unter Berücksichti-
gung des Rücksichtnahmegebotes nach § 9 
Satz 2 alle anderen Möglichkeiten, den 
Kreishaushalt auszugleichen, ausgeschöpft 
sind. Im Falle einer Erhöhung des Umlage-
satzes muss der Beschluss vor dem 30. Juni 
des Haushaltsjahres gefasst sein. 
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(4) Handelt es sich um Einrichtungen des 
Kreises, die ausschließlich, in besonders 
großem oder in besonders geringem Maße 
einzelnen Teilen des Kreises zustatten kom-
men, so muß der Kreistag eine ausschließli-
che Belastung oder eine nach dem Umfang 
näher zu bestimmende Mehr oder Minderbe-
lastung dieser Kreisteile beschließen. Ab-
sätze 2 und 3 gelten entsprechend. Soweit 
es sich um Einrichtungen des Kreises han-
delt, die dem öffentlichen Personennahver-
kehr oder dem öffentlichen Schienenverkehr 
dienen, kann der Kreistag von einem Be-
schluß nach Satz 1 absehen; Absatz 1 bleibt 
unberührt. Differenzen zwischen Plan und 
Ergebnis können im übernächsten Jahr aus-
geglichen werden. 
 
(5) Nimmt der Kreis die Aufgaben der Ju-
gendhilfe wahr, so hat er bei der Kreisum-
lage für kreisangehörige Gemeinden ohne 
eigenes Jugendamt eine einheitliche aus-
schließliche Belastung in Höhe der ihm 
durch die Aufgabe des Jugendamtes verur-
sachten Aufwendungen festzusetzen; dies 
gilt auch für die Aufwendungen, die dem 
Kreis durch Einrichtungen der Jugendhilfe 
für diese Gemeinden entstehen. Differenzen 
zwischen Plan und Ergebnis können im 
übernächsten Jahr ausgeglichen werden. 
 
(6) Der Kreis kann den infolge der Mitglied-
schaft in einem Zweckverband auf Grund 
Regionalisierungsgesetzes NW, in einem 
Verkehrsverbund oder in einer Verkehrsge-
meinschaft von ihm aufzubringenden Umla-
gebetrag in entsprechender Anwendung des 
Absatzes 4 auf die kreisangehörigen Ge-
meinden umlegen. 
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Artikel 4 
Änderung der Landschaftsverbandsord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen 

 
Die Landschaftsverbandsordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 657), die zuletzt durch Artikel 13 
des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. 
NRW. S. 90) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
 

  
Landschaftsverbandsordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LVerbO) 

1. § 16 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 
 

„(3) Die Aufwandsentschädigung 
gemäß Absatz 2 Nummer 3 wird als 
monatliche Pauschale gezahlt. Die 
Landschaftsversammlung kann 
durch Satzung beschließen, dass 

 § 16 
Freistellung, Entschädigung 

 
(1) Die Mitglieder der Landschaftsversamm-
lung, des Landschaftsausschusses und der 
Fachausschüsse haben Anspruch auf Frei-
stellung, Ersatz ihres Verdienstausfalls und 
auf Aufwandsentschädigung nach den Re-
geln der §§ 44, 45 Gemeindeordnung und 
der Entschädigungsverordnung. 
 
(2) Neben den Entschädigungen, die den 
Mitgliedern der Landschaftsversammlung 
nach Absatz 1 zustehen, erhalten 
 
1.  der Vorsitzende der Landschaftsver-

sammlung, 
2. der Stellvertreter des Vorsitzenden der 

Landschaftsversammlung und weitere 
Stellvertreter, 

3. Vorsitzende von Ausschüssen der 
Landschaftsversammlung, 

4. Fraktionsvorsitzende - bei Fraktionen 
mit mindestens acht Mitgliedern auch 
ein stellvertretender Vorsitzender, mit 
mindestens 16 Mitgliedern auch zwei 
und mit mindestens 24 Mitgliedern auch 
drei stellvertretende Vorsitzende -  

 
eine vom für Kommunales zuständigen Mi-
nisterium durch Rechtsverordnung festzu-
setzende angemessene Aufwandsentschä-
digung. Durch Satzung können einzelne 
Ausschüsse von der Regelung in Satz 1 
Nummer 3 ausgenommen werden. 
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1. einzelne oder sämtliche Aus-
schüsse von der Regelung in 
Absatz 2 Nummer 3 ausge-
nommen werden, 

2. die Aufwandsentschädigung 
abweichend von Satz 1 für ein-
zelne oder sämtliche Aus-
schüsse als Sitzungsgeld ge-
zahlt wird. 

 
Ausnahmen nach Satz 2 kann die 
Landschaftsversammlung nur mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln sei-
ner Mitglieder beschließen, dies gilt 
nicht, soweit die Landschaftsver-
sammlung beschlossene Ausnah-
men wieder aufhebt.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. § 20 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt ge-

fasst: 
 
 „Der Direktor des Landschaftsverban-

des oder einer der Landesräte muss die 
Befähigung zum Richteramt oder zur 
Laufbahn des allgemeinen Verwal-
tungsdienstes im Land Nordrhein-West-
falen in der Laufbahngruppe 2, zweites 
Einstiegsamt, besitzen.“ 

 

 § 20 
Direktor des Landschaftsverbandes, 
Landesräte und sonstige Bedienstete 

 
(1) Dem Direktor des Landschaftsverbandes 
werden zur Mitwirkung bei der Erledigung 
der Dienstgeschäfte und zur Vertretung in 
bestimmten Geschäftsbereichen leitende 
Beamte (Landesräte) beigeordnet; ihre Zahl 
wird durch Satzung und Stellenplan festge-
legt. Allgemeiner Vertreter des Direktors des 
Landschaftsverbandes ist der Erste Landes-
rat. Im übrigen richtet sich die Vertretung und 
Geschäftsverteilung nach der vom Land-
schaftsausschuß zu erlassenden Geschäfts-
ordnung. 
 
(2) Der Direktor des Landschaftsverbandes 
und die Landesräte werden für die Dauer von 
acht Jahren gewählt. Die Stellen sind öffent-
lich auszuschreiben. Der Direktor des Land-
schaftsverbandes oder einer der Landesräte 
muß die Befähigung zum Richteramt oder 
zum höheren Verwaltungsdienst besitzen. 
Die Bestimmungen des § 71 der Gemeinde-
ordnung über die Wiederwahl sowie des § 72 
der Gemeindeordnung finden entspre-
chende Anwendung. 
 
(3) Die Landschaftsversammlung kann den 
Direktor des Landschaftsverbandes und 
Landesräte abberufen. Der Antrag kann nur 
von der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der 
Mitglieder gestellt werden. Zwischen dem 
Eingang des Antrags und der Sitzung der 
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Landschaftsversammlung muß eine Frist 
von mindestens sechs Wochen liegen. Über 
den Antrag ist ohne Aussprache abzustim-
men. Der Beschluß über die Abberufung be-
darf einer Mehrheit von zwei Dritteln der ge-
setzlichen Zahl der Mitglieder. Der Nachfol-
ger ist innerhalb einer Frist von sechs Mona-
ten zu wählen. 
 
(4) Dienstvorgesetzter des Direktors des 
Landschaftsverbandes ist der Landschafts-
ausschuß, Dienstvorgesetzter aller übrigen 
Bediensteten des Landschaftsverbandes ist 
der Direktor des Landschaftsverbandes. Die 
Beamten des Landschaftsverbandes werden 
aufgrund eines Beschlusses des Land-
schaftsausschusses vom Direktor des Land-
schaftsverbandes ernannt, befördert und 
entlassen. Die arbeits- und tarifrechtlichen 
Entscheidungen für die Beschäftigten trifft 
der Direktor des Landschaftsverbandes. Die 
Satzung kann eine andere Regelung treffen. 
Der Stellenplan ist einzuhalten; Abweichun-
gen sind nur zulässig, soweit sie aufgrund 
des Besoldungs- oder Tarifrechts zwingend 
erforderlich sind. Die Rechtsverhältnisse der 
Bediensteten des Landschaftsverbandes be-
stimmen sich im übrigen nach den Vorschrif-
ten des allgemeinen Beamten- und des Ta-
rifrechts. 
 

3. § 22 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 22 
Landschaftsumlage 

 
(1) Die Landschaftsverbände erheben nach 
den hierfür geltenden Vorschriften von den 
kreisfreien Städten und Kreisen eine Um-
lage, soweit ihre sonstigen Erträge zur De-
ckung der Aufwendungen im Ergebnisplan 
nicht ausreichen (Landschaftsumlage). Ist 
die Haushaltssatzung des Landschaftsver-
bandes bei Beginn des Haushaltsjahres 
noch nicht bekannt gemacht, so darf die 
Landschaftsumlage ausschließlich nach 
dem Umlagesatz des Vorjahres auf Grund-
lage der dafür festgesetzten Umlagegrundla-
gen erhoben werden. 
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a) Absatz 2 Satz 4 wird aufgehoben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) In Absatz 3 Satz 4 werden nach den 

Wörtern „Erhöhung des“ die Wörter 
„für das Haushaltsjahr bereits fest-
gesetzten“ eingefügt. 

 

(2) Die Landschaftsumlage ist für jedes 
Haushaltsjahr neu festzusetzen. Die Festset-
zung des Umlagesatzes bedarf der Geneh-
migung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmi-
gung kann unter Bedingungen und mit Aufla-
gen erteilt werden. Vor der Genehmigung 
gibt die Aufsichtsbehörde den Mitgliedskör-
perschaften Gelegenheit zur Stellungnahme. 
 
(3) Der Umlagesatz kann einmal im Laufe 
des Haushaltsjahres geändert werden. Die 
Änderung des Umlagesatzes wirkt auf den 
Beginn des Haushaltsjahres zurück. Eine Er-
höhung des Umlagesatzes der Land-
schaftsumlage ist nur zulässig, wenn unter 
Berücksichtigung des Rücksichtnahmegebo-
tes nach § 9 Satz 2 der Kreisordnung alle an-
deren Möglichkeiten, den Haushalt des 
Landschaftsverbandes auszugleichen, aus-
geschöpft sind. Im Falle einer Erhöhung des 
Umlagesatzes muss der Beschluss vor dem 
30. Juni des Haushaltsjahres gefasst sein. 
 
(4) § 55 der Kreisordnung findet entspre-
chende Anwendung. 
 

Artikel 5 
Änderung des Gesetzes über den  

Regionalverband Ruhr 
 

Das Gesetz über den Regionalverband Ruhr 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. Februar 2004 (GV. NRW. S. 96), das zu-
letzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 
23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

  
Gesetz über den  

Regionalverband Ruhr (RVRG) 

1. § 12 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 12 
Pflichten und Rechte der Mitglieder der 

Verbandsversammlung 
 

(1) Die Mitglieder der Verbandsversammlung 
sind verpflichtet, in ihrer Tätigkeit aus-
schließlich nach dem Gesetz und ihrer 
freien, nur durch Rücksicht auf das öffentli-
che Wohl bestimmten Überzeugung zu han-
deln; sie sind an Aufträge nicht gebunden. 
 
(2) Die Pflichten und Rechte der Mitglieder 
der Verbandsversammlung regelt die Ver-
bandsordnung nach Maßgabe der §§ 30, 31 
und 32 Gemeindeordnung. Die Hauptverwal-
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a) Absatz 4 Satz 2 wird aufgehoben. 
 
b) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 
 
 „(5) Die Aufwandsentschädigung 

gemäß Absatz 4 Nummer 3 wird als 
monatliche Pauschale gezahlt. Die 
Verbandsversammlung kann in der 
Verbandsordnung beschließen, 
dass 
 
1. einzelne oder sämtliche Aus-

schüsse von der Regelung in 
Absatz 4 Nummer 3 ausge-
nommen werden, 

2. die Aufwandsentschädigung 
abweichend von Satz 1 für ein-
zelne oder sämtliche Aus-
schüsse als Sitzungsgeld ge-
zahlt wird. 

tungsbeamtinnen und Hauptverwaltungsbe-
amten unterliegen den beamtenrechtlichen 
Bestimmungen.  
 
(3) Die ehrenamtlichen Mitglieder der Ver-
bandsversammlung haben Anspruch auf 
Freistellung, Ersatz ihres Verdienstausfalls 
und auf Aufwandsentschädigung nach den 
Regeln der §§ 44, 45 Gemeindeordnung und 
der Entschädigungsverordnung. 
 
(4) Neben den Entschädigungen, die den eh-
renamtlichen Mitgliedern der Verbandsver-
sammlung nach Absatz 3 zustehen, erhalten 
 
1. die Vorsitzende oder der Vorsitzende 

der Verbandsversammlung, 
2. die stellvertretenden Vorsitzenden der 

Verbandsversammlung und weitere 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter, 

3. Vorsitzende von Ausschüssen der Ver-
bandsversammlung, 

4. Fraktionsvorsitzende - bei Fraktionen 
mit mindestens acht Mitgliedern auch 
eine stellvertretende Vorsitzende oder 
ein stellvertretender Vorsitzender, mit 
mindestens 16 Mitgliedern auch zwei 
und mit mindestens 24 Mitgliedern auch 
drei stellvertretende Vorsitzende - 

 
eine vom für Kommunales zuständigen Mi-
nisterium durch Rechtsverordnung festzu-
setzende angemessene Aufwandsentschä-
digung. Durch Satzung können einzelne 
Ausschüsse von der Regelung in Satz 1 
Nummer 3 ausgenommen werden. 
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Ausnahmen nach Satz 2 kann die 
Verbandsversammlung nur mit ei-
ner Mehrheit von zwei Dritteln sei-
ner Mitglieder beschließen, dies gilt 
nicht, soweit die Verbandsver-
sammlung beschlossene Ausnah-
men wieder aufhebt.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. § 16 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt ge-

fasst: 
 

„Der Regionaldirektor oder ein Beigeord-
neter muss die Befähigung zum Richter-
amt oder zur Laufbahn des allgemeinen 
Verwaltungsdienstes im Land Nordrhein-
Westfalen in der Laufbahngruppe 2, zwei-
tes Einstiegsamt, besitzen.“ 

 

 § 16 
Regionaldirektorin, Regionaldirektor; 

Beigeordnete; dienstrechtliche  
Entscheidungen 

 
(1) Die Regionaldirektorin oder der Regional-
direktor sowie die Beigeordneten, deren Zahl 
durch Satzung festgelegt wird, werden für 
die Dauer von acht Jahren gewählt. Für ihre 
dienstrechtliche Stellung gelten die beam-
tenrechtlichen Vorschriften, soweit dieses 
Gesetz nichts anderes bestimmt. Die Stellen 
sind öffentlich auszuschreiben. 
 
(2) Die Regionaldirektorin oder der Regional-
direktor oder eine Beigeordnete oder ein Bei-
geordneter muss die Befähigung zum Rich-
teramt oder zum höheren allgemeinen Ver-
waltungsdienst besitzen.  Die Beigeordneten 
müssen die für ihr Amt erforderlichen fachli-
chen Voraussetzungen erfüllen und eine 
ausreichende Erfahrung für das Amt nach-
weisen. Die Bestimmung des § 71 Absatz 2 
und 5 über die Wiederwahl der Beigeordne-
ten sowie § 72 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen finden entspre-
chend Anwendung. 
 
(3) Die Verbandsversammlung bestellt eine 
Beigeordnete oder einen Beigeordneten zur 
allgemeinen Vertretung der Regionaldirekto-
rin oder des Regionaldirektors. Die übrigen 
Beigeordneten sind zur allgemeinen Vertre-
tung der Regionaldirektorin oder des Regio-
naldirektors nur berufen, wenn die oder der 
zur allgemeinen Vertretung bestellte Beige-
ordnete verhindert ist; die weitere Reihen-
folge der Vertretung und die Geschäftsvertei-
lung bestimmt der Verbandsausschuss. Die 
Beigeordneten vertreten die Regionaldirek-
torin oder den Regionaldirektor in ihrem Ge-
schäftsbereich. 
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(4) Die Verbandsversammlung kann die Re-
gionaldirektorin oder den Regionaldirektor 
und die Beigeordneten abberufen. Der An-
trag kann nur von der Mehrheit der gesetzli-
chen Zahl der stimmberechtigten Mitglieder 
gestellt werden. Zwischen dem Eingang des 
Antrags und der Sitzung der Verbandsver-
sammlung muss eine Frist von mindestens 
sechs Wochen liegen. Über den Antrag ist 
ohne Aussprache abzustimmen. Der Be-
schluss über die Abberufung bedarf einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen 
Zahl der stimmberechtigten Mitglieder. Die 
Nachfolgerin oder der Nachfolger sind nach 
erfolgter Ausschreibung der Stelle innerhalb 
einer Frist von sechs Monaten zu wählen. 
 
(5) Dienstvorgesetzter der Regionaldirekto-
rin oder des Regionaldirektors ist der Ver-
bandsausschuss. Dienstvorgesetzte oder 
Dienstvorgesetzter der übrigen Beamtinnen 
und Beamten und Beschäftigten ist die Regi-
onaldirektorin oder der Regionaldirektor. Die 
Rechtsverhältnisse der Beamtinnen und Be-
amten und Beschäftigen des Verbandes be-
stimmen sich im Übrigen nach den Vorschrif-
ten des allgemeinen Beamten- und Tarif-
rechts. 
 

3. § 19 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 19 
Finanzierung der Verbandsaufgaben 

 
(1) Der Verband erhebt nach den hierfür gel-
tenden Vorschriften von den Mitgliedskörper-
schaften eine Umlage, soweit seine sonsti-
gen Erträge zur Deckung der Aufwendungen 
im Ergebnisplan nicht ausreichen (Ver-
bandsumlage). Er kann zur Finanzierung sei-
ner Aufgaben Empfänger von zweckgebun-
denen Zuweisungen aus dem Gemeindefi-
nanzierungsgesetz sein. Ist die Haushalts-
satzung des Regionalverbandes Ruhr bei 
Beginn des Haushaltsjahres noch nicht be-
kannt gemacht, so darf die Verbandsumlage 
ausschließlich nach dem Umlagesatz des 
Vorjahres auf Grundlage der dafür festge-
setzten Umlagegrundlagen erhoben werden. 
 
(2) Die Verbandsumlage ist für jedes Haus-
haltsjahr neu festzusetzen. Die Festsetzung 
des Umlagesatzes bedarf der Genehmigung 
der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung 
kann unter Bedingungen und mit Auflagen 
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a) Absatz 2 Satz 4 wird aufgehoben. 
 
 
 
b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 

aa) In Satz 3 werden die Wörter 
„,die zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 19. Dezem-
ber 2013 (GV. NRW. S. 878) 
geändert worden ist,“ durch die 
Wörter „in der jeweils gelten-
den Fassung“ ersetzt. 

bb) In Satz 4 werden nach den 
Wörtern „Erhöhung des“ die 
Wörter „für das Haushaltsjahr 
bereits festgesetzten“ einge-
fügt. 

 

erteilt werden. Vor der Genehmigung gibt die 
Aufsichtsbehörde den Mitgliedskörperschaf-
ten Gelegenheit zur Stellungnahme. 
 
(3) Der Umlagesatz kann einmal im Laufe 
des Haushaltsjahres geändert werden. Die 
Änderung des Umlagesatzes wirkt auf den 
Beginn des Haushaltsjahres zurück. Eine Er-
höhung des Umlagesatzes der Verbandsum-
lage ist nur zulässig, wenn unter Berücksich-
tigung des Rücksichtnahmegebotes nach 
§ 9 Satz 2 der Kreisordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 646), die zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 19. Dezember 2013  
(GV. NRW. S. 878) geändert worden ist, alle 
anderen Möglichkeiten, den Haushalt des 
Verbandes auszugleichen, ausgeschöpft 
sind. Im Falle einer Erhöhung des Umlage-
satzes muss der Beschluss vor dem 30. Juni 
des Haushaltsjahres gefasst sein. 
 
 
 
(4) Mit Ausnahme der Finanzierung der Auf-
gaben nach § 4 Absatz 1 und 3 kann die Um-
lagepflicht durch die Verbandsordnung auf 
einen Höchstbetrag beschränkt, differenziert 
oder ausgeschlossen werden; dies gilt insbe-
sondere für die Finanzierung der vom Ver-
band übernommenen Aufgaben nach § 4 
Abs. 2. Handelt es sich um Einrichtungen 
des Verbandes, die ausschließlich, in beson-
ders großem oder in besonders geringem 
Maße einzelner Mitgliedskörperschaften zu-
statten kommen, so soll die Verbandsver-
sammlung eine ausschließliche Belastung  
oder eine nach dem Umfang näher zu be-
stimmende Mehr- oder Minderbelastung die-
ser Mitgliedskörperschaften beschließen. 
Absatz 2 gilt entsprechend. 
 
(5) Bei der Festsetzung der Verbandsumlage 
sind die finanzielle Leistungsfähigkeit der 
Mitgliedskörperschaften und ihre Beteiligung 
am Finanz- und Lastenausgleich zu berück-
sichtigen. 
 
 
 
 
 
 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10530&val=10530&seite=878&sg=0&menu=1
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Artikel 6 
Änderung des Gesetzes über den  

Landesverband Lippe 
 

Das Gesetz über den Landesverband Lippe 
vom 5. November 1948 (GV. NRW. 1949 
S. 269), das zuletzt durch Artikel 12 des Ge-
setzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. 
S. 90) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 
 

  
Gesetz über den Landesverband Lippe 

 
 
 

1. § 11 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 11 
 
(1) Für die Haushaltswirtschaft des Landes-
verbandes ist der 8. Teil der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der je-
weils geltenden Fassung mit Ausnahme der 
Vorschriften über die Auslegung der Haus-
haltssatzung und des Jahresabschlusses so-
wie der § 75 Absatz 2 Satz 3, Absatz 3 und 
4, § 76 Absatz 1 entsprechend anzuwenden. 
Wenn bei Aufstellung der Haushaltssatzung 
der Haushalt nicht ausgeglichen ist, kann die 
Aufsichtsbehörde die Erstellung eines Haus-
haltssicherungskonzeptes anordnen. § 76 
Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend. Die 
Prüfung des Landesverbandes obliegt dem 
Landesrechnungshof. Der Landesrech-
nungshof kann sich auf Kosten des Landes-
verbandes zur Durchführung der Prüfung der 
Eröffnungsbilanz sowie der Jahresab-
schlüsse der Gemeindeprüfungsanstalt be-
dienen. 
 
(2) Für die wirtschaftliche Betätigung des 
Landesverbandes und für seine Beteiligung 
an privatrechtlichen Unternehmen im Übri-
gen sind die Regelungen der Landeshaus-
haltsordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 26. April 1999 (GV. NRW. 
S. 158) in der jeweils geltenden Fassung 
entsprechend anzuwenden. 
 
(3) Zum Ausgleich des Aufwands, der sich 
durch die Umstellung auf das kommunale 
Haushaltsrecht ergibt, erhält der Landesver-
band im Jahr 2018 eine einmalige pauschale 
Abgeltung in Höhe von 150 000 Euro.“ 

  
 

§ 11 
 
Für die Haushaltsführung, Rechnungsle-
gung und Rechnungsprüfung des Landes-
verbandes ist das für das Land Nordrhein-
Westfalen geltende Haushaltsrecht sinnge-
mäß anzuwenden. 
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2. § 15 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 15 
 

(1) Zur Durchführung der Kassen- und 
Buchungsaufgaben kann sich der Lan-
desverband der Unterstützung Dritter 
bedienen. Hierfür erhält der Landesver-
band ab dem Jahr 2019 eine jährliche 
pauschale Abgeltung vom Land nach 
Maßgabe des jeweiligen Haushalts-
plans. 
 
(2) Für bauliche Angelegenheiten kann 
der Verband den Bau- und Liegen-
schaftsbetrieb des Landes Nordrhein-
Westfalen in Anspruch nehmen.“ 

 

  
 

§ 15 
 
Die Kassenführung erfolgt durch die Regie-
rungshauptkasse in Detmold. Die Gefälle 
sind im Verwaltungszwangsverfahren bei-
treibbar. 
Für bauliche Angelegenheiten kann der Ver-
band das Staatshochbauamt in Detmold in 
Anspruch nehmen. 
 

 
 
3. In § 16 Satz 1 werden die Wörter „den 

Regierungspräsidenten in“ durch die 
Wörter „die Bezirksregierung“ ersetzt. 

 

 § 16 
 
Die Aufsicht über den Verband führt das für 
Kommunales zuständige Ministerium, das 
seine Befugnisse auf den Regierungspräsi-
denten in Detmold ganz oder teilweise über-
tragen kann. Der Verband hat über Fragen 
grundsätzlicher Bedeutung der Aufsichtsbe-
hörde zu berichten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
4. In § 17 Nummer 1 wird die Angabe „DM“ 

durch das Wort „Euro“ ersetzt. 
 

 § 17 
 
Die Genehmigung des für Kommunales zu-
ständigen Ministeriums im Einvernehmen mit 
dem jeweilig beteiligten Fachministerium ist 
erforderlich bei 
 
1. Erwerb und Veräußerung von Grund-

stücken im Werte von über 10 000 DM, 
 
2. Aufnahme von Darlehen außerhalb ei-

nes laufenden Kassenkredits, 
 
3. Belastung von Grundeigentum, 
 
4.  Übernahme einer fremden Verbindlich-

keit. 
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Artikel 7 
Änderung des Gemeindeprüfungsan-

staltsgesetzes 
 

Das Gemeindeprüfungsanstaltsgesetz vom 
30. April 2002 (GV. NRW. S. 160), das zu-
letzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

  
Gesetz über die Gemeindeprüfungsan-

stalt (Gemeindeprüfungsanstaltsgesetz - 
GPAG) 

Dem § 12 Absatz 2 werden folgende Sätze 
angefügt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Satzungen können auch durch Bereitstel-
lung im Internet entsprechend der Bekannt-
machungsverordnung vom 26. August 1999 
(GV. NRW. S. 516) in der jeweils geltenden 
Fassung mit der Maßgabe bekannt gemacht 
werden, dass auf die erfolgte Bereitstellung 
und die Internetadresse nachrichtlich im Mi-
nisterialblatt für das Land Nordrhein-Westfa-
len hinzuweisen ist. Sie treten, wenn kein an-
derer Zeitpunkt in der Satzung bestimmt ist, 
am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.“ 
 

Artikel 8 
Änderung des Gesetzes über die Zustän-

digkeit für die Festsetzung und Erhe-
bung der Realsteuern 

 
§ 2 des Gesetzes über die Zuständigkeit für 
die Festsetzung und Erhebung der Realsteu-
ern vom 16. Dezember 1981 (GV. NRW. 
S. 732) wird wie folgt geändert: 
 

 § 12 
Aufsicht 

 
(1) Die Gemeindeprüfungsanstalt untersteht 
der Rechtsaufsicht des für Kommunales zu-
ständigen Ministeriums. §§ 121 bis 125, 127 
und 128 der Gemeindeordnung gelten ent-
sprechend. 
 
(2) Satzungen sind dem für Kommunales zu-
ständigen Ministerium anzuzeigen. Sie sind 
im Ministerialblatt des Landes Nordrhein-
Westfalen zu veröffentlichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gesetz über die Zuständigkeit für die  

Festsetzung und Erhebung 
der Realsteuern 

 
§ 2  

1. Absatz 1 wird aufgehoben. 
 

 (1) Die Bekanntgabe oder Zustellung der von 
den Finanzämtern erlassenen Gewerbesteu-
ermeßbescheide wird den hebeberechtigten 
Gemeinden übertragen. Die Finanzämter 
bleiben berechtigt, Gewerbesteuermeßbe-
scheide selbst bekanntzugeben oder zuzu-
stellen. 
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2. Absatz 2 wird Absatz 1 und in Satz 1 
werden die Wörter „; in diesem Falle ob-
liegt den hebeberechtigten Gemeinden 
auch die Fertigung der Meßbescheide“ 
gestrichen. 

 

 (2) Der Finanzminister und der Innenminister 
werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
zur Erleichterung und Vereinfachung des au-
tomatisierten Besteuerungsverfahrens zu 
bestimmen, daß den Gemeinden die Daten 
der Gewerbesteuermeßbescheide ganz  
oder teilweise auf maschinell verwertbaren 
Datenträgern oder durch Datenübertragung 
übermittelt werden; in diesem Falle obliegt 
den hebeberechtigten Gemeinden auch die 
Fertigung der Meßbescheide. An dem Ver-
fahren nehmen die Gemeinden teil, die sich 
zur automatisierten Bearbeitung ihrer Aufga-
ben kommunaler Datenverarbeitungszentra-
len bedienen oder die sich dem Verfahren 
anschließen. In der Rechtsverordnung kann 
insbesondere das Nähere über Form, Inhalt, 
Verarbeitung und Sicherung der zu übermit-
telnden Daten sowie über die Art und Weise 
der Übermittlung geregelt werden. 
 

3. Absatz 3 wird Absatz 2 und die Wörter 
„der Absätze 1 und 2“ werden durch die 
Wörter „des Absatzes 1“ ersetzt. 

 

 (3) Der Finanzminister und der Innenminister 
werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
Regelungen nach Maßgabe der Absätze 1 
und 2 auch für die Grundsteuer zu treffen. 
 

Artikel 9 
Änderung der Verordnung zur  

Durchführung des Gesetzes über die  
Zuständigkeit für die Festsetzung und 

Erhebung der Realsteuern 
 

Die Verordnung zur Durchführung des Ge-
setzes über die Zuständigkeit für die Festset-
zung und Erhebung der Realsteuern vom 
16. Oktober 1987 (GV. NRW. S. 401) wird 
wie folgt geändert: 
 

  
Verordnung zur Durchführung des  

Gesetzes über die Zuständigkeit für die 
Festsetzung und Erhebung 

der Realsteuern 
 
 

 
 
 
1. In § 2 werden die Wörter „die Gemeinde 

über die technischen Möglichkeiten für 
den Druck der Gewerbesteuermeßbe-
scheide verfügt und“ gestrichen. 

 

 § 2 
 

Voraussetzung für die Zulassung einer Ge-
meinde ist, daß die Gemeinde über die tech-
nischen Möglichkeiten für den Druck der Ge-
werbesteuermeßbescheide verfügt und ih-
rem Anschluß keine Hindernisse im Bereich 
der Finanzbehörden entgegenstehen. 
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2. In § 3 Satz 3 werden die Wörter „zum 

testweisen Ausdruck von Gewerbesteu-
ermeßbescheiden“ gestrichen. 

 

 § 3 
 

Über die Zulassung zum Datenübermitt-
lungsverfahren entscheidet der Finanzminis-
ter. Anträge auf Zulassung sind formlos an 
das Rechenzentrum der Finanzverwaltung 
zu richten. Dieses stellt den Gemeinden die 
erforderlichen Datei- und Satzbeschreibun-
gen sowie Testdaten zum testweisen Aus-
druck von Gewerbesteuermeßbescheiden 
zur Verfügung. Die zum Datenübermittlungs-
verfahren zugelassenen Gemeinden werden 
vom Finanzminister im Ministerialblatt für 
das Land Nordrhein-Westfalen bekanntge-
macht. 
 

3. § 4 wird aufgehoben. 
 

 § 4 
 

Gemeinden, die sich dem Datenübermitt-
lungsverfahren anschließen, haben sich 
gleichzeitig zu verpflichten, die übermittelten 
Daten innerhalb von zehn Arbeitstagen nach 
Eingang zu verarbeiten. 
 

4. § 5 wird § 4. 
 

 § 5 
 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der 
Verkündung in Kraft. 
 

Artikel 10 
Änderung des Gesetzes zur Stärkung der 

kommunalen Selbstverwaltung 
 

Das Gesetz zur Stärkung der kommunalen 
Selbstverwaltung vom 15. November 2016 
(GV. NRW. S. 966) wird wie folgt geändert: 
 

  
Gesetz  

zur Stärkung der kommunalen  
Selbstverwaltung 

1. Artikel 1 Nummer 6 wird wie folgt ge-
fasst: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Artikel 1 
Änderung der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen 
  
Die Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S. 666), die zuletzt durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
  
1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt ge-

ändert: 
  

Nach der Angabe zu § 27 wird folgende 
Angabe eingefügt: 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10664&val=10664&seite=496&sg=0&menu=1
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„§ 27a Interessenvertretungen, Beauf-
tragte“. 

  
b) Nach der Angabe zu § 108a wird fol-

gende Angabe eingefügt: 
 

„108b Regelung zur Vollparität“. 
 

2. Nach § 27 wird folgender § 27a einge-
fügt: 

 
„§ 27a 

Interessenvertretungen, Beauftragte 
 

Die Gemeinde kann zur Wahrnehmung 
der spezifischen Interessen von Senio-
ren, von Jugendlichen, von Menschen 
mit Behinderung oder anderen gesell-
schaftlichen Gruppen besondere Ver-
tretungen bilden oder Beauftragte be-
stellen. Das Nähere kann durch Sat-
zung geregelt werden.“ 

  
3. § 39 wird wie folgt geändert:  
 

a) In Absatz 6 Satz 2 wird das Wort 
„müssen“ durch das Wort „sollen“ 
ersetzt und nach dem Wort „und“ 
das Wort „müssen“ eingefügt. 

b) In Absatz 7 Satz 7 werden nach 
dem Wort „Ortsvorsteher“ die Wör-
ter „haben einen Anspruch auf Frei-
stellung nach Maßgabe des § 44 
und“ eingefügt. 

 
3a. In § 44 Absatz 2 Satz 3 werden nach 

dem Wort „Rechts“ die Wörter „sowie 
als Stellvertreter des Bürgermeisters“ 
eingefügt.  

  
4. § 45 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „der 
Hauptsatzung“ durch die Wörter 
„einer Rechtsverordnung nach Ab-
satz 7“ ersetzt. 
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bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 
eingefügt: 

 
 „In der Hauptsatzung kann ein hö-

herer Regelstundensatz festgelegt 
werden.“ 

 
cc) Der neue Satz 4 wird wie folgt ge-

fasst:  
  
 „In der Rechtsverordnung nach Ab-

satz 7 ist ein einheitlicher Höchst-
betrag festzulegen, der bei dem Er-
satz des Verdienstausfalls je 
Stunde nicht überschritten werden 
darf.“ 

  
b) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aaa) Der Nummer 1 wird folgende 
Nummer 1 vorangestellt: 

 
 „1. die Höhe des Regelstun-

densatzes und des Höchstbe-
trages nach Absatz 2,“. 

 
bbb) Die bisherigen Nummern 1 

und 2 werden die Nummern 2 
und 3. 

 
bb) Folgender Satz wird angefügt: 
 
 „Die Höhe des Regelstundensatzes 

und des Höchstbetrages wird zu 
Beginn und zur Mitte jeder Wahlpe-
riode im Hinblick auf ihre Angemes-
senheit überprüft.“  

  
5. § 46 wird wie folgt gefasst: 
  

„§ 46 
Aufwandsentschädigung 

 
Neben den Entschädigungen, die den 
Ratsmitgliedern nach § 45 zustehen, er-
halten 

  
1. Stellvertreter des Bürgermeisters 

nach § 67 Absatz 1, 
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„6. § 56 Absatz 3 Satz 4 wird wie folgt 
gefasst: 

 
 „Eine Gruppe erhält mindestens 

90 Prozent einer proportionalen 
Ausstattung, die zwei Dritteln der 
Zuwendungen entspricht, die die 
kleinste Fraktion nach Absatz 1 
Satz 2 erhält oder erhalten würde.““ 

 

2. Vorsitzende von Ausschüssen des 
Rates mit Ausnahme des Wahlprü-
fungsausschusses, 

3. Fraktionsvorsitzende - bei Fraktio-
nen mit mindestens acht Mitglie-
dern auch ein stellvertretender Vor-
sitzender, mit mindestens 16 Mit-
gliedern auch zwei und mit mindes-
tens 24 Mitgliedern auch drei stell-
vertretende Vorsitzende - 

  
eine vom für Inneres zuständigen Minis-
terium durch Rechtsverordnung festzu-
setzende angemessene Aufwandsent-
schädigung. In der Hauptsatzung kön-
nen weitere Ausschüsse von der Rege-
lung in Satz 1 Nummer 2 ausgenommen 
werden. Eine Aufwandsentschädigung 
ist nicht zu gewähren, wenn das Rats-
mitglied hauptberuflich tätiger Mitarbei-
ter einer Fraktion ist.“ 

  
6. § 56 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 Satz 2 wird durch folgende 
Sätze ersetzt: 

 
 „Eine Ratsfraktion muss aus min-

destens zwei Mitgliedern bestehen. 
In Räten mit mehr als 50 Ratsmit-
gliedern muss eine Ratsfraktion 
aus mindestens drei Mitgliedern, 
bei mehr als 74 Ratsmitgliedern 
aus mindestens vier Mitgliedern, 
bei mehr als 90 Ratsmitgliedern 
aus mindestens fünf Mitgliedern 
und in einer Bezirksvertretung aus 
mindestens zwei Mitgliedern beste-
hen.“ 

  
b) Absatz 3 Satz 4 wird durch folgende 

Sätze ersetzt: 
  
 „Eine Gruppe erhält mindestens 

90 Prozent einer proportionalen 
Ausstattung, die dem Verhältnis ih-
rer Mitgliederzahl zu der sich nach 
Absatz 1 Satz 2 und 3 ergebenden 
Mindestgröße einer Ratsfraktion 
entspricht. Maßstab für die Berech-
nung der proportionalen Ausstat-
tung sind diejenigen Zuwendungen, 
welche die kleinste Ratsfraktion 
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nach Absatz 1 Satz 2 und 3 erhält 
oder erhalten würde. Die Höhe der 
proportionalen Ausstattung ergibt 
sich rechnerisch, indem die Zahl 
der Gruppenmitglieder durch die 
Zahl der Mitglieder der kleinstmög-
lichen Fraktion dividiert wird.“ 

  
7. § 58 wird wie folgt geändert:  
 

a) In Absatz 1 Satz 5 wird die Angabe 
„§ 45 Abs. 4 Nr. 3“ durch die An-
gabe „§ 45 Absatz 5 Nummer 3“ er-
setzt. 

 
b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wör-

ter „der in § 59 vorgesehenen Aus-
schüsse“ durch die Wörter „des 
Hauptausschusses“ ersetzt.  

  
8. In § 72 werden die Wörter „Der Bürger-

meister und die“ durch das Wort „Die“ 
ersetzt. 

  
9. Nach § 80 Absatz 5 Satz 3 wird der fol-

gende Satz eingefügt: 
 
 „Die Anzeigefrist beginnt erst zu laufen, 

wenn die gemäß Satz 1 anzuzeigenden 
Unterlagen der Aufsichtsbehörde voll-
ständig vorgelegt wurden.“ 

  
10. In § 107 Absatz 5 Satz 2 werden die 

Wörter „der für die Beschäftigten der je-
weiligen Branche“ durch die Wörter 
„den für die Beschäftigten der jeweiligen 
Branchen“ ersetzt. 

  
11. In § 107a Absatz 4 Satz 2 werden die 

Wörter „der für die Beschäftigten der je-
weiligen Branche“ durch die Wörter 
„den für die Beschäftigten der jeweiligen 
Branchen“ ersetzt. 
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2. Artikel 2 Nummer 4 wird wie folgt ge-
fasst: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Artikel 2 
Änderung der Kreisordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen 
 
Die Kreisordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646), 
die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
1. Im Inhaltsverzeichnis werden nach der 

Angabe zu § 56a folgende Angaben ein-
gefügt: 

 
 „§ 56b Haushaltssicherungskonzept 
 § 56c Sonderumlage“. 
  
1a. In § 29 Absatz 2 Satz 3 werden nach 

dem Wort „Rechts“ die Wörter „sowie 
als Stellvertreter des Landrats“ einge-
fügt.  

  
2. § 30 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 werden die Wörter 
„der Hauptsatzung“ durch die 
Wörter „einer Rechtsverord-
nung nach Absatz 7“ ersetzt. 

 
bb) Nach Satz 1 wird folgender 

Satz eingefügt: 
  
 „In der Hauptsatzung kann ein 

höherer Regelstundensatz 
festgelegt werden.“ 

 
cc) Der neue Satz 4 wird wie folgt 

gefasst: 
 

„In der Rechtsverordnung nach 
Absatz 7 ist ein einheitlicher 
Höchstbetrag festzulegen, der 
bei dem Ersatz des Verdienst-
ausfalls je Stunde nicht über-
schritten werden darf.“ 

  
b) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10530&val=10530&seite=878&sg=0&menu=1
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aaa) Der Nummer 1 wird fol-
gende Nummer 1 voran-
gestellt: 

 
„1. die Höhe des Re-

gelstundensatzes 
und des Höchstbe-
trages nach Absatz 
2,“. 

bbb) Die bisherigen Nummern 
1 und 2 werden die Num-
mern 2 und 3. 

 
bb) Folgender Satz wird angefügt: 
 
 „Die Höhe des Regelstunden-

satzes und des Höchstbetra-
ges wird zu Beginn und zur 
Mitte der Wahlperiode im Hin-
blick auf ihre Angemessenheit 
überprüft.“ 

  
3. § 31 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 31 
Aufwandsentschädigung 

 
Neben den Entschädigungen, die den 
Kreistagsmitgliedern nach § 30 zu-
stehen, erhalten 

  
1. Stellvertreter des Landrats nach 

§ 46 Absatz 1, 
2. Vorsitzende von Ausschüssen 

des Kreistags mit Ausnahme des 
Wahlprüfungsausschusses, 

3. Fraktionsvorsitzende - bei Fraktio-
nen mit mindestens acht Mitglie-
dern auch ein stellvertretender 
Vorsitzender, mit mindestens 16 
Mitgliedern auch zwei und mit 
mindestens 24 Mitgliedern auch 
drei stellvertretende Vorsitzende - 

  
eine vom für Inneres zuständigen Minis-
terium durch Rechtsverordnung festzu-
setzende angemessene Aufwandsent-
schädigung. In der Hauptsatzung kön-
nen weitere Ausschüsse von der Rege-
lung in Satz 1 Nummer 2 ausgenommen 
werden. Eine Aufwandsentschädigung 
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„4. § 40 Absatz 3 Satz 4 wird wie folgt 
gefasst: 

 
 „Eine Gruppe erhält mindestens 

90 Prozent einer proportionalen 
Ausstattung, die zwei Dritteln der 
Zuwendungen entspricht, die die 
kleinste Fraktion nach Absatz 1 
Satz 2 erhält oder erhalten würde.““ 

 

ist nicht zu gewähren, wenn das Kreis-
tagsmitglied hauptberuflich tätiger Mit-
arbeiter einer Fraktion ist.“ 

 
4. § 40 wird wie folgt geändert 
 

a) Absatz 1 Satz 2 wird durch folgende 
Sätze ersetzt: 

 
„Eine Fraktion besteht aus mindes-
tens zwei Kreistagsmitgliedern. In 
Kreistagen mit mehr als 50 Kreis-
tagsmitgliedern muss eine Kreis-
tagsfraktion aus mindestens drei 
Mitgliedern und bei mehr als 
74 Kreistagsmitgliedern aus min-
destens vier Mitgliedern bestehen.“ 

  
b) Absatz 3 Satz 4 wird durch folgende 

Sätze ersetzt: 
 
 „Eine Gruppe erhält mindestens 

90 Prozent einer proportionalen 
Ausstattung, die dem Verhältnis ih-
rer Mitgliederzahl zu der sich nach 
Absatz 1 Satz 2 und 3 ergebenden 
Mindestgröße einer Kreistagsfrak-
tion entspricht. Maßstab für die Be-
rechnung der proportionalen Aus-
stattung sind diejenigen Zuwendun-
gen, welche die kleinste Kreistags-
fraktion nach Absatz 1 Satz 2 und 3 
erhält oder erhalten würde. Die 
Höhe der proportionalen Ausstat-
tung ergibt sich rechnerisch, indem 
die Zahl der Gruppenmitglieder 
durch die Zahl der Mitglieder der 
kleinstmöglichen Fraktion dividiert 
wird.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Artikel 3 
Änderung der Landschaftsverbandsord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen 

  
Die Landschaftsverbandsordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 657), die zuletzt durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. 
S. 474) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 
  
 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=13513&vd_back=N474&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=13513&vd_back=N474&sg=0&menu=1
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1. § 5 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Buchstabe a wird wie folgt ge-
ändert: 

 
aaa) Nummer 2 wird wie folgt 

gefasst: 
 

 „2. Die Landschaftsver-
bände sind Träger der 
Kriegsopferfürsorge 
(Hauptfürsorgestellen) 
und der Ämter zur Si-
cherung der Integration 
schwerbehinderter 
Menschen in das Ar-
beitsleben (Integrati-
onsämter). Die Land-
schaftsverbände neh-
men die nach § 4 Ab-
satz 1 des Gesetzes zur 
Eingliederung der Ver-
sorgungsämter in die 
allgemeine Verwaltung 
des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 30. Ok-
tober 2007 (GV. NRW. 
S. 482), das durch Ge-
setz vom 25. Oktober 
2011 (GV. NRW. 
S. 542) geändert wor-
den ist, übertragenen 
Aufgaben des sozialen 
Entschädigungsrechts 
einschließlich der 
Kriegsopferversorgung 
wahr.“ 

 
bbb) Nummer 4 wird wie folgt 

gefasst: 
 
 „4. Die Landschaftsver-

bände können Träger 
von psychiatrischen 
Fachkrankenhäusern 
sowie von anderen psy-
chiatrischen stationä-
ren, teilstationären, am-
bulanten und komple-
mentären Einrichtun-
gen und Diensten sein. 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=10490&vd_back=N482&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=10490&vd_back=N482&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=12923&vd_back=N542&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=12923&vd_back=N542&sg=0&menu=1
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Die Landschaftsver-
bände können zudem 
Träger von Kranken-
häusern sowie medizi-
nischen, rehabilitativen 
und psychosozialen 
Einrichtungen mit 
Schnittstellen zur psy-
chiatrischen Versor-
gung sein.“ 

 
ccc) Nummer 5 wird wie folgt 

gefasst: 
 
 „5. Die Landschaftsver-

bände sind Träger von 
Förderschulen. Sie sind 
berechtigt, Schulen für 
Kranke zu errichten und 
fortzuführen.“ 

 
bb) In Buchstabe b Nummer 4 

wird das Wort „Landesbild-
stellen“ durch das Wort „Lan-
desmedienzentren“ ersetzt. 

 
cc) Buchstabe c wird wie folgt ge-

fasst:  
 

„c) Kommunalwirtschaft 
 

1. Die Landschaftsver-
bände können sich 
gemäß den Regelun-
gen des Statuts der 
Ersten Abwicklungs-
anstalt an dieser An-
stalt beteiligen. 

2. Die Landschaftsver-
bände können sich an 
Versorgungs- und 
Verkehrsunterneh-
men mit regionaler 
Bedeutung beteiligen. 
Darüber hinaus ist 
eine Beteiligung der 
Landschaftsverbände 
an Unternehmen im 
Bereich der Erzeu-
gung erneuerbarer 
Energien zulässig, 
wenn auch die Bele-
genheitskommune 
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der Energieerzeu-
gungsanlage an dem 
Unternehmen mit min-
destens fünf Prozent 
unmittelbar oder mit-
telbar beteiligt ist. 

3. Den Landschaftsver-
bänden obliegt die 
Geschäftsführung der 
kommunalen Versor-
gungskassen. 

4. Die Landschaftsver-
bände können eine 
unmittelbare oder mit-
telbare Gewährträger-
schaft über die Lippi-
sche Landesbrand-
versicherungsanstalt 
übernehmen oder 
sich unmittelbar oder 
mittelbar an einer Lip-
pischen Landes-
Brandversicherungs-
Aktiengesellschaft be-
teiligen. 

5. Der Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe 
kann sich an der Pro-
vinzial NordWest Hol-
ding AG beteiligen, 
der Landschaftsver-
band Rheinland kann 
die Gewährträger-
schaft über die Provin-
zial Rheinland Hol-
ding übernehmen. Die 
Landschaftsverbände 
können sich unmittel-
bar oder mittelbar an 
den Provinzial Versi-
cherungs-Aktienge-
sellschaften beteili-
gen, auch wenn das 
jeweilige Geschäfts-
gebiet außerhalb des 
in § 3 genannten Ge-
bietes liegt.“ 

  
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Satz 1 wird aufgehoben. 
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bb) In dem neuen Satz 1 werden 
die Wörter „Rheinischen Kli-
nik“ durch die Wörter „LVR-
Klinik“ ersetzt. 

  
c) Folgender Absatz 6 wird angefügt: 

 
„(6) Die Landschaftsverbände 
können für eine oder mehrere Mit-
gliedskörperschaften auf Antrag 
gegen ein aufwanddeckendes 
Entgelt befristet kommunale Tä-
tigkeiten für ihr Gemeindegebiet 
(örtliche Angelegenheiten) durch-
führen. Vor Ablauf der Befristung 
ist eine Kündigung nur aus wichti-
gem Grund zulässig. Die Durch-
führung dieser Tätigkeiten lässt 
die gesetzliche Aufgabenträger-
schaft der Mitgliedskörperschaft 
unberührt.“ 

  
2. § 6 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 wird nach dem Wort 
„Nordrhein-Westfalen“ das 
Wort „öffentlich“ eingefügt. 

bb) Nach Satz 1 wird folgender 
Satz eingefügt: 

 
 „Satzungen können auch 

durch Bereitstellung im Inter-
net entsprechend der Be-
kanntmachungsverordnung 
vom 26. August 1999 (GV. 
NRW. S. 516) in der jeweils 
geltenden Fassung mit der 
Maßgabe bekannt gemacht 
werden, dass auf die erfolgte 
Bereitstellung und die Inter-
netadresse nachrichtlich im 
Ministerialblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen hinzu-
weisen ist.“ 

  
b) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 
 
 „(4) Die Landschaftsverbände be-

stimmen durch Satzung die Form 
der öffentlichen Bekanntmachung 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=321&val=321&seite=516&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=321&val=321&seite=516&sg=0&menu=1
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für sonstige durch Rechtsvor-
schrift vorgeschriebene öffentli-
che Bekanntmachungen, soweit 
nicht andere Rechtsvorschriften 
hierüber besondere Regelungen 
enthalten.“ 

  
3. § 7b wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  
 

aa) In Satz 1 werden nach dem 
Wort „wählen“ die Wörter „in 
geheimer Wahl“ eingefügt 
und das Wort „zehn“ durch 
das Wort „sechs“ ersetzt. 

bb) In Satz 3 werden die Wörter 
„Beamten, Angestellten und 
Arbeiter“ durch das Wort „Be-
diensteten“ ersetzt. 

cc) In Satz 5 werden die Wörter 
„Beamte und Angestellte“ 
durch das Wort „Bedienstete“ 
ersetzt. 

  
b) In Absatz 2 Satz 6 werden die 

Wörter „Beamte, Angestellte und 
Arbeiter“ durch das Wort „Be-
dienstete“ ersetzt. 

  
c) Dem Absatz 4 werden folgende 

Sätze angefügt: 
 
 „Die Zahl der aus den Reservelis-

ten höchstens zuzuweisenden 
Mitglieder darf die Zahl der nach 
Absatz 2 festzustellenden Zahl 
der von den Mitgliedskörperschaf-
ten direkt zu wählenden Mitglieder 
und Ersatzmitglieder um nicht 
mehr als die Hälfte übersteigen. 
Wird nach Bildung der neuen Aus-
gangszahl nach Satz 1 die Anzahl 
der nach Satz 7 aus den Reserve-
listen höchstens zuzuweisenden 
Mitglieder überschritten, bleibt die 
Partei oder Wählergruppe mit 
dem günstigsten Verhältnis der 
Sitze zu der auf sie entfallenen 
Stimmenzahl unberücksichtigt 
und nimmt an dem erneut durch-
zuführenden Verhältnisausgleich 
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nicht teil. Die Ausgangszahl ist so-
lange neu zu bilden, bis die nach 
Satz 7 aus den Reservelisten 
höchstens zuzuweisende Anzahl 
der Mitglieder nicht überschritten 
wird.“ 

  
d) In Absatz 7 Satz 1 werden die 

Wörter „Beamten, Angestellten 
und Arbeiter“ durch das Wort „Be-
diensteten“ ersetzt. 

  
4. § 8a Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt ge-

fasst: 
 
 „Dabei sind die Wahlstellen auf die 

Wahlvorschläge der Fraktionen und 
Gruppen der Landschaftsversammlung 
nach der Reihenfolge der Höchstzahlen 
zu verteilen, die sich durch Teilung der 
auf die Wahlvorschläge entfallenden 
Stimmenzahlen durch 1, 2, 3 und so 
weiter ergeben.“ 

  
5. § 10 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(3) Beschlüsse werden mit Stim-

menmehrheit gefasst, soweit das 
Gesetz nichts anderes vorschreibt. 
Bei Stimmengleichheit gilt ein An-
trag als abgelehnt. Bei der Be-
schlussfassung wird offen abge-
stimmt. Auf Antrag einer in der Ge-
schäftsordnung zu bestimmenden 
Zahl von Mitgliedern der Land-
schaftsversammlung ist namentlich 
abzustimmen. Auf Antrag mindes-
tens eines Fünftels der Mitglieder 
der Landschaftsversammlung ist 
geheim abzustimmen. Zum selben 
Tagesordnungspunkt hat ein An-
trag auf geheime Abstimmung Vor-
rang gegenüber einem Antrag auf 
namentliche Abstimmung. Die Ge-
schäftsordnung kann weitere Rege-
lungen treffen.“ 
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b) Nach Absatz 3 wird folgender Ab-
satz 4 eingefügt: 

 
 „(4) Wahlen werden, wenn das Ge-

setz nichts anderes bestimmt oder 
wenn niemand widerspricht, durch 
offene Abstimmung, sonst durch 
Abgabe von Stimmzetteln, vollzo-
gen. Gewählt ist die vorgeschla-
gene Person, die mehr als die 
Hälfte der gültigen Stimmen erhal-
ten hat. Nein-Stimmen gelten als 
gültige Stimmen. Erreicht niemand 
mehr als die Hälfte der Stimmen, so 
findet zwischen den Personen, wel-
che die beiden höchsten Stimmen-
zahlen erreicht haben, eine engere 
Wahl statt. Gewählt ist, wer in die-
ser engeren Wahl die meisten Stim-
men auf sich vereinigt. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet das 
Los.“ 

  
c) Die bisherigen Absätze 4 und 5 

werden die Absätze 5 und 6. 
  
d) Folgender Absatz 7 wird angefügt: 
 
 „(7) Bei Beschlüssen und Wahlen 

zählen Stimmenthaltungen und un-
gültige Stimmen zur Feststellung 
der Beschlussfähigkeit, nicht aber 
zur Berechnung der Mehrheit mit.“ 

  
6. § 13 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b wird 

wie folgt gefasst: 
 
 „b) Soziale Aufgaben und Gesundheits-

angelegenheiten,“. 
  
7. § 16 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(2) Neben den Entschädigungen, die 

den Mitgliedern der Landschaftsver-
sammlung nach Absatz 1 zustehen, er-
halten 

  
1. der Vorsitzende der Landschafts-

versammlung, 
2. der Stellvertreter des Vorsitzenden 

der Landschaftsversammlung und 
weitere Stellvertreter, 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/2994 

 
 

73 

3. Vorsitzende von Ausschüssen der 
Landschaftsversammlung, 

4. Fraktionsvorsitzende - bei Fraktio-
nen mit mindestens acht Mitglie-
dern auch ein stellvertretender Vor-
sitzender, mit mindestens 16 Mit-
gliedern auch zwei und mit mindes-
tens 24 Mitgliedern auch drei stell-
vertretende Vorsitzende -  

  
eine vom für Inneres zuständigen Minis-
terium durch Rechtsverordnung festzu-
setzende angemessene Aufwandsent-
schädigung. Durch Satzung können ein-
zelne Ausschüsse von der Regelung in 
Satz 1 Nummer 3 ausgenommen wer-
den.“ 

 
3. In Artikel 3 Nummer 8 wird in § 16a 

Satz 2 das Wort „fünf“ durch das Wort 
„drei“ ersetzt. 

 

 8. § 16a wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 16a 
Fraktionen 

 
Fraktionen sind freiwillige Vereinigun-
gen von Mitgliedern der Landschafts-
versammlung, die sich auf der Grund-
lage grundsätzlicher politischer Über-
einstimmung zu möglichst gleichgerich-
tetem Wirken zusammengeschlossen 
haben. Eine Fraktion besteht aus min-
destens fünf Personen. Satz 1 gilt für 
Gruppen ohne Fraktionsstatus entspre-
chend. Eine Gruppe in der Landschafts-
versammlung besteht aus mindestens 
zwei Personen. Im Übrigen gilt § 56 Ab-
sätze 2 bis 5 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der je-
weils geltenden Fassung entspre-
chend.“ 

  
9. In § 17 Absatz 2 Satz 3 werden nach 

dem Wort „aufheben“ die Wörter „,so-
weit nicht schon Rechte anderer durch 
die Ausführung des Beschlusses ent-
standen sind“ eingefügt. 

 
10. In § 18 Absatz 2 wird das Wort „Beamte“ 

durch das Wort „Bedienstete“ ersetzt. 
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11. § 20 wird wie folgt geändert:  
 

a) In der Überschrift werden die Wör-
ter „Beamte, Angestellte und Ar-
beiter“ durch das Wort „Bediens-
tete“ ersetzt. 

  
b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 werden die Wörter 
„Beamten sowie der Ange-
stellten und Arbeiter“ durch 
das Wort „Bediensteten“ er-
setzt. 

bb) In Satz 3 werden die Wörter 
„Angestellten und Arbeiter“ 
durch das Wort „Beschäftig-
ten“ ersetzt. 

cc) In Satz 6 werden die Wörter 
„Beamten, Angestellten und 
Arbeiter“ durch das Wort „Be-
diensteten“ ersetzt. 

  
12. In § 21 Absatz 1 Satz 2 werden die Wör-

ter „und den sachlich zuständigen Lan-
desrat“ gestrichen. 

  
13. § 23 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wör-
ter „die wirtschaftliche Betätigung 
und privatrechtliche Beteiligung,“ 
gestrichen.  

  
b) Nach Absatz 2 wird folgender Ab-

satz 3 eingefügt: 
 
 „(3) Soweit nicht in diesem Gesetz 

oder aufgrund dieses Gesetzes 
eine andere Regelung getroffen ist, 
finden die Vorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen über die wirtschaftliche 
Betätigung und die nichtwirtschaftli-
che Betätigung sowie die hierzu er-
lassenen Rechtsvorschriften in ih-
rer jeweils geltenden Fassung mit 
der Maßgabe entsprechende An-
wendung, dass an die Stelle des 
Rates der Landschaftsausschuss, 
an die Stelle des Bürgermeisters 
der Direktor des Landschaftsver-
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bandes und an die Stelle der Beige-
ordneten die Landesräte treten. Bei 
der entsprechenden Anwendung 
des § 113 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen 
findet § 50 Absatz 4 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen ebenfalls entsprechende 
Anwendung.“ 

  
c) Die bisherigen Absätze 3 und 4 

werden die Absätze 4 und 5. 
  

14. In § 24 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort 
„Innenministerium“ durch die Wörter „für 
Inneres zuständige Ministerium“ ersetzt. 

  
15. § 30 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
 „Bedienstete im öffentlichen Dienst, 

die bei Inkrafttreten dieses Geset-
zes im Gebiet des Landes Nord-
rhein-Westfalen ganz oder über-
wiegend Aufgaben nach den §§ 5 
und 30 Absatz 1 Satz 2 wahrneh-
men, werden Bedienstete des zu-
ständigen Landschaftsverbandes.“ 

  
b) In Satz 2 werden die Wörter „Be-

amte, Angestellte und Arbeiter“ 
durch das Wort „Bedienstete“ er-
setzt. 

 
c) In Satz 4 werden die Wörter „Beam-

ten, Angestellten und Arbeiter“ 
durch das Wort „Bediensteten“ er-
setzt. 

 
d)  In Satz 5 wird das Wort „Innenmi-

nisterium“ durch die Wörter „für In-
neres zuständigen Ministerium“ er-
setzt. 

  
16. In § 31 Satz 1 und 2 wird jeweils das 

Wort „Innenministerium“ durch die Wör-
ter „für Inneres zuständige Ministerium“ 
ersetzt. 
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4. In Artikel 4 Nummer 1 wird in § 11 Ab-

satz 6 Satz 2 das Wort „fünf“ durch das 
Wort „drei“ ersetzt. 

 

 Artikel 4 
Änderung des Gesetzes über den Regio-

nalverband Ruhr 
  
Das Gesetz über den Regionalverband Ruhr 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. Februar 2004 (GV. NRW. S. 96), das zu-
letzt durch Gesetz vom 12. Mai 2015 (GV. 
NRW. S. 436) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
  
1. § 11 Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 
 

„(6) Fraktionen sind freiwillige Vereini-
gungen von (stimmberechtigten) Mit-
gliedern der Verbandsversammlung, die 
sich auf der Grundlage grundsätzlicher 
politischer Übereinstimmung zu mög-
lichst gleichgerichtetem Wirken zusam-
mengeschlossen haben. Eine Fraktion 
besteht aus mindestens fünf Personen. 
Satz 1 gilt für Gruppen ohne Fraktions-
status entsprechend. Eine Gruppe in 
der Verbandsversammlung besteht aus 
mindestens zwei Personen. Im Übrigen 
gilt § 56 Absatz 2 bis 5 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-West-
falen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S. 666) in der jeweils geltenden Fas-
sung entsprechend.“ 

  
2. § 12 wird wie folgt geändert: 
 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Ab-
satz 1 vorangestellt: 

 
 „(1) Die Mitglieder der Verbands-

versammlung sind verpflichtet, in 
ihrer Tätigkeit ausschließlich nach 
dem Gesetz und ihrer freien, nur 
durch Rücksicht auf das öffentli-
che Wohl bestimmten Überzeu-
gung zu handeln; sie sind an Auf-
träge nicht gebunden.“ 

  
b) Die bisherigen Absätze 1 und 2 

werden die Absätze 2 und 3. 
  
 
 
 
 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=3669&vd_back=N96&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15037&vd_back=N436&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15037&vd_back=N436&sg=0&menu=1
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c) Der bisherige Absatz 3 wird Ab-
satz 4 und wie folgt gefasst: 

 
 „(4) Neben den Entschädigungen, 

die den ehrenamtlichen Mitglie-
dern der Verbandsversammlung 
nach Absatz 3 zustehen, erhalten 

  
1. die Vorsitzende oder der Vor-

sitzende der Verbandsver-
sammlung, 

2. die stellvertretenden Vorsit-
zenden der Verbandsver-
sammlung und weitere Stell-
vertreterinnen und Stellver-
treter, 

3. Vorsitzende von Ausschüs-
sen der Verbandsversamm-
lung, 

4. Fraktionsvorsitzende - bei 
Fraktionen mit mindestens 
acht Mitgliedern auch eine 
stellvertretende Vorsitzende 
oder ein stellvertretender Vor-
sitzender, mit mindestens 16 
Mitgliedern auch zwei und mit 
mindestens 24 Mitgliedern 
auch drei stellvertretende 
Vorsitzende - 

  
eine vom für Inneres zuständigen 
Ministerium durch Rechtsverord-
nung festzusetzende angemes-
sene Aufwandsentschädigung. 
Durch Satzung können einzelne 
Ausschüsse von der Regelung in 
Satz 1 Nummer 3 ausgenommen 
werden.“ 

 
Artikel 11 

Inkrafttreten, Übergangsregelungen 
 
(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Ab-
sätze 2 und 3 Satz 1 am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft.  
 
(2) Artikel 8 und 9 treten am 1. Januar 2019 
in Kraft. 
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(3) Artikel 1 Nummer 4, Artikel 3 Nummer 4, 
Artikel 4 Nummer 1 und Artikel 5 Nummer 1 
treten mit Beginn der Wahlperiode der im 
Jahr 2020 anlässlich der allgemeinen Kom-
munalwahlen gewählten kommunalen Ver-
tretungen in Kraft. Satzungsrechtliche Rege-
lungen, die aufgrund der bis zu diesem Zeit-
punkt geltenden § 46 Satz 2 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, 
§ 31 Satz 2 der Kreisordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen, § 16 Absatz 2 Satz 2 
der Landschaftsverbandsordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen und § 12  
Absatz 4 Satz 2 des Gesetzes über den Re-
gionalverband Ruhr getroffen worden sind, 
verlieren mit Beginn der Wahlperiode der im 
Jahr 2020 anlässlich der allgemeinen Kom-
munalwahlen gewählten kommunalen Ver-
tretungen ihre Gültigkeit. 
 
(4) Artikel 3 Nummer 8, Artikel 4 Nummer 3 
und Artikel 5 Nummer 3 sind erstmals auf 
das Haushaltsjahr 2019 anzuwenden. Arti-
kel 6 Nummer 1 § 11 Absätze 1 und 2 sind 
erstmals auf das Haushaltsjahr 2019 anzu-
wenden. 
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Begründung 
 
A Allgemeiner Teil 
 
Allgemeines Kommunalverfassungsrecht 
 
Der Gesetzentwurf entwickelt verschiedene Regelungen des kommunalen Verfassungsrechts 
fort, korrigiert Vorhaben aus der abgelaufenen Wahlperiode und greift zwischenzeitlich erkenn-
bar gewordenen Klarstellungs- und redaktionellen Korrekturbedarf auf. Im Einzelnen werden 
kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften in folgenden Punkten geändert: 
 
Einen wesentlichen Kernpunkt des Gesetzentwurfs bildet die vollständige Aufhebung des Ge-
setzes zur Stärkung des Kreistags vom 15. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1150). Das Gesetz 
sieht ab dem Beginn der nächsten Kommunalwahlperiode mit der Option zur Wahl von Beige-
ordneten bei den Kreisen, der Abschaffung des Kreisausschusses, der verpflichtenden Bildung 
eines Hauptausschusses sowie der Einführung eines Rückholrechts des Kreistags bei Ge-
schäften der laufenden Verwaltung eine Angleichung der inneren Verfassung der Kreise an 
die Systematik der Gemeindeordnung vor. Das Gesetz hat bereits im Gesetzgebungsverfah-
ren sowohl von den kommunalen Spitzenverbänden als auch aus der Wissenschaft deutliche 
Kritik erfahren. U. a. wurde darauf verwiesen, dass die beabsichtigte Angleichung an die Re-
gelungen der Gemeindeordnung nur unzureichend auf die von den Gemeinden verschiedene 
Stellung der Kreise im Verwaltungsgefüge des Landes eingehe und weder die finanziellen 
noch die personalwirtschaftlichen Folgewirkungen ausreichend berücksichtige. Mit der voll-
ständigen Aufhebung dieses Gesetzes trägt der Gesetzentwurf dieser Kritik Rechnung. 
 
Das Instrument des Bürgerbegehrens wird gestärkt und den Vertretungsberechtigten eines 
Bürgerbegehrens die Möglichkeit eingeräumt, bereits vor der Unterschriftensammlung zu be-
antragen, eine Entscheidung über dessen Zulässigkeit – mit Ausnahme der Frage, ob die not-
wenige Anzahl an Unterstützungsunterschriften erreicht ist – herbeizuführen. Hilfreich ist eine 
solche Vorprüfung z. B., wenn im Vorfeld rechtliche Bedenken bestehen, ob das Bürgerbe-
gehren auf einen zulässigen Gegenstand gerichtet ist. Weist der Rat in einem solchen Fall 
nach Einreichung der Unterstützungsunterschriften das Bürgerbegehren aus Rechtsgründen 
zurück, würde dies bei den Bürgerinnen und Bürgern, die sich ggf. mit großem persönlichen 
Zeitaufwand für die Sammlung der Unterschriften engagiert haben, auf Unverständnis stoßen. 
Mit dem neu eingeführten Instrument der Vorprüfung besteht künftig die Option, ggf. strittige 
Rechtsfragen vor dem Beginn der Unterschriftensammlung abschließend und rechtsverbind-
lich zu klären. 
 
Gleichzeitig werden die Vorschriften über das Bürgerbegehren bzw. den Bürgerentscheid, 
über den Einwohnerantrag sowie über die Abwahl des Hauptverwaltungsbeamten um Rege-
lungen zur Festsetzung der maßgeblichen Bezugsgröße für ein zu erreichendes Unterschrif-
tenquorum bzw. über maßgebliche Einwohnerzahlen ergänzt, ohne dass damit inhaltliche Än-
derungen verbunden sind. 
 
Darüber hinaus wird den Gemeinden, Städten und Kreisen sowie den Landschaftsverbänden 
und dem Regionalverband Ruhr bei der Umsetzung der mit dem Gesetz zur Stärkung der 
kommunalen Selbstverwaltung vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) neu eingeführten 
zusätzlichen Aufwandsentschädigung für die Vorsitzenden der Ausschüsse kommunaler Ver-
tretungen mehr Spielraum und Flexibilität eingeräumt. Ab dem Beginn der nächsten Kommu-
nalwahlperiode können die Kommunen die grundsätzlich als monatliche Pauschale zu leis-
tende zusätzliche Aufwandsentschädigung auch als Sitzungsgeld gewähren. Ferner wird aus-
drücklich klargestellt, dass die Kommunen nicht nur einzelne, sondern auch sämtliche Aus-
schüsse von der Gewährung der zusätzlichen Aufwandsentschädigung ausnehmen können. 
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Ferner erfolgt eine Anpassung der Regelungen über die Wahl von Beigeordneten in den je-
weiligen kommunalverfassungsrechtlichen Vorschriften an die Terminologie des Dienstrechts-
modernisierungsgesetzes sowie eine Klarstellung, dass mindestens ein Beigeordneter die 
Qualifikation für den allgemeinen Verwaltungsdienst in der Laufbahngruppe 2, zweites Ein-
stiegsamt, besitzen muss. 
 
Weiter werden die mit dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 
15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) ab dem Beginn der nächsten allgemeinen Kommu-
nalwahlperiode vorgesehenen Änderungen der Mindestfraktionsstärken in § 56 GO NRW und 
§ 40 KrO NRW aufgehoben. An den derzeit geltenden bewährten Regelungen wird festgehal-
ten. Die Höhe der Zuwendungen, die eine Gruppe für Ihre Geschäftsführung aus Haushalts-
mitteln erhält, orientiert sich weiter an der in dem genannten Gesetz getroffenen Regelung. 
Die Mindestfraktionsstärke bei den Landschaftsverbänden und beim Regionalverband Ruhr 
wird auf jeweils drei Mitglieder festgelegt. 
 
Schließlich erfolgen redaktionelle Korrekturen und Klarstellungen an den Regelungen über die 
Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen, ohne dass damit inhaltliche Ände-
rungen verbunden sind. Der Gemeindeprüfungsanstalt wird die Möglichkeit eingeräumt, Sat-
zungen im Internet bekannt zu machen. 
 
Kommunales Haushaltsrecht 
 
In die Kreisordnung, die Landschaftsverbandsordnung und das Gesetz über den Regionalver-
band Ruhr wurden mit dem Umlagegenehmigungsgesetz die Genehmigungspflicht für die 
Festsetzung der Umlagesätze der Kreis-, Landschafts- bzw. Verbandsumlage eingeführt. Mit 
dem Genehmigungsvorbehalt der Aufsichtsbehörde wurde zugleich ein Anhörungsverfahren 
der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung der Umlagesätze der Kreis-, Landschafts- bzw. Ver-
bandsumlage verbunden. Die Genehmigungspflicht der Umlagesätze der jeweiligen Umlage 
bleibt weiterhin bestehen. Verzichtet wird zukünftig jedoch auf das Anhörungsverfahren der 
Aufsichtsbehörde zur Genehmigung der Umlagesätze. Denn es hat sich gezeigt, dass in die-
sem Rahmen kaum vom Benehmensherstellungsverfahren nach § 55 KrO NRW abweichende 
Stellungnahmen – meist gar keine – erfolgen. Letztlich bewirkt die „zusätzliche“ Anhörung da-
mit eine Verfahrensverzögerung. Diese läuft dem Gesetzeszweck entgegen, frühzeitig Klarheit 
über den Umlagesatz für die Haushaltsplanung der Umlageverpflichteten zu schaffen. 
 
Neben der Abschaffung des Anhörungsverfahrens erfolgt eine Klarstellung bei der Frist zur 
Erhöhung eines Umlagesatzes der jeweiligen Umlage. Die Erhöhung des Umlagesatzes der 
Kreis-, Landschafts- oder Verbandsumlage darf nur bis zum 30.06. für eine für das Haushalts-
jahr bereits festgesetzte Umlage erfolgen. 
 
Gesetz über den Landesverband Lippe  
 
Das Gesetz über den Landesverband Lippe (LVL) sieht für die Haushaltsführung, Rechnungs-
legung und Rechnungsprüfung des Landesverbandes bisher eine sinngemäße Anwendung 
der für das Land Nordrhein-Westfalen geltenden Haushaltsregelungen vor. Durch die Umstel-
lung der Landesverwaltung auf EPOS.NRW wird eine Umstellung der Haushaltsführung des 
LVL notwendig. Es wurden deshalb sowohl die Umstellung der Haushaltsführung des LVL auf 
EPOS.NRW als auch auf das kommunale Haushaltsrecht eingehend und unter Einbindung 
aller Beteiligten geprüft. Eine Umstellung auf EPOS.NRW wurde letztlich verworfen, weil sie 
mit größerem Aufwand und mehr praktischen Schwierigkeiten verbunden wäre, als die Um-
stellung auf das kommunale Haushaltsrecht. Zudem liefert das kommunale Haushaltsrecht 
zuverlässig und in bereits erprobter Form die für eine wirtschaftliche Steuerung des LVL not-
wendigen Informationen. 
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Mit diesem Gesetz wird deshalb die Haushaltsführung des LVL an die der Kommunen in NRW 
angepasst. Hierdurch erhält der LVL ein bereits bei den Kommunen flächendeckend einge-
führtes und in seiner Wirkungsweise erfolgreich erprobtes Haushaltsrecht. Der sinngemäß an-
zuwendende 8. Teil der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen bietet dem LVL 
darüber hinaus die Möglichkeit, eine aussagekräftige und damit steuerungsrelevante Informa-
tionsbasis zu erlangen. 
 
Erhebung der Realsteuern 
 
Mit der Änderung des § 2 des Realsteuergesetzes wird die ausschließliche Bekanntgabe der 
Gewerbesteuermessbescheide durch die Finanzämter begründet. Insoweit erfolgt eine Anglei-
chung der Rechtslage in Nordrhein-Westfalen an die Rechtslage in anderen Bundesländern. 
Die Übertragung der Festsetzung und Erhebung der Realsteuern auf die hebeberechtigten 
Gemeinden (§ 1) bleibt durch die Änderung unberührt. Unberührt bleibt auch die Zuständigkeit 
der Finanzämter für die Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen, die Festsetzung und ggf. 
Zerlegung der Steuermessbeträge und die Verlustfeststellung (§§ 22, 184 ff. Abgabenordnung, 
§ 35b Abs. 2 Satz 1 Gewerbesteuergesetz). Die ausschließliche Bekanntgabe der Gewerbe-
steuermessbescheide durch die Finanzämter führt zu einer Entlastung der bislang für die 
Wahrnehmung dieser Aufgabe regelmäßig zuständigen Gemeinden. Aus Sicht des Steuer-
pflichtigen wird die Änderung zu mehr Transparenz führen. In Folge der vorgenannten Ände-
rung des sog. Realsteuergesetzes erfolgt eine redaktionelle Anpassung der hierzu ergange-
nen Verordnung. Zur Berücksichtigung der Vorbereitungszeit, die die Finanzverwaltung und 
die Gemeinden bis zur Anwendung der Neuregelung benötigen, sollen die Änderungen am 
1. Januar 2019 in Kraft treten. 
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B Besonderer Teil 
 
Zu Artikel 1 (Änderung der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen) 
 
Zu Nummer 1 (§ 25) 
 
Durch den ergänzenden Verweis wird klargestellt, dass für die Feststellung der Einwohnerzahl 
– wie in § 4 Absatz 7 – die von der für Statistik zuständigen Landesbehörde veröffentlichte 
Zahl der jeweils auf den 30. Juni und 31. Dezember eines jeden Jahres fortgeschriebenen 
Bevölkerungzahl maßgeblich ist.  
 
Zu Nummer 2 (§ 26) 
 
Zu § 26 Abs. 2 
Mit der Ergänzung in Absatz 2 wird den Vertretungsberechtigten eines Bürgerbegehrens nach 
Absatz 2 Satz 2 die Möglichkeit eingeräumt, bereits vor der Unterschriftensammlung zu bean-
tragen, eine Entscheidung über dessen Zulässigkeit – mit Ausnahme der Frage, ob die notwe-
nige Anzahl an Unterstützungsunterschriften erreicht ist – herbeizuführen. Eine solche „Vor-
prüfung“ wird nicht verpflichtend eingeführt, sondern den Initiatoren als Option angeboten. Sie 
bietet sich insbesondere an, wenn etwa die Frage, ob es sich um einen zulässigen Gegen-
stand eines Bürgerbegehrens handelt oder die Fragestellung korrekt formuliert ist, trotz vorhe-
riger Beratung durch die Kommune nicht mit hinreichender Sicherheit geklärt werden kann. In 
einem solchen Fall wäre die ggf. zeitaufwendige Sammlung von Unterstützungsunterschriften 
mit dem rechtlichen Risiko behaftet, dass der Rat nach Einreichung der Unterschriften das 
Bürgerbegehren unabhängig von deren Anzahl aus Rechtsgründen als unzulässig zurück-
weist. Dies würde ggf. bei den Bürgerinnen und Bürgern, die das Bürgerbegehren durch ihre 
Unterschrift unterstützt haben oder – mehr noch – sich für deren Sammlung engagiert haben, 
auf Unverständnis stoßen. 
 
Machen die Vertretungsberechtigten eines Bürgerbegehrens von dieser Möglichkeit Ge-
brauch, vollzieht sich die Prüfung der rechtlichen Zulässigkeit des Bürgerbegehrens in zwei 
Schritten: 
 
In einem ersten Schritt stellen die Vertretungsberechtigten nach Vorliegen der Kostenschät-
zung der Verwaltung nach § 26 Absatz 2 Satz 5 GO NRW den Antrag, nach § 26 Absatz 2 
Satz 7 GO NRW (neu) über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens mit Ausnahme der Voraus-
setzungen des Absatzes 4 (Erreichen des notwenigen Unterschriftenquorums) zu entschei-
den. Der Antrag muss in der gemäß § 25 Absatz 4 vorgeschriebenen Form einschließlich der 
zur Entscheidung zu bringenden Frage, der Begründung sowie der anzugebenden Kosten-
schätzung vorgelegt werden (§ 27 Absatz 2 Satz 8 GO NRW –neu -). Nur dann ist der Rat in 
der Lage, alle in die Zulässigkeitsprüfung einzubeziehenden Voraussetzungen mit Ausnahme 
der notwendigen Anzahl vorzulegender Unterstützungsunterschriften umfassend zu prüfen 
und den Vertretern der Bürgerbegehrens mit dem „Vorprüfungsbescheid“ eine verlässliche 
Grundlage für die sich anschließende Unterschriftensammlung zu geben. 
 
Weiter muss der Antrag nicht nur von den Vertretungsberechtigten nach § 26 Absatz 2 Satz 2 
GO NRW, sondern auch von mindestens 25 weiteren Bürgern unterzeichnet sein. Auf diese 
Weise wird gewährleistet, dass für den Antrag, der durch die Notwendigkeit einer sich an-
schließenden Ratsbefassung einen nicht unerheblichen Verwaltungsaufwand erzeugt, ein 
Mindestmaß an Unterstützung vorhanden ist, ohne dass das Ziel der Vorprüfung, eine rechtli-
che Vorklärung vor der Unterschriftensammlung herbeizuführen, gefährdet wird. Damit den 
Initiatoren des Bürgerbegehrens kein Nachteil entsteht, ordnet § 26 Absatz 4 Satz 4 GO NRW 
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(neu) an, dass diese Unterzeichnungen auf die Gesamtzahl der gesammelten Unterschriften 
angerechnet werden. 
 
Der Rat hat sodann unverzüglich eine rechtlich bindende Entscheidung über diese Frage zu 
treffen. Unverzüglich – also ohne schuldhaftes Zögern – bedeutet, dass der Rat regelmäßig in 
der nächsten turnusmäßigen Sitzung einen Beschluss fassen wird. 
 
Eine negative Entscheidung des Rates stellt einen belastenden Verwaltungsakt dar. § 26 
Abs. 2 Satz 10 GO NRW (neu) verweist insoweit auf § 26 Absatz 6 Satz 3 GO NRW (bisher 
§ 26 Absatz 6 Satz 2 GO NRW) und stellt klar, dass die nach § 26 Absatz 2 Satz 2 GO NRW 
vertretungsberechtigten Bürgerinnen und Bürger einen Rechtsbehelf gegen eine ablehnende 
Entscheidung des Rates einlegen können. 
 
In einem zweiten Schritt der Zulässigkeitsprüfung hat der Rat sodann nach Einreichung der 
gesammelten Unterstützungsunterschriften durch die Vertretungsberechtigten nur noch dar-
über zu entscheiden, ob das notwendige Quorum nach § 26 Abs. 4 GO NRW erreicht worden 
ist (§ 26 Abs. 6 Satz 2 GO NRW). 
 
Zu § 26 Abs. 3 
Gemäß § 26 Abs. 3 Satz 1 und 2 GO NRW sind kassatorische Bürgerbegehren an bestimmte 
Fristen gebunden. Nach Satz 1 muss ein Bürgerbegehren, das sich gegen einen Ratsbe-
schluss richtet, innerhalb von sechs Wochen nach der Bekanntmachung des Beschlusses ein-
gereicht werden. Nach Satz 2 verlängert sich diese Frist auf drei Monate, wenn der Ratsbe-
schluss keiner Bekanntmachung bedarf. Gemäß § 26 Abs. 3 Satz 3 GO NRW ist der Fristab-
lauf bis zur Mitteilung der Kostenschätzung der Verwaltung gehemmt. Dies gilt nach § 26 Ab-
satz 3 Satz 4 GO NRW (neu) nunmehr auch bis zur Bekanntgabe der Entscheidung über die 
ggf. von den vertretungsberechtigten Initiatoren des Bürgerbegehrens beantragte Vorprüfung 
der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens. 
 
Zu § 26 Abs. 4 
Abhängig von der Größe der Gemeinde bzw. deren Einwohnerzahl muss ein Bürgerbegehren 
von einer bestimmten Mindestanzahl von Bürgerinnen und Bürgern unterzeichnet werden, um 
erfolgreich zu sein. Das geltende Recht legt indes weder für das zu erreichende Unterschrif-
tenquorum noch für die Einwohnerzahl die maßgeblichen Bezugsgrößen fest. § 26 Abs. 4 GO 
NRW wird deshalb um entsprechende Regelungen ergänzt. Für das zu erreichende Quorum 
ist künftig auf die von den Gemeinden einfach und unbürokratisch zu ermittelnde Zahl der bei 
der letzten allgemeinen Kommunalwahl festgestellten Zahl der Wahlberechtigten abzustellen. 
Vergleichbare Regelungen existieren etwa in Hessen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. 
Für die Feststellung der Einwohnerzahl wird durch die Verweisung auf § 4 Absatz 7 GO NRW 
auf die amtliche Statistik verwiesen. Weiter ordnet § 26 Absatz 4 Satz 4 GO NRW (neu) an, 
dass die dem Antrag auf Vorprüfung des Bürgerbegehrens nach § 26 Absatz 2 Satz 8 GO 
NRW (neu) beizufügenden Unterzeichnungen auf die Gesamtzahl der gesammelten Unter-
schriften anzurechnen sind. 
 
Zu § 26 Abs. 6 
Für den Fall, dass die Vertretungsberechtigten eines Bürgerbegehrens eine Vorprüfung der 
Zulässigkeit des Bürgerbegehrens beantragt haben, stellt der neu in den Absatz 6 des § 26 
GO NRW eingefügte Satz 2 klar, dass der Rat nach Einreichung der gesammelten Unterstüt-
zungsunterschriften im Rahmen seiner abschließenden Prüfung nur noch darüber zu entschei-
den hat, ob das notwenige Quorum nach § 26 Abs. 4 GO NRW erreicht worden ist. 
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Der neue Satz 7 wird mit Blick auf den neu eingefügten Satz 2 in Absatz 6 redaktionell ergänzt. 
Die Sperrwirkung des Bürgerbegehrens tritt ein, wenn der Rat das Bürgerbegehren entweder 
nach Satz 1 des Absatzes 6 ohne vorherige Vorprüfung in einem Akt oder nach Satz 2 des 
Absatzes 6 nach einer bereits erfolgten Vorprüfung und sich anschließender Prüfung der Un-
terstützungsunterschriften abschließend für zulässig erklärt. Die Sperrwirkung kommt also 
- wie bisher - erst zum Tragen, wenn alle Zulässigkeitsvoraussetzungen eines Bürgerbegeh-
rens einschließlich der zu sammelnden Unterzeichnungen festgestellt sind. 
 
Zu § 26 Abs. 7 
Ein Bürgerentscheid ist erfolgreich, wenn die Mehrheit der abgegebenen Stimmen das Begeh-
ren unterstützt und - abhängig von der Größe der Gemeinde bzw. deren Einwohnerzahl - ein 
bestimmtes Quorum erreicht wird. Zur Bemessung der maßgeblichen Einwohnerzahl wird 
- wie bereits für das Bürgerbegehren - durch die Verweisung auf § 4 Absatz 7 GO NRW auf 
die amtliche Statistik verwiesen. Eine Festlegung der maßgeblichen Bezugsgröße für das zu 
erreichende Quorum ist an dieser Stelle entbehrlich, da nach § 3 der Verordnung zur Durch-
führung eines Bürgerentscheids von der Gemeinde ein Abstimmungsverzeichnis zu erstellen 
ist und das zu erreichende Quorum folgerichtig an der danach festgestellten Anzahl abstim-
mungsberechtigter Bürgerinnen und Bürger zu bemessen ist. 
 
 
Zu Nummer 3 (§ 45) 
 
Mit dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15. November 2016 
(GV. NRW. S. 966) ist in § 45 Absatz 2 einer neuer Satz 2 eingefügt worden, ohne dass diese 
Änderung in Absatz 3 redaktionell und inhaltlich nachvollzogen wurde. Der Verweis in Absatz 3 
Satz 1 auf Absatz 2 Satz 1 wird deshalb um die Verweisung auf den neuen Satz 2 des Absat-
zes 2 ergänzt. Damit wird klargestellt, dass als Haushaltsentschädigung nicht nur der Mindest-
regelsatz nach Absatz 2 Satz 1, sondern ggf. auch ein von der Kommune selbst in der Haupt-
satzung festgelegter höherer Regelsatz zu gewähren ist. 
 
Nach redaktioneller Anpassung des Absatzes 3 wird mit der Verweisung auf Absatz 2 Satz 4 
am Ende von Absatz 3 klargestellt, dass sich der Verweis auf den durch die Rechtsverordnung 
festzulegenden Höchstbetrag insbesondere auf den Fall bezieht, dass anstelle des Regelsat-
zes die Erstattung der tatsächlich notwendigen Kosten für eine Vertretung im Haushalt bean-
tragt wird.  
 
Zu Nummer 4 (§ 46) 
 
Mit dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15. November 2016 
(GV. NRW. S. 966) sowie der Zweiten Verordnung zur Änderung der Entschädigungsverord-
nung vom 30. November 2016 (GV. NRW. S. 1036) ist mit Wirkung zum 1. Januar 2017 für 
die Vorsitzenden der Ausschüsse kommunaler Vertretungen eine zusätzliche monatliche Auf-
wandsentschädigung eingeführt worden. Die Regelung beruht auf einer entsprechenden Emp-
fehlung der vom Landtag in der 16. Wahlperiode eingesetzten sog. „Ehrenamtskommission“ 
(vgl. deren Abschlussbericht, Vorlage 16/3165, S. 25). Die Neuregelung hat in vielen Kommu-
nen zu einer Diskussion über deren Angemessenheit geführt. Mit der Ergänzung des § 46 GO 
NRW soll den Kommunen deshalb mehr Spielraum und Flexibilität eingeräumt werden, um die 
Entschädigung der Ausschussvorsitzenden besser an die spezifische Struktur und Belastung 
der einzelnen Ausschüsse in ihrer Kommune anpassen zu können.  
 
Den Kommunen wird deshalb die Möglichkeit eröffnet, die grundsätzlich als monatliche Pau-
schale zu leistende zusätzliche Aufwandsentschädigung auch als Sitzungsgeld zu gewähren. 
Ferner wird ausdrücklich klargestellt, dass die Kommunen nicht nur einzelne, sondern auch 
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sämtliche Ausschüsse von der Gewährung der zusätzlichen Aufwandsentschädigung ausneh-
men können. Es liegt nunmehr im freien Ermessen der Gemeinde, auf die Gewährung einer 
zusätzlichen Aufwandsentschädigung für die Vorsitzenden der Ausschüsse kommunaler Ver-
tretungen gänzlich zu verzichten. 
 
Gesetzlicher Regelfall bleibt die monatliche zusätzliche Aufwandsentschädigung für Aus-
schussvorsitzende. Deren Höhe bemisst sich nach § 3 Absatz 1 Nr. 6 EntschVO nach dem 
einfachen Satz der pauschalen monatlichen Aufwandsentschädigung. Davon können die 
Kommunen in der Hauptsatzung künftig folgende Ausnahmen beschließen: 
 
Für einzelne oder sämtliche Ausschüsse kann anstelle der monatlichen zusätzlichen Auf-
wandsentschädigung ein Sitzungsgeld geleistet werden, dessen Höhe der Verordnungsgeber 
bestimmt. Nahe liegt es, auch das Sitzungsgeld an dem einfachen Satz der pauschalen mo-
natlichen Aufwandsentschädigung zu orientieren. Darüber hinaus können die Gemeinden ein-
zelne oder sämtliche Ausschüsse von der zusätzlichen Aufwandsentschädigung ausnehmen. 
 
Die verschiedenen Optionen können auch kombiniert werden, etwa in der Weise, dass ein-
zelne Ausschüsse gänzlich von einer zusätzlichen Aufwandsentschädigung ausgenommen 
werden, für andere Ausschüsse ein Sitzungsgeld eingeführt wird und für die verbleibenden 
Ausschüsse keine Ausnahmeregelung getroffen wird, mit der Folge, dass es für diese Aus-
schüsse bei dem gesetzlichen Regelfall der zusätzlichen monatlichen Aufwandsentschädi-
gung verbleibt. Das breite Spektrum möglicher Optionen erleichtert es den Gemeinden, eine 
speziell auf ihre Situation vor Ort zugeschnittene Regelung zu treffen. 
 
Entsprechende Ausnahmeregelungen sind von der kommunalen Vertretung mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln ihrer Mitglieder in der Hauptsatzung zu bestimmen. Die Regelung stellt inso-
weit eine spezielle Abweichung von § 7 Absatz 3 Satz 3 GO NRW dar. Das Erfordernis einer 
qualifizierten Mehrheit soll sicherstellen, dass vom Regelfall abweichende, auf die spezifische 
Situation der Gemeinde zugeschnittene Regelungen von einem möglichst breiten politischen 
Konsens in der Kommune getragen werden. Weitere Voraussetzungen für abweichende Re-
gelungen nennt das Gesetz nicht. Sollen einmal getroffenen Ausnahmeregelungen wieder auf-
gehoben werden, z. B. von der Option des Sitzungsgelds zu dem gesetzlichen Regelfall der 
zusätzlichen monatlichen Aufwandsentschädigung zurückgekehrt werden, kann die hierzu 
notwendige Änderung der Hauptsatzung gemäß § 7 Abs. 3 Satz 3 GO NRW mit der Mehrheit 
der gesetzlichen Zahl der Mitglieder beschlossen werden. Die „Rückkehr“ zum Regelfall soll 
nicht durch das Erfordernis einer besonderen qualifizierten Mehrheit erschwert werden. 
 
Die Änderungen treten mit dem Beginn der nächsten allgemeinen Kommunalwahlperiode, da-
her am 1. November 2020, in Kraft. Bis dahin auf der Grundlage des bisherigen § 46 Satz 2 
GO NRW getroffene Ausnahmen von Ausschüssen verlieren aufgrund der Übergangsrege-
lung in Artikel 12 dieses Gesetzes ihre Gültigkeit, auch wenn sie ggf. mit einer qualifizierten 
Mehrheit beschlossen worden sind. 
 
 
Zu Nummer 5 (§ 48) 
 
Gemäß § 48 Absatz 4 GO NRW können die Mitglieder der Bezirksvertretungen und der Aus-
schüsse im Rat als Zuhörer an nichtöffentlichen Sitzungen nach Maßgabe der Geschäftsord-
nung teilnehmen. Die entsprechende Vorschrift des § 58 Absatz 1 Satz 4 GO NRW regelt die 
Teilnahme an nichtöffentlichen Ausschusssitzungen. Mitglieder der Bezirksvertretungen sowie 
die Mitglieder anderer Ausschüsse können danach als Zuhörer an nichtöffentlichen Aus-
schusssitzungen teilnehmen, „soweit deren Aufgabenbereich durch den Beratungsgegen-
stand berührt wird.“ Der Zusatz ist datenschutzrechtlich geboten, denn eine Datenübermittlung 
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ist nur zulässig, wenn sie zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Ein Grund für das Fehlen eines 
entsprechenden Zusatzes in § 48 Absatz 4 GO NRW ist nicht ersichtlich. Die Regelung wird 
deshalb entsprechend ergänzt. 
 
Zu Nummer 6 (§ 66) 
 
Zur Einleitung eines Abwahlverfahrens durch die Bürgerschaft muss - abhängig von der Größe 
der Gemeinde bzw. deren Einwohnerzahl – ein bestimmtes Quorum erreicht werden. Durch 
die Verweisung auf die neu eingefügten Sätze 2 und 3 in § 26 Absatz 4 GO NRW wird – ent-
sprechend der Regelung bei Bürgerbegehren - für die Bemessung der maßgeblichen Einwoh-
nerzahl auf die amtliche Statistik sowie für die Bemessung des zu erreichenden Quorums auf 
die bei der letzten allgemeinen Kommunalwahl festgestellte Zahl der Wahlberechtigten abge-
stellt. Für die Durchführung des Abwahlverfahrens gelten nach § 66 Absatz 1 Satz 4 weiterhin 
die Regelungen des Kommunalwahlgesetzes. 
 
Zu Nummer 7 (§ 71) 
 
Die Vorschrift wird an die Terminologie des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes vom 
14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 309, ber. 642) angepasst. Ferner wird aus Anlass dieser redakti-
onellen Anpassung klargestellt, dass entsprechend der bisherigen Praxis der allgemeine Ver-
waltungsdienst in der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, gemeint ist. Mindestens ein 
Beigeordneter hat die für die Verwaltung einer kreisfreien Stadt oder Großen kreisangehörigen 
Stadt notwendige administrative und juristische Qualifikation aufweisen. Für die Kleinen und 
Mittleren Gemeinden war dies in Satz 3 der Regelung schon bisher – bezogen auf den frühe-
ren gehobenen Dienst – ausdrücklich so gefordert.  
 
Zu Artikel 2 (Aufhebung des Gesetzes zur Stärkung des Kreistags vom 15. Dezem-
ber 2016) 
 
Mit dem Gesetz zur Stärkung des Kreistags vom 15. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1150) 
sollen ab dem Beginn der nächsten Kommunalwahlperiode die wesentlichen Regelungen über 
die Zuständigkeiten und Kompetenzen der Organe des Kreises an die Systematik der Gemein-
deordnung angeglichen und den Kreisen die Möglichkeit eingeräumt werden, Beigeordnete zu 
wählen. Im Einzelnen sieht das Gesetz Folgendes vor: 
 

 Einführung der (eingeschränkten) Allzuständigkeit des Kreistags sowie eines Rückhol-
rechts bei Geschäften der laufenden Verwaltung, die als auf die Landrätin bzw. den Land-
rat übertragen gelten; 

 Abschaffung des Kreisausschusses; 

 Verpflichtende Bildung eines Hauptausschusses; 

 Option zur Wahl von Beigeordneten. 
 

Bereits im Gesetzgebungsverfahren hat das Gesetz sowohl aus der kommunalen Praxis (Stel-
lungnahme 16/4025 der kommunalen Spitzenverbände vom 8. August 2016) als auch aus dem 
Bereich der Wissenschaft (Stellungnahme 16/4419 Prof. Dr. J. Oebbecke vom 31. Okto-
ber 2016) erhebliche Kritik erfahren. 
 
Dies gilt zunächst für die vorgesehene Einführung von Beigeordneten auf der Kreisebene. 
Hinreichend konkrete Steuerungsdefizite, die strukturelle Änderungen der personellen Füh-
rungsebene der Kreise nahe legen, sind weder im damaligen Gesetzgebungsverfahren aufge-
zeigt worden noch gegenwärtig erkennbar. Vielmehr zeitigt die Einführung von Beigeordneten 
auf der Kreisebene bisher nicht ausreichend gewürdigte finanzielle Konsequenzen in Form zu 
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erwartender Mehraufwendungen bei den Kreisen, die letztlich von den kreisangehörigen Ge-
meinden über die Kreisumlage zu finanzieren sind. Personalwirtschaftlich würden insbeson-
dere kleinere kreisangehörige Gemeinden in Konkurrenz zu den Kreisen treten und verstärkt 
Führungspersonal an die Kreise verlieren.  
 
Ebenso wenig sind für die vorgesehene Abschaffung der seit vielen Jahrzehnten existierende 
Kreisausschüsse und für die Änderungen an der bewährten Aufgabenverteilung zwischen den 
Landrätinnen und Landräten und dem Kreistag hinreichend überzeugende Gründe angeführt 
worden. Konkrete Defizite oder Mängel der Aufgabenwahrnehmung auf Kreisebene, die diese 
beabsichtigten tiefgreifenden Einschnitte in die innere Verfasstheit der Kreise geboten erschei-
nen lassen, sind nicht erkennbar. Vielmehr ist bereits im damaligen Gesetzgebungsverfahren 
auf unterschiedliche Zuständigkeiten hingewiesen worden, die bei den Kreisen mehr als bei 
den kreisangehörigen Gemeinden auch von staatlichen Aufgaben und Pflichtaufgaben zur Er-
füllung nach Weisung geprägt sind. Die gegenwärtige innere Kreisverfassung ist auf diese 
spezielle Stellung der Kreise im Verwaltungsgefüge des Landes und den damit verbundenen 
Aufgaben zugeschnitten und hat sich bewährt, ohne dass ein zwingender Angleichungsbedarf 
an die Gemeindeordnung erkennbar geworden ist. 
 
Das Gesetz zur Stärkung des Kreistags vom 15. Dezember 2016 wird deshalb vollständig 
aufgehoben. 
 
Zu Artikel 3 (Änderung der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen) 
 
Zu Nummer 1 (§ 22) 
 
Durch den ergänzenden Verweis in Absatz 3 Satz 2 wird klargestellt, dass für die Feststellung 
der Einwohnerzahl die amtliche Statistik der zuständigen Landesbehörde maßgeblich ist. 
Gleichzeitig erfolgen redaktionelle Korrekturen. 
 
Zu Nummer 2 (§ 23) 
 
Mit der Änderung wird den Vertretungsberechtigten eines Bürgerbegehrens (§ 23 Absatz 2 
Satz 2 KrO NRW) künftig die Möglichkeit eingeräumt, bereits vor der Unterschriftensammlung 
zu beantragen, eine Entscheidung über dessen Zulässigkeit – mit Ausnahme der Frage, ob 
die notwenige Anzahl an Unterstützungsunterschriften erreicht ist – herbeizuführen. Ferner 
werden analog zu den entsprechenden Änderungen des § 26 GO NRW die maßgeblichen 
Bezugsgrößen für das zu erreichende Unterschriftenquorum sowie für die Einwohnerzahl fest-
gelegt. Wegen der Einzelheiten wird auf die entsprechende Begründung zu Artikel 1 Nr. 2 zu 
§ 26 GO NRW verwiesen. 
 
Zu Nummer 3 (§ 30) 
 
Mit dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15. November 2016 
(GV. NRW. S. 966) ist in § 30 Absatz 2 einer neuer Satz 2 eingefügt worden, ohne dass diese 
Änderung in Absatz 3 redaktionell und inhaltlich nachvollzogen wurde. Dies wird nunmehr 
nachgeholt. Wegen der Einzelheiten wird auf die gleichgelagerte Begründung zu Artikel 1 Nr. 3 
zu § 45 GO NRW verwiesen. 
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Zu Nummer 4 (§ 31) 
 
Entsprechend der Änderung des § 46 GO NRW wird den Kreisen bei der Umsetzung der mit 
dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15. November 2016 (GV. 
NRW. S. 966) neu eingeführten zusätzlichen Aufwandsentschädigung für die Vorsitzenden der 
Ausschüsse kommunaler Vertretungen mehr Spielraum und Flexibilität eingeräumt. Wegen 
der Einzelheiten wird auf die Begründung zu Artikel 1 Nummer 4 (§ 46 GO NRW) verwiesen. 
 
Zu Nummer 5 (§ 33) 
 
Gemäß § 33 Absatz 4 Satz 1 KrO NRW können die Mitglieder der Ausschüsse im Kreistag als 
Zuhörer an nichtöffentlichen Sitzungen nach Maßgabe der Geschäftsordnung teilnehmen. Die 
entsprechende Vorschrift des § 41 Absatz 3 Satz 4 KrO NRW regelt die Teilnahme an nicht-
öffentlichen Ausschussvorsitzenden. Die Mitglieder anderer Ausschüsse können danach als 
Zuhörer an nichtöffentlichen Ausschusssitzungen teilnehmen, „soweit deren Aufgabenbereich 
durch den Beratungsgegenstand berührt wird.“ Der Zusatz ist datenschutzrechtlich geboten, 
denn eine Datenübermittlung ist nur zulässig, wenn sie zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist. 
Ein Grund für das Fehlen eines entsprechenden Zusatzes in § 33 Absatz 4 Satz 1 KrO NRW 
ist nicht ersichtlich. Die Regelung wird deshalb entsprechend ergänzt. 
 
Zu Nummer 6 (§ 45) 
 
Zur Einleitung eines Abwahlverfahrens durch die Bürgerschaft muss ein Quorum in Höhe von 
15 Prozent der wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger der kreisangehörigen Gemeinden 
erreicht werden. Durch die Verweisung auf den neu eingefügten Satz 2 in § 23 Absatz 4 KrO 
NRW wird – entsprechend der Regelung bei Bürgerbegehren - für die Bemessung des zu 
erreichenden Quorums auf die bei der letzten allgemeinen Kommunalwahl festgestellten Zahl 
der Wahlberechtigten abgestellt. Für die Durchführung des Abwahlverfahrens gelten nach § 45 
Absatz 1 Satz 4 weiterhin die Regelungen des Kommunalwahlgesetzes. 
 
Zu Nummer 7 (§ 47) 
 
Die Vorschrift wird an die Terminologie des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes vom 
14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. 642) angepasst. Ferner wird aus Anlass dieser redakti-
onellen Anpassung klargestellt, dass entsprechend der bisherigen Praxis der allgemeine Ver-
waltungsdienst in der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, gemeint ist (siehe oben Be-
gründung zu Artikel 1 Nummer 7). 
 
Zu Nummer 8 (§ 56) 
 
Zu § 56 Abs. 2 Satz 4 
Die mit dem Umlagegenehmigungsgesetz eingeführte Genehmigungspflicht für die Festset-
zung der Umlagesätze der Kreisumlage hat sich bewährt und bleibt weiterhin bestehen.  
 
Auf das Anhörungsverfahren der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung des Kreisumlagesatzes 
wird zukünftig verzichtet. Zwar haben einzelne kreisangehörigen Gemeinden von der Möglich-
keit Gebrauch gemacht, im Anhörungsverfahren der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung der 
Kreisumlage Aspekte einzubringen, die zum Zeitpunkt des Benehmensherstellungsverfahrens 
des Kreises noch nicht bekannt waren. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass überwiegend die 
Stellungnahme, die bereits Gegenstand des Benehmensherstellungsverfahrens gewesen ist, 
im Anhörungsverfahren von der kreisangehörigen Gemeinde abgegeben wurde.  
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Die Möglichkeit der kreisangehörigen Gemeinden, im Anhörungsverfahren der Aufsichtsbe-
hörde noch einmal Stellung zu nehmen, wurde abgewogen mit der Verzögerung der Geneh-
migung der Kreisumlage durch das Anhörungsverfahren der Aufsichtsbehörde. Die Abschaf-
fung des Anhörungsverfahrens erfolgt zugunsten der Beschleunigung der Entscheidung durch 
die Aufsichtsbehörde über die Genehmigung des Umlagesatzes. 
 
Zu § 56 Abs. 3 Satz 4 
Diese Ergänzung dient der Klarstellung, dass die Frist zur Erhöhung eines Umlagesatzes der 
Kreisumlage bis zum 30.06. für eine für das Haushaltsjahr bereits festgesetzte Umlage gilt. 
 
Zu Artikel 4 (Änderung der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-West-
falen) 
 
Zu Nummer 1 (§ 16) 
 
Entsprechend der Änderung des § 46 GO NRW wird den Landschaftsverbänden bei der Um-
setzung der mit dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15. Novem-
ber 2016 (GV. NRW. S. 966) neu eingeführten zusätzlichen Aufwandsentschädigung für die 
Vorsitzenden der Ausschüsse kommunaler Vertretungen mehr Spielraum und Flexibilität ein-
geräumt. Wegen der Einzelheiten wird auf die Begründung zu Artikel 1 Nummer 4 (§ 46 GO 
NRW) verwiesen. 
 
Zu Nummer 2 (§ 20) 
 
Die Vorschrift wird an die Terminologie des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes vom 
14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. 642) angepasst. Ferner wird aus Anlass dieser redakti-
onellen Anpassung klargestellt, dass entsprechend der bisherigen Praxis der allgemeine Ver-
waltungsdienst in der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, gemeint ist (siehe ober Be-
gründung zu Artikel 1 Nummer 7). 
 
Zu Nummer 3 (§ 22) 
 
Zu § 22 Abs. 2 Satz 4 
Die Begründung zur Abschaffung des Anhörungsverfahrens durch die Aufsichtsbehörde zu 
§ 56 Absatz 2 Kreisordnung gilt sinngemäß auch für das Anhörungsverfahren zur Genehmi-
gung der Landschaftsverbandsumlage. 
 
Zu § 22 Abs. 3 Satz 4 
Siehe Begründung zu Artikel 3 Nummer 8. 
 
Zu Artikel 5 (Änderung des Gesetzes über den Regionalverband Ruhr) 
 
Zu Nummer 1 (§ 12) 
 
Entsprechend der Änderung des § 46 GO NRW wird dem Regionalverband Ruhr bei der Um-
setzung der mit dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15. Novem-
ber 2016 (GV. NRW. S. 966) neu eingeführten zusätzlichen Aufwandsentschädigung für die 
Vorsitzenden der Ausschüsse kommunaler Vertretungen mehr Spielraum und Flexibilität ein-
geräumt. Wegen der Einzelheiten wird auf die Begründung zu Artikel 1 Nummer 4 (§ 46 GO 
NRW) verwiesen. 
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Zu Nummer 2 (§ 16) 
 
Die Vorschrift wird an die Terminologie des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes vom 
14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. 642) angepasst. Ferner wird aus Anlass dieser redakti-
onellen Anpassung klargestellt, dass entsprechend der bisherigen Praxis der allgemeine Ver-
waltungsdienst in der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, gemeint ist (siehe ober Be-
gründung zu Artikel 1 Nummer 7). 
 
Zu Nummer 3 (§ 19) 
 
Zu § 19 Abs. 2 Satz 4 
Die Begründung zur Abschaffung des Anhörungsverfahrens durch die Aufsichtsbehörde zu 
§ 56 Absatz 2 Kreisordnung gilt sinngemäß auch für das Anhörungsverfahren zur Genehmi-
gung der Landschaftsverbandsumlage. 
 
Zu § 19 Abs. 3 Satz 3 
Redaktionell wird die Verweisung auf § 9 Satz 2 der Kreisordnung zu einer dynamischen Ver-
weisung umgestellt. 
 
Zu § 19 Abs. 3 Satz 4 
Siehe Begründung zu Artikel 3, Nummer 8. 
 
Zu Artikel 6 (Änderung des Gesetzes über den Landesverband Lippe) 
 
Zu Nummer 1 (§ 11) 
 
Die Neufassung des § 11 regelt die Umstellung der haushaltsrechtlichen Vorschriften des Lan-
desverbandes Lippe vom Haushaltsrecht des Landes auf das der Kommunen. Der 8. Teil der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) regelt die Haushaltswirtschaft. 
 
Satz 1 des neugefassten § 11 ist an § 9 Absatz 1 des Gesetzes über die Gemeinde-prüfungs-
anstalt vom 30. April 2002 (GV. NRW S. 160), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15. De-
zember 2016 (GV. NRW. S. 1150), angelehnt. Angesichts der Stellung des Landesverbandes 
sind die Anforderungen zur Auslegung der Haushaltssatzung sowie des Jahresabschlusses 
auf den Landesverband ebenso wenig übertragbar wie auf die Gemeindeprüfungsanstalt. Des-
halb wird deren Anwendbarkeit ausgeschlossen. 
 
Ebenfalls ausgeschlossen wird die Anwendung der § 75 Absatz 2 Satz 3, Absatz 3, Absatz 4 
sowie § 76 Absatz 1 GO NRW. Diese Vorschriften setzen den Bestand einer Ausgleichsrück-
lage voraus und erlauben den sogenannten fiktiven Haushaltsausgleich mit ihrer Hilfe, sofern 
die Erträge die Aufwendungen ohne Einsatz der Ausgleichsrücklage nicht decken. Diese Re-
gelungen sind für den LVL nicht passend. Der LVL verfügt über ein für Kommunen völlig unty-
pisches Verhältnis zwischen der Summe seiner Vermögenswerte einerseits und dem ver-
gleichsweise geringen Volumen seines operativen Haushaltes andererseits. Deshalb sind die 
Maßstäbe der Gemeindeordnung für die Höhe der Ausgleichsrücklage nicht auf den LVL über-
tragbar. 
 
Zudem ist die Aufgabe des LVL, das Vermögen des ehemaligen Landes Lippe zu bewahren 
und hieraus die Wohlfahrt der Bürgerinnen und Bürger im Bezirk des ehemaligen Landes Lippe 
zu fördern, was mit einem gesetzlich geregelten Eigenkapitalverzehr im Rahmen einer Aus-
gleichsrücklage kaum in Einklang zu bringen wäre. Deshalb wird die in der Vergangenheit 
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schon auf der Grundlage des bisherigen Rechts praktizierte Regelung zur Klarstellung aus-
drücklich ins Gesetz aufgenommen: 
 
Die Aufsichtsbehörde kann bei einem nicht ausgeglichenen Haushalt nach pflichtgemäßem 
Ermessen die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts anordnen. Dies geschieht nicht 
zwingend bei einem einmaligen und geringfügigen Verfehlen des Haushaltsausgleichs, son-
dern erst, wenn die Haushaltsentwicklung koordinierte und planmäßige Konsolidierungsan-
strengungen erfordert. Für die Erstellung sowie die Genehmigung des Haushaltssicherungs-
konzeptes gilt § 76 Absatz 2 Gemeindeordnung entsprechend. 
 
Die Prüfung des Landesverbandes obliegt wie bisher dem Landesrechnungshof. Dieser kann 
sich zur Durchführung der Prüfung der Eröffnungsbilanz sowie der jährlichen Jahresab-
schlüsse der Gemeindeprüfungsanstalt bedienen, weil dort spezieller Sachverstand und reich-
haltige Erfahrung im Umgang mit dem kommunalen Haushaltsrecht vorhanden ist. Die durch 
die Inanspruchnahme der Gemeindeprüfungsanstalt entstehenden Kosten trägt der Landes-
verband.  
 
Für die wirtschaftliche Betätigung des LVL gelten weiterhin die Regelungen der Landeshaus-
haltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158) in 
der jeweils geltenden Fassung, insbesondere die § 65, § 65a, § 66, § 67 LHO. Diese Rege-
lungen haben sich für den LVL bewährt und es besteht in der Sache kein Änderungsbedarf.  
 
Dem Landesverband entsteht für die Umstellung auf das kommunale Haushaltsrecht ein Auf-
wand. Da es die Umstellung im Recht der Haushaltsführung des Landes ist, die diesen Auf-
wand beim LVL notwendig gemacht hat, leistet das Land eine einmalige pauschale Abgeltung 
an den Landesverband zum Ausgleich des Umstellungsaufwandes. Der Landesverband soll 
mit ihrer Hilfe die Umstellung der Haushaltsführung vollziehen können. Die Abgeltung beträgt 
einmalig im Haushaltsjahr 2018 150.000,00 Euro. 
 
Zu Nummer 2 (§ 15) 
 
§ 15 des Gesetzes über den Landesverband Lippe garantiert in seiner bisherigen Fassung 
dem LVL für die Kassenführung eine unentgeltliche Unterstützung durch das Land Nordrhein-
Westfalen, indem die Kassenführung durch die Regierungshauptkasse in Detmold erfolgt. Seit 
Abschaffung der Regierungshauptkasse Detmold übernimmt tatsächlich das Landesamt für 
Finanzen die Kassenführung für den LVL. Diese Unterstützung kann bei einem Wechsel auf 
das Kommunale Haushaltsrecht nicht mehr erfolgen. Für diesen Wegfall der Unterstützung 
durch das Land wird der Landesverband finanziell entschädigt. Mit Hilfe einer jährlichen Ab-
geltung in Höhe von jährlich 150.000,00 Euro soll der LVL ab dem Haushaltsjahr 2019 in die 
Lage versetzt werden, sich der Unterstützung Dritter (Gebietskörperschaften oder private 
Dritte) bei der Durchführung der Kassen- und Buchungsaufgaben bedienen zu können. Mit 
dieser jährlichen Zahlung sind auch die Kosten für die Inanspruchnahme der Gemeindeprü-
fungsanstalt abgegolten. 
 
Die Höhe der Abgeltung soll nach einem Zeitraum von fünf Jahren auf ihre Angemessenheit 
hin überprüft werden. Durch Verweis auf den jeweiligen Haushaltsplan wird ein gesetzlicher 
Änderungsbedarf bei Anpassung der Höhe der Abgeltung vermieden. 
 
Ebenso wird in § 15 in bisheriger Fassung der LVL ermächtigt, sich des Staatshoch-bauamtes 
in Detmold zur Durchführung baulicher Angelegenheiten zu bedienen. Das Staatshochbauamt 
Detmold ist im Rahmen der Umorganisation der Hochbauverwaltung im Bau- und Liegen-
schaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen aufgegangen. Die Möglichkeit der Inan-
spruchnahme wird daher auf den Bau- und Liegenschaftsbetrieb übertragen. 
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Zu Nummer 3 (§ 16) 
 
Redaktionelle Anpassung. 
 
Zu Nummer 4 (§ 17) 
 
Die Einführung des Euro als allgemeines Zahlungsmittel wird in § 17 nachvollzogen. Gleich-
zeitig wird eine Anpassung des Betrages vorgenommen, ab dem eine Genehmigung für den 
Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken erforderlich ist. Dem LVL wird hierdurch mehr 
Flexibilität verliehen. 
 
Zu Artikel 7 (Änderung des Gemeindeprüfungsanstaltsgesetzes) 
 
Nach der bisherigen Regelung gibt die Gemeindeprüfungsanstalt NRW ihre Satzungen im Mi-
nisterialblatt des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt. Diese bewährte Form der Bekanntma-
chung bleibt weiter erhalten. Mit der Änderung wird der Gemeindeprüfungsanstalt zusätzlich 
die Möglichkeit eingeräumt, Satzungen auch nach den Vorgaben der Verordnung über die 
öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht im Internet bekannt zu machen. Mit 
der Änderungsverordnung vom 5. November 2015 (GV. NRW. S. 741) ist die Bekanntma-
chungsverordnung um diese kostengünstige Form der Bekanntmachung ergänzt worden. Ab-
weichend von § 6 Absatz 1 Satz 2 i. V. m. § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 BekanntmVO 
gilt aber für die Gemeindeprüfungsanstalt die Besonderheit, dass auf die Bereitstellung im 
Internet und die Internetadresse nachrichtlich im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-West-
falen hinzuweisen ist. Aufgrund der Zuständigkeit für die überörtliche Prüfung bei allen Ge-
meinden und Kreisen in Nordrhein-Westfalen wäre ein Hinweis in den Formen des § 4 Absatz 
1 Nummer 1 bis 3 BekanntmVO, auch ein Hinweis in einer Zeitung, weniger geeignet, um allen 
Adressaten die Kenntnisnahme zu ermöglichen. 
 
Zu Artikel 8 (Änderung des Gesetzes über die Zuständigkeit für die Festsetzung und 
Erhebung der Realsteuern) 
 
Zu § 2 Abs. 1 
Die Streichung des bisherigen Absatzes 1 führt zu einer Angleichung der Rechtslage in Nord-
rhein-Westfalen an die Rechtslage in anderen Bundesländern. Danach liegt die ausschließli-
che Zuständigkeit für die Bekanntgabe der Gewerbesteuermessbescheide bei den Finanzäm-
tern. Die Übertragung der Festsetzung und Erhebung der Realsteuern auf die hebeberechtig-
ten Gemeinden (§ 1) bleibt durch die Änderung unberührt. Unberührt bleibt auch die Zustän-
digkeit der Finanzämter für die Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen, die Festsetzung und 
ggf. Zerlegung der Steuermessbeträge und die Verlustfeststellung (§§ 22, 184 ff. Abgabenord-
nung, § 35b Abs. 2 Satz 1 Gewerbesteuergesetz). Die ausschließliche Bekanntgabe der Ge-
werbesteuermessbescheide durch die Finanzämter führt zu einer Entlastung der bislang für 
die Wahrnehmung dieser Aufgabe regelmäßig zuständigen Gemeinden. Aus Sicht des Steu-
erpflichtigen wird die Änderung zu mehr Transparenz führen. Gewerbesteuermessbescheide 
und Verlustfeststellungsbescheide werden danach ausschließlich durch die Finanzämter be-
kanntgegeben werden, die künftig insoweit alleinige Ansprechpartner des Steuerpflichtigen 
sein werden. 
 
Zu § 2 Abs. 2 (§ 2 Abs. 1 – neu -) 
Die ausschließliche Zuständigkeit der Finanzämter für die Bekanntgabe der Gewerbesteuer-
messbescheide hat zur Folge, dass eine Regelung über die Fertigung der Messbescheide 
durch die hebeberechtigten Gemeinden nicht mehr erforderlich ist. Insoweit handelt es sich 
um eine Folgeänderung. Die weiteren Änderungen sind ausschließlich redaktioneller Natur. 
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Zu § 2 Abs. 3 (Absatz 2 – neu -) 
Die Streichung des bisherigen Absatzes 1 zur Bekanntgabe von Gewerbesteuermessbeschei-
den durch die hebeberechtigten Gemeinden wirkt sich auf das Besteuerungsverfahren bei der 
Grundsteuer nicht aus. Bei der Grundsteuer werden die Grundsteuermessbescheide schon 
jetzt ausschließlich durch die Finanzämter bekanntgegeben. Für eine Verordnungsermächti-
gung, die eine Übertragung dieser Aufgabe auf die Gemeinden vorsieht, besteht kein Bedürf-
nis. Die Verordnungsermächtigung nach Maßgabe des bisherigen Absatzes 3 bleibt für die 
Grundsteuer erhalten und rückt aufgrund der erforderlichen redaktionellen Anpassung in den 
Absatz 2. 
 
Zu Artikel 9 (Änderung der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Zu-
ständigkeit für die Festsetzung und Erhebung der Realsteuern) 
 
Zu Nummern 1 und 2 (§§ 2, 3) 
 
Die Gewerbesteuermessbescheide werden künftig ausschließlich durch die Finanzämter be-
kanntgegeben werden. Es besteht daher kein Bedürfnis mehr, die Zulassung einer Gemeinde 
zur Teilnahme am landeseinheitlichen Datenübermittlungsverfahren für die Gewerbesteuer 
davon abhängig zu machen, dass die Gemeinde über die für den Druck der Gewerbesteuer-
messbescheide erforderlichen technischen Möglichkeiten verfügt (Nummer 1). Einer Bereit-
stellung von Testdaten zum testweisen Ausdruck von Gewerbesteuermessbescheiden durch 
die Gemeinden wird es ebenfalls nicht mehr bedürfen (Nummer 2). 
 
Zu Nummern 3 und 4 (§§ 4, 5) 
 
Die ausschließliche Zuständigkeit der Finanzämter für die Bekanntgabe der Gewerbesteuer-
messbescheide hat zur Folge, dass es einer Regelung, die die am Datenübermittlungsverfah-
ren teilnehmenden Gemeinden verpflichtet, die übermittelten Daten innerhalb von zehn Ar-
beitstagen nach Eingang zu verarbeiten, nicht mehr bedarf. Die Streichung der entsprechen-
den Regelung in der Durchführungsverordnung (bisher § 4) hat zur Folge, dass § 5 der Ver-
ordnung aufrückt. 
 
Zu Artikel 10 (Änderung des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung) 
 
Zu Nummer 1 (§ 56 GO) 
In dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15. November 2016 (GV. 
NRW. S. 966) wurde die 2007 eingeführte und bis heute geltende Fassung dahingehend ge-
ändert, dass die Einteilung der Fraktionsgrößen nicht von dem Status kreisfreie Stadt oder 
kreisangehörige Gemeinde abhängt, sondern unabhängig von dem Status anhand einer Staf-
felung erfolgt, die ab 2020 gelten sollte. Diese Änderung wird mit dem Gesetz rückgängig ge-
macht und damit die Regelung von 2007 dauerhaft auch über 2020 hinaus beibehalten. Die 
Anknüpfung an den Status der Gemeinde stellt weiterhin ein sachgerechtes und bewährtes 
Kriterium zur Regelung der Fraktionsgrößen dar. Die Höhe der Zuwendungen, die eine Gruppe 
für Ihre Geschäftsführung aus Haushaltsmitteln erhält, orientiert sich weiter an der in dem ge-
nannten Gesetz getroffenen Regelung. Eine Gruppe erhält Zuwendungen in Höhe von min-
destens 90 Prozent einer proportionalen Ausstattung. Die proportionale Ausstattung entspricht 
zwei Dritteln der Ausstattung, die die kleinste Fraktion erhält oder erhalten würde.  
 
Zu Nummer 2 (§ 40 KrO) 
Die mit dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15. November 2016 
(GV. NRW. S. 966) eingeführte Neustaffelung ab 2020 erfolgte vor dem Hintergrund der Än-
derung des § 56 Absatz 1 Satz 2 GO NRW. Aufgrund der Aufhebung dieser Änderung ist 
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folgerichtig auch die in § 40 vorgesehene Änderung aufzuheben, um weiterhin eine vergleich-
bare Handhabung in Gemeindeordnung und Kreisordnung sicherzustellen.  
 
Zu Nummern 3 und 4 (§ 16a  LVerbO und § 11 Absatz 6 RVRG) 
Die Mindestfraktionsstärke bei den Landschaftsverbänden und beim Regionalverband Ruhr 
orientiert sich an den nunmehr fortbestehenden Regelungen für kreisfreie Städte bzw. Kreis-
tage mit mehr als 59 Kreistagsmitgliedern und wird folglich auf jeweils 3 Mitglieder festgelegt. 
Die Höhe der Zuwendungen, die eine Gruppe für Ihre Geschäftsführung aus Haushaltsmitteln 
erhält, folgt den entsprechenden Regelungen für Räte und Kreistage. 
 
Zu Artikel 11 (Inkrafttreten, Übergangsregelungen) 
 
Zu Abs. 1 
Artikel 12 ordnet ein gespaltenes Inkrafttreten an. Nach Absatz 1 tritt das Gesetz vorbehaltlich 
der Absätze 2 und 3 Satz 1 am Tag nach der Verkündung in Kraft.  
 
Zu Abs. 2 
Die Regelung des Inkrafttretens der Artikel 8 und 9 in Absatz 2 berücksichtigt die Vorberei-
tungszeit, die die Finanzverwaltung und die Gemeinden bis zur Anwendung der Neuregelung 
benötigen. Die Finanzverwaltung erhält dadurch die Möglichkeit, bis dahin die Voraussetzun-
gen zu schaffen, um die Gewerbesteuermessbescheide eigenständig im Rechenzentrum zu 
drucken und zu versenden sowie Mitteilungen über den Inhalt der Gewerbesteuermessbe-
scheide an die Gemeinden zu übermitteln. Zugleich erhalten die Gemeinden ausreichend Zeit, 
die ihnen vorliegenden Gewerbesteuermessbescheide noch vor dem Inkrafttreten der Recht-
sänderung bekanntgeben zu können. 
 
Zu Abs. 3 
Die Neuregelungen zur Entschädigung der Vorsitzenden kommunaler Vertretungen in Artikel 
1 Nummer 4 (§ 46 GO NRW), Artikel 3 Nummer 4 (§ 31 KrO NRW), Artikel 4 Nummer 1 (§ 16 
LVerbO) und Artikel 5 Nummer 1 (§ 12 RVRG) treten nach Absatz 3 Satz 1 erst mit Beginn 
der Wahlperiode der im Jahr 2020 anlässlich der allgemeinen Kommunalwahlen gewählten 
kommunalen Vertretungen in Kraft. Auf diese Weise wird erreicht, dass die in den Kommunen 
auf der Grundlage der gegenwärtigen Regelungen gefundenen Lösungen bis zum Ende der 
laufenden Kommunalwahlperiode Bestand behalten. 
 
Mit dem Beginn der kommenden Wahlperiode wird den Kommunen künftig ein wesentlich grö-
ßerer Gestaltungsspielraum bei der Entschädigung der Vorsitzenden der Ausschüsse kommu-
naler Vertretungen eingeräumt. Insbesondere steht den Kommunen ein breites Spektrum 
möglicher Optionen zur Verfügung, Ausnahmen von dem gesetzlichen Regelfall der zusätzli-
chen monatlichen Aufwandsentschädigung zu beschließen. Allerdings wird der Beschluss ent-
sprechender Ausnahmen durch die jeweilige kommunale Vertretung an das Erreichen einer 
qualifizierten Mehrheit geknüpft. Dies lässt es geboten erscheinen, dass sich die im Jahr 2020 
neu gewählten kommunalen Vertretungen mit den verbreiterten Gestaltungsmöglichkeiten 
auseinandersetzen und in einem möglichst breiten politischen Konsens die für ihre Situation 
vor Ort zugeschnittenen Regelungen treffen. Die bis dahin auf der Grundlage der bis zu die-
sem Zeitpunkt geltenden § 46 Satz 2 GO NRW, § 31 Satz 2 KrO NRW, § 16 Absatz 2 Satz 2 
LVerbO und § 12 Absatz 4 Satz 2 RVRG getroffen satzungsrechtlichen Regelungen verlieren 
deshalb mit Beginn der Wahlperiode der im Jahr 2020 anlässlich der allgemeinen Kommunal-
wahlen gewählten kommunalen Vertretungen nach Absatz 3 Satz 2 ihre Gültigkeit. 
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Zu Abs. 4 
Die Änderungen der haushaltswirtschaftlichen Vorschriften in der Kreisordnung (Artikel 3 Num-
mer 8) sowie in der Landschaftsverbandsverordnung (Artikel 4 Nummer 3) und im Gesetz über 
den Regionalverband Ruhr (Artikel 5 Nummer 3) sind nach Absatz 4 Satz 1 erstmals auf das 
Haushaltsjahr 2019 anzuwenden. 
 
Die Umstellung des Landesverbandes Lippe auf das kommunale Haushaltsrecht (Artikel 6 
Nummer 1) ist erstmals auf das Haushaltsjahr 2019 anzuwenden. Die pauschale Abgeltung 
des Umstellungsaufwandes ist jedoch bereits in 2018 zahlbar. 
 


